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Regulative Baukultur
Potenziale des Bau- und Vergaberechts für die Qualität des gestalteten Raumes

Das Projekt des Forschungsprogramms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt)“ wurde vom Bundes
institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen (BMWSB) durchgeführt.





Liebe Leserinnen und Leser,

Baurecht und Baukultur wirken auf den ersten Blick wie ein ungleiches Paar – in der Praxis 
jedoch sind sie eng miteinander verflochten. Die Qualität unserer gebauten Umwelt wird 
maßgeblich durch den Einsatz der vorhandenen Rechtsinstrumente bestimmt. Gutes Planen 
und Bauen muss dabei vielfältigen Ansprüchen gerecht werden: Wirtschaftlichkeit und 
 Geschwindigkeit stehen ebenso im Fokus wie Klimagerechtigkeit und eine angemessene 
Beteiligung der Öffentlichkeit.

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) den Zusammenhang von Baukultur und Recht eingehend untersucht. Die Ergeb-
nisse der Studie verdeutlichen, dass das Baurecht einen bemerkenswerten Spielraum eröff-
net – von Bebauungsplänen über städtebauliche Verträge bis hin zum Vergaberecht. Das 
Recht kann zu einem aktiven Werkzeug werden, das Baukultur nicht nur ermöglicht, son-
dern bewusst fördert. Entscheidend für die Qualität des Bauens ist dabei allerdings nicht 
allein das Instrumentarium, sondern vor allem der frühe Einbezug gestalterischer Ansprü-
che sowie die Haltung der Verantwortlichen.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche und inspirierende Lektüre.

Dr. Peter Jakubowski
Stellvertretender Leiter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Foto: Jürgen Schulzki

Foto: Jürgen SchulzkiLiebe Leserinnen und Leser,

Grünflächen sind mehr als nur schmückendes Beiwerk der Stadt – sie sind Lebensadern im 
urbanen Raum. In Parks, auf begrünten Dächern oder verwunschenen Hinterhöfen kühlt 
sich die aufgeheizte Stadtluft ab. Doch gerade dort, wo Städte wachsen, wird das Grün zur 
Mangelware. Das Forschungsfeld Green Urban Labs II hat sich dieser Herausforderung 
angenommen: Wie lässt sich Stadtgrün bei steigendem Flächendruck sichern und neu den-
ken? In sechs Modellvorhaben – in Aachen, Dresden, Fellbach, Ingolstadt, Karlsruhe und 
Saarbrücken – wurden von 2021 bis 2024 konkrete Strategien erprobt, um Stadtgrün zu 
erhalten und aktiv weiterzuentwickeln. Die Projekte zeigen, dass lebendige, klimaresiliente 
Städte auch bei dichter Bebauung möglich sind, wenn kreative Ideen, digitale Werkzeuge 
und kluge Kooperationen zum Einsatz kommen.

Dabei ging es um ganz praktische Fragen: Wo gibt es bislang ungenutzte Potenziale für 
neue Grünflächen? Wie können digitale Karten helfen, bessere Entscheidungen in der 
Stadtplanung zu treffen? Welche Rolle spielen private Gärten oder Zwischennutzungen? 
Und wie gelingt es, unterschiedlichste Interessen fair miteinander auszuhandeln?

Die Modellvorhaben haben gezeigt: Stadtgrün braucht Engagement über Fachgrenzen hinweg. 
Es braucht Mut zur Erprobung, Offenheit für unkonventionelle Wege und eine gemeinsame 
Vision davon, wie Stadt in Zukunft aussehen soll. In dieser Publikation finden Sie inspirie-
rende Beispiele, fundierte Erkenntnisse und praktische Werkzeuge für die Umsetzung vor Ort.

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) dankt allen Beteiligten für 
ihren Einsatz. Die vorliegenden Ergebnisse sollen Mut machen: für mehr Grün in unseren 
Städten und mehr Lebensqualität für alle, die in ihnen leben.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.
Ihr

Dr. Peter Jakubowski 
Leiter der Abteilung Raum- und Stadtentwicklung
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8 Regulative Baukultur

Kurzfassung
Planen und Bauen sind in hohem Maße 
durch Vorschriften und Normen des öf-
fentlichen Baurechts geprägt. Diese bil-
den gewissermaßen auch den Rahmen 
für baukulturelle Belange. Der Begriff der 
Baukultur beschreibt einen ganzheitlichen 
gesellschaftlichen Anspruch, der über äs-
thetische oder architektonische Aspekte 
hinausgeht und funktionale, soziale, öko-
logische sowie gestalterische Qualität der 
gebauten Umwelt einfordert. Dieser An-
spruch wird in der alltäglichen Baupraxis 
– so der Eindruck – häufig nur unzurei-
chend umgesetzt. Bislang ist nicht hinrei-
chend untersucht, inwiefern das baurechtli-
che Instrumentarium genutzt werden kann, 
um zu einer Qualität der gebauten Umwelt 
beizutragen. 

Vor diesem Hintergrund wurde das Deut-
sche Institut für Urbanistik (Difu) vom Bun-
desinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR) beauftragt, sich eingehend 
mit dem Zusammenhang von öffentlichem 
Baurecht und Baukultur zu befassen. Lei-
tend für das Forschungsvorhaben „Regula-
tive Baukultur. Potenziale des Baurechts für 
die Qualität des gestalteten Raumes“ (2023–
2025), war die Frage, in welchem Maße das 
öffentliche Baurecht baukulturelle Qualität 
fördert oder hemmt. Im Fokus stand dabei, 
wie bestehende Regelungen insbesondere 
im Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 
gezielter genutzt oder weiterentwickelt wer-
den können, um baukulturelle Ziele zu stär-
ken. Ziel war es, Potenziale und Hemmnisse 
des Rechtsrahmens für Baukultur heraus-
zuarbeiten und Impulse für eine qualitätvoll 
gestaltete, zukunftsfähige Umwelt zu geben. 
Zusätzlich zu den baurechtlichen Bezügen 
wurden im Projekt auch die Verknüpfun-
gen der Baukultur mit dem vergaberechtli-
chen Instrumentarium untersucht. Hierbei 
ging es im Wesentlichen darum, wie bau-
kulturelle Ziele wie zum Beispiel nachhal-
tiges, ressourcenschonendes Bauen in die 
Bauvergabe integriert werden können und 

welche Vergabeverfahren sich für eine Stär-
kung der Baukultur eignen.

Methodik

Zunächst wurde in einem ersten Schritt 
eine Recherche einschlägiger Fachliteratur, 
Gesetzestexte und Kommentierungen zum 
Bau- und Vergaberecht durchgeführt. Da-
bei wurden besonders baukulturrelevan-
te Instrumente des Baurechts identifiziert 
und jeweils anhand konkreter Praxisbei-
spiele veranschaulicht. Zu den Praxisbei-
spielen fanden vertiefende Experteninter-
views mit Vertreterinnen und Vertretern 
aus Kommunen, Architektur und Baurecht 
statt, um die Anwendung, Auslegung und 
den Weiterentwicklungsbedarf der ausge-
wählten Instrumente aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln zu beleuchten. Die da-
raus gewonnenen Erkenntnisse mündeten 
in zwei Fachworkshops zum Bauplanungs- 
und Bauordnungsrecht. In diesen Präsenz-
veranstaltungen diskutierten Expertin-
nen und Experten aus Planung, Forschung 
und Praxis die bisherigen Projekt-Ergeb-
nisse. Der vergaberechtliche Baustein be-
stand aus rund zehn Experteninterviews 
mit Kommunen, Anwaltschaft, Immobili-
enwirtschaft sowie einem vertiefenden di-
gitalen Workshop. Abschließend wurden 
alle Ergebnisse aus Recherche, Interviews 
und Workshops zusammengeführt, um 
die untersuchten Rechtsinstrumente hin-
sichtlich ihrer Stärken, Schwächen und ih-
res Entwicklungsbedarfs differenziert dar-
zustellen. Potenziale und Hemmnisse des 
Rechtrahmens wurden systematisch her-
ausgearbeitet und darauf aufbauend ent-
sprechende Handlungsempfehlungen an 
das BBSR übergeben.

Ergebnisse

Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens 
zeigen insgesamt, dass in den untersuchten 
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Instrumenten und Rechtsvorschriften zum 
Planen und Bauen durchaus Potenziale ste-
cken, diese im Sinne der Baukultur anzu-
wenden. Sie werden allerdings nicht als ent-
scheidender Hebel für gute Baukultur in 
den Städten und Gemeinden wahrgenom-
men. Dieser liege vielmehr in der in den 
entsprechenden Planverfahren zugrunde 
gelegten Haltung und dem Selbstverständ-
nis der Kommunen sowie der öffentlichen 
Auftraggeber im Hinblick auf die Qualität 
und Wirkung der Bauvorhaben. Eine bau-
kulturell orientierte Praxis setzt dabei vor-
aus, dass die Sensibilität für gestalterische 
Qualität nicht erst in nachgelagerten Pla-
nungsphasen zum Tragen kommt, son-
dern von Beginn an integraler Bestandteil 
des Verfahrens ist. Wichtig ist also vor al-
lem der Wille der beteiligten Akteure, die 
Rechtsvorschriften im Sinne der Baukultur 
anzuwenden.

Potenziale der Rechtsinstrumente 
für Baukultur

Dennoch ergab die Untersuchung auch bei 
den Rechtsinstrumenten konkrete Poten-
ziale, die zur Stärkung der Baukultur ge-
nutzt werden können. Als zentrales Steu-
erungsinstrument für die städtebauliche 
Entwicklung wurde der B-Plan (auch in 
Kombination mit städtebaulichen Verträ-
gen) als geeignetes Verfahren beurteilt. Die-
ser ermöglicht über die Festsetzungsmög-
lichkeiten Themen wie Nutzungsmischung, 
Ausstattung mit Freiraum und Grünflä-
chen, Bebauungsdichte, blau-grüne Inf-
rastrukturen etc. zu verankern und damit 
positiv Einfluss zu nehmen auf die Quali-
tät des gebauten Raumes. Der Grad der De-
tailierungstiefe der Festsetzungen ist dabei 
immer kontextabhängig und bedarf einer 
sorgfältigen Abwägung der Planenden. Bei 
bestimmten Vorhaben können detaillier-
te Festsetzungen auch mit gestalterischen 
Vorgaben, zum Beispiel in einem historisch 
geprägten Umfeld sinnvoll sein. In den In-
terviews wurde aber auch die Meinung ver-
treten, dass allein mit Festsetzungen von 

Baulinien oder Baufluchten städtebauliche 
Qualitäten erreicht werden können. Über 
städtebauliche Verträge können daneben 
noch die Durchführung von Wettbewer-
ben oder die Beteiligung von Gestaltungs-
beiräten vereinbart werden, um Qualitäten 
abzusichern.

Darüber hinaus haben sich auch klassi-
sche Instrumente, wie Gestaltungs- und 
Erhaltungssatzungen im Rahmen der Un-
tersuchung als geeignet erwiesen, gestal-
terische Qualitäten zu sichern. Hier zeigt 
sich insbesondere, dass Gestaltungssatzun-
gen nicht zwangsläufig nur über ihre Inhal-
te wie Dachformen, Farbwahl, Fassadenge-
staltung Einfluss nehmen auf die Baukultur, 
sondern auch der partizipative Prozess und 
die Aushandlung eine positive Wirkung ha-
ben können. Dabei ergab sich auch bei der 
Ausgestaltung einer Gestaltungs- und Er-
haltungssatzung, dass diese in einem ausge-
wogenen Maß Vorgaben zur gestalterischen 
Qualität der Gebäude machen sollten. Eine 
Flexibilität über die Nutzung von Ausnah-
men oder Abweichungstatbeständen kann 
daher eine Weiterentwicklung von Baukul-
tur ermöglichen und diese nicht als starres 
Konstrukt begreifen.

Schließlich hat die Untersuchung gezeigt, 
dass die Anwendung von Rechtsinstru-
menten häufig ein Hebel dafür sein kann, 
um auf kooperativem Wege und im Rah-
men von Aushandlungsprozessen positiven 
Einfluss auf die baukulturelle Entwicklung 
eines Gebietes zu nehmen. So lösen etwa 
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
über Genehmigungsvorbehalte oder Vor-
kaufsrechte rechtliche Handlungsoptionen 
aus, welche unter anderem genutzt werden, 
um mit den jeweiligen Grundstückseigen-
tümerinnen und -eigentümer ins Gespräch 
zu kommen und auf kooperativem Wege 
eine im Sinne der Sanierung sinnvolle Ent-
wicklung zu befördern. Aber auch auf der 
Genehmigungsebene können Bauberatun-
gen im Zusammenhang mit Bauvorhaben 
genutzt werden, um baukulturelle Qualitä-
ten zu ermöglichen.
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Im Vergaberecht zeigte sich ein ähnliches 
Bild wie bei den baurechtlichen Vorschrif-
ten. Die Förderung baukultureller Quali-
tät ist weniger an ein spezifisches Vergabe-
verfahren gebunden, sondern maßgeblich 
– unter bewusster Ausschöpfung des ver-
gaberechtlichen Instrumentariums – von 
der baukulturellen Haltung der öffentli-
chen Auftraggebenden oder Auslobenden, 
der inhaltlichen Ausgestaltung des Verfah-
rens, bei RPW-Planungswettbewerben der 
Zusammensetzung der Jury und adäquat 
angewendeten Bewertungsmaßstäben ab-
hängig. Leistungsbeschreibung sowie Eig-
nungs- oder Zuschlagskriterien bieten 
dabei für die öffentlichen Auftraggeber aus-
reichend Spielräume, um positive Impulse 
für die baukulturelle Qualität zu generieren. 
In ihrer Wechselwirkung erlauben es die-
se Vergabeelemente der öffentlichen Hand, 
baukulturelle Ansprüche im Vergabefah-
ren wirksam zu verankern. Der klassische 
RPW-Planungswettbewerb nach §§ 78 ff. 
VgV wird als wirksames Mittel zur Quali-
tätssicherung bei Planungsleistungen einge-
schätzt und vor allem bei innovativen Stad-
tentwicklungsprozessen und sogenannten 
„Leuchtturmprojekten“ als geeignete Ver-
fahrensart eingeschätzt. Für kleinere Ver-
fahren haben sich daher „hybride“ Ver-
gabemodelle bewährt, die Elemente des 
Planungswettbewerbs in ein Verhandlungs-
verfahren mit Teilnahmewettbewerb integ-
rieren. Für Themen wie serielles, nachhalti-
ges Bauen werden zudem auch innovative 
Verfahrensansätze wie „lernende Rahmen-
verträge“ eingesetzt, in denen Auftragge-
ber und Auftragnehmer über den Zeitraum 
der Rahmenverträge im gegenseitigen Aus-
tausch qualitative Anpassungen sowie Ver-
besserungen in die Auftragserfüllung ein-
fließen lassen können.

Hemmnisse der Rechts­
instrumente für Baukultur

Mit Blick auf die Hemmnisse der Rechtsin-
strumente für die Baukultur wurden diese 

im Vorhaben nicht als grundlegend bewer-
tet. Vielmehr geht es um einen Weiterent-
wicklungs- bzw. Optimierungsbedarf bei 
einigen Vorschriften des Bau- und Verga-
berechts. Generell lässt sich aber festhal-
ten, dass im Rahmen des Forschungsvor-
habens immer wieder die hohe Komplexität 
und Regelungsdichte im Bau- und Vergabe-
recht als Hemmnis wahrgenommen wurde. 
Eine Reduzierung der Komplexität von Ver-
fahren und Vorschriften im Bau- und Ver-
gaberecht könnte das Bauen insgesamt er-
leichtern und sei damit auch ein Beitrag zur 
Stärkung der Baukultur.

Konkreter Weiterentwicklungs- bzw. Opti-
mierungsbedarf besteht im Bauplanungs-
recht insbesondere im Umgang mit beste-
henden Bebauungsplänen. In vielen Städten 
werden diese den aktuellen Herausforde-
rungen wie der Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum, Klimaanpassung oder 
klimaneutralen Wärmeversorgung nicht 
mehr gerecht. Die gesetzlichen Anforde-
rungen an die Anpassung von Bebauungs-
plänen, aber auch die damit verbundenen 
tatsächlichen Implikationen (z. B. Entschä-
digungsansprüche, Personalmangel für 
Überprüfung von Bebauungsplänen) wer-
den als Hemmnisse wahrgenommen, um 
diese Aufgaben durch das Planungsrecht 
lösen zu können. 

Im Bauordnungsrecht werden die hohen 
Anforderungen an bauliche Standards jen-
seits der Sicherheitsrelevanz etwa in den 
Bereichen Schallschutz, Brandschutz oder 
beim barrierefreien Bauen, welche ei-
nem schnellen und kostengünstigen Um-
bau von Bestandsgebäuden im Wege stehe. 
Dies betrifft insbesondere auch die damit 
verbundenen untergesetzlichen DIN-Nor-
men oder anerkannten Regeln der Tech-
nik, welche als Standards im Bauord-
nungsrecht verankert sind. Hier braucht 
es eine Entwicklung, die sich stärker an ei-
nem Mindeststandard orientiert, von dem 
in bestimmten Fällen abgewichen werden 
kann. Als Kehrseite einer zunehmenden 
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Deregulierung im Bauordnungsrecht (z. B. 
durch Ausweitung verfahrensfreier Vorha-
ben) wird allerdings auch die Schwächung 
von baukulturellen Aushandlungsprozes-
sen befürchtet.

Im Vergaberecht wurde als konkretes 
Hemmnis von verschiedenen Seiten die 
Regelungen zur Losaufteilung benannt. 
Einerseits kritisieren Kommunen, deren 
Rechtsberatende und Fachplanende die 
fragmentierende Wirkung der Losvergabe: 
Sie zerschlage bewährte Planungsteams, die 
sich im Vorfeld der Wettbewerbsphase ge-
funden haben, benachteilige interdiszip-
linäre Systemanbieter und erschwere eine 
durchgehende baukulturelle Handschrift. 
Andererseits wird auf die Bedeutung des 
freien Marktzugangs und der Chancen-
gleichheit hingewiesen – Fachlose ermög-
lichten die Teilnahme kleinerer Büros und 
sollten so für transparente Vergabeverfahren 
sorgen. Die Beauftragung von Generalüber-
nehmern (GÜ) sind häufig die Folge, was 
zu einer Beschleunigung von Bauprojekten 
führen kann, allerdings auch gewisse Risi-
ken mit sich bringe, mit Blick auf Planungs-
qualität und handwerkliche Umsetzung.

Im Bereich des zirkulären Bauens gibt es 
dagegen grundlegendere Defizite in den 
aktuellen rechtlichen und normativen 
Rahmenbedingungen. Die Abbildung von 

Nachhaltigkeitskriterien (z. B. bei Material-
beschaffung oder Logistik) im Vergabever-
fahren ist derzeit nicht praxistauglich. Eu-
ropaweite Ausschreibungen stehen oft im 
Widerspruch zu ökologischen Zielen, da sie 
lange Transportwege für Recycling-Baus-
toffe begünstigten, während regionale Lö-
sungen vergaberechtlich problematisch 
blieben. Eine Anpassung des Diskriminie-
rungsverbots zugunsten ökologisch mo-
tivierter Regionalitätskriterien erscheint 
daher prüfenswert. Parallel dazu ist das 
technische Regelwerk bislang unzureichend 
auf die Anforderungen zirkulären Bauens 
ausgerichtet: Weder die lineare Struktur der 
HOAI noch das bestehende Normensystem 
(DIN-Normen) können derzeit offenbar die 
iterativen Planungsprozesse und den quali-
tativen Mehraufwand angemessen erfassen 
oder honorieren.

Schließlich besteht in der fehlenden Diffe-
renzierung zwischen alltäglichen Vergaben 
(„Brot- und Butter-Geschäft“) und umfang-
reichen Vergaben eine Herausforderung für 
kleinere Kommunen, was in der Folge auch 
zu einer Vermeidung baukulturell ambiti-
onierter Verfahren führen kann. Zuweilen 
wird dann auf praktikablere, alternative 
Wege außerhalb des Vergaberechts ausge-
wichen, etwa auf qualitative Vorgaben in 
Grundstückskaufverträgen und planungs-
rechtliche Festsetzungen.
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1	 Einführung

1.1	 Anlass und Hintergrund 
des Projektes

Baukultur wird heute nicht mehr allein als 
Frage von Architektur oder Ästhetik ver-
standen, sondern als umfassender gesell-
schaftlicher Anspruch an die Qualität der 
gebauten Umwelt. Dieser erweiterte Bau-
kulturbegriff – geprägt unter anderem 
durch die Arbeit der Bundesstiftung Bau-
kultur sowie durch internationale Impulse 
wie die Erklärung von Davos (Davos Decla-
ration) – beschreibt Baukultur als strategi-
sche Aufgabe: Es geht um die Ausgestaltung 
von Prozessen, Räumen und Strukturen, 
die funktional, sozial, ökologisch und ge-
stalterisch überzeugen. Baukultur ist damit 
kein dekoratives Add-on, sondern Aus-
druck verantwortlicher Planung und Vor-
aussetzung für zukunftsfähige Räume. Zu-
gleich zeigt sich in der Praxis, dass dieser 
Anspruch im Alltagsbau nur unzureichend 
eingelöst wird. Gute Beispiele existieren, 
doch sie bleiben oft Ausnahmeerscheinun-
gen in einem von Kostendruck, Zeitman-
gel und fragmentierten Zuständigkeiten ge-
prägten Planungs- und Baugeschehen.

Insbesondere im Wohnungsbau sowie bei 
kommunaler Infrastruktur wird häufig 
schlicht und funktional, aber ohne hohen 
qualitativen Anspruch gebaut. Die Ursa-
chen sind vielschichtig: fehlende gestalte-
rische Kompetenzen bei Bauherrenschaft 
und Investoren, begrenzte Ressourcen in 
kommunalen Verwaltungen, ein Mangel 
an Qualitätssicherung im Planungsprozess 
oder auch das Desinteresse an den langfris-
tigen Folgen schlechter Gestaltung. Neue 
Herausforderungen wie der Klimawandel, 
der akute Bedarf an bezahlbarem Wohn-
raum oder der Einsatz serieller Bauwei-
sen verschärfen die Situation: Sie fordern 
schnelle, effiziente und kostengünstige Lö-
sungen, die nicht selten zulasten der Bau-
kultur gehen.

Da das Bauen in Deutschland durch eine 
Vielzahl an Gesetzen und Normen struk-
turiert ist, stellt sich zunehmend die Frage, 
welche Rolle diese bei der Sicherung und 
Förderung baukultureller Qualität spielt – 
oder spielen könnte. Dies betrifft insbeson-
dere das Bauplanungsrecht (BauGB) und 
Bauordnungsrecht der Länder als zentrale 
rechtliche Rahmenbedingungen. Diese ha-
ben in den letzten Jahren eine zunehmen-
de inhaltliche Aufladung erfahren – etwa 
durch Vorgaben zum Klimaschutz, zur In-
nenentwicklung oder zu sozialer Infrastruk-
tur – und werden nicht selten als Hinder-
nis für kreatives und qualitätvolles Bauen 
wahrgenommen. Gleichzeitig eröffnet das 
bestehende Regelwerk durchaus Spielräume 
für gute Gestaltung, wenn es richtig genutzt 
wird. Der Begriff Baukultur ist inzwischen 
an mehreren Stellen im Baugesetzbuch ver-
ankert, wird jedoch nicht rechtsverbindlich 
definiert und bleibt im Vollzug häufig vage. 
Auch im Bauordnungsrecht existieren mit 
Gestaltungssatzungen sowie bestimmten 
Paragrafen der Musterbauordnung Ansät-
ze zur Einflussnahme auf das Erscheinungs-
bild der gebauten Umwelt.

Zusätzlich zu den baurechtlichen Bezü-
gen zur Baukultur bietet auch das Vergabe-
recht Einflussmöglichkeiten auf die Quali-
tät der gebauten Umwelt. Dabei bewegt sich 
die Betrachtung der Baukultur im Zusam-
menhang mit dem Vergaberecht in einem 
Bereich, der von Zielkonflikten geprägt ist: 
Eingebettet in eine komplexe – nationale 
wie europäische – Regelungsstruktur ver-
langt die öffentliche Auftragsvergabe auf 
der einen Seite nach einer wirtschaftlichen 
Verwendung öffentlicher Haushaltsmittel, 
was naturgemäß den Spielraum für gestalte-
rische oder technische Innovationen, sei es 
in ästhetischer oder nachhaltig emissions- 
und ressourcensparender Hinsicht, in der 
gängigen Baupraxis begrenzt. Auf der ande-
ren Seite hat sich insbesondere das EU-Ver-
gaberecht in den letzten Jahren zusehends 
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den Zielen einer qualitativen, innovativen 
und auch nachhaltig ressourcenschonen-
den sowie klimaschützenden öffentlichen 
Auftragsvergabe geöffnet, also Zielen, die 
in früheren Zeiten noch als wettbewerbs-
beschränkende und damit unzulässige „ver-
gabefremde Aspekte“ betitelt wurden. Auch 
hier stellt sich also die Frage, wie die Inst-
rumente des Vergaberechts zum Ziel einer 
qualitätvollen gebauten Umwelt beitragen 
können.

Ziel des Foschungsvorhabens war es, die 
Verbindungen zwischen Baukultur und öf-
fentlichem Baurecht – und in begrenztem 
Umfang die Potenziale und Hemmnisse 
des Vergaberechts – systematisch zu ana-
lysieren. Es wurde untersucht, inwiefern 
bestehende gesetzliche Instrumente bau-
kulturelle Qualität fördern, hemmen oder 
unbeabsichtigt konterkarieren. Im Mittel-
punkt stand dabei die Frage, ob und wie 
Baukultur stärker im Regelwerk des Bau-
planungs- und Bauordnungsrechts bzw. 
im Vergaberecht verankert werden kann, 
ohne Prozesse unnötig zu verkomplizie-
ren oder Gestaltungsfreiheit einzuschrän-
ken. Gleichzeitig wurde geprüft, inwiefern 
das vorhandene Instrumentarium geeignet 
ist, auf aktuelle Herausforderungen wie Kli-
maanpassung, Wohnraumbedarf und neue 
Bauweisen adäquat zu reagieren – oder ob 
es gezielter weiterentwickelt werden muss. 
Damit will das Projekt einen Beitrag zu 
möglichen Potenzialen des Rechtsrahmens 
für die Baukultur leisten und insgesamt ei-
nen Impuls für die Debatte um eine quali-
tätvoll gebaute Umwelt geben.

1.2	 Methodik

Im Rahmen des vorliegenden Projekts wur-
de ein mehrstufiges methodisches Vorgehen 
entwickelt, um die baukulturelle Relevanz 
bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher 
Instrumente systematisch zu erfassen. Das 
methodische Design umfasste vier sich er-
gänzende Bausteine: eine systematische Li-
teraturrecherche und Fallbeispielanalyse, 

leitfadengestützte Experteninterviews, mo-
derierte Fachworkshops sowie eine integ-
rative Zusammenführung und Auswertung 
der gewonnenen Erkenntnisse.

Die initiale Recherche diente der Analy-
se relevanter Instrumente des öffentlichen 
Baurechts mit baukultureller Relevanz. Der 
Fokus lag hierbei auf formalrechtlichen In-
strumenten des Baugesetzbuchs (BauGB) 
sowie der Landesbauordnungen und de-
ren Bezügen zur Baukultur. Informelle Ins-
trumente ohne Rechtsverbindlichkeit – wie 
Gestaltungsleitfäden, Gestaltungsgremi-
en oder städtebauliche und hochbauliche 
Wettbewerbe – waren nicht Gegenstand 
des Forschungsvorhabens. Dennoch wur-
de ihre Bedeutung für qualitätvolles Bauen 
im Verlauf der Interviews und Workshops 
wiederholt betont, sodass darauf immer 
wieder Bezug genommen wird. Ziel dieser 
ersten Phase war es, eine belastbare Wis-
sensgrundlage zu schaffen. Dazu gehörten 

Abb. 1: Deutschlandkarte mit den sieben Fallstudienstädten
Quelle: Difu
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die Auseinandersetzung mit dem rechtli-
chen Begriffsverständnis von Baukultur, 
die systematische Auswertung einschlägi-
ger Fachliteratur, Gesetzestexte, Kommen-
tierungen und Publikationen zum Baupla-
nungs- Bauordnungs-, und Vergaberecht 
sowie die Identifikation und exemplarische 
Auswahl von Rechtsinstrumenten mit maß-
geblichem Einfluss auf die Steuerung bau-
kultureller Qualität.

Diese Instrumente wurden anhand von 
Praxisbeispielen kontextualisiert, um ihre 
Anwendung, Wirkungsweise und mögliche 
Grenzen zu veranschaulichen. Als Kriterien 
dienten etwa die Abbildung des Instrumen-
tenspektrums der jeweiligen Rechtsquellen, 
die Orientierung an baukulturellen Leitli-
nien des Bundes, die räumliche Verteilung, 
die Größe der Kommune, die Betrachtung 
von Gebäude- und Gebietsebenen sowie 
die Einbeziehung von Bestands- und Neu-
bauentwicklungen. Zudem wurden aktuel-
le rechtliche Entwicklungen und politische 
Programme – etwa Novellen des Baugesetz-
buchs, das „Bündnis bezahlbarer Wohn-
raum“ oder Änderungen der Landesbau-
ordnungen – berücksichtigt.

Zur Vertiefung und Ergänzung der aus 
der Recherche gewonnenen Erkenntnis-
se wurden qualitative, leitfadengestütz-
te Interviews mit Fachpersonen aus unter-
schiedlichen Praxisfeldern (Kommunen, 
Architekturbüros, Immobilienwirtschaft, 
Bauherrenschaft) durchgeführt. Ziel dieser 

Gespräche war es, Einblicke in die konkre-
te Anwendung und Auslegung der unter-
suchten Rechtsinstrumente zu erhalten und 
Potenziale für deren Weiterentwicklung zu 
identifizieren. Thematische Schwerpunkte 
bildeten das Verständnis von Baukultur, die 
Anwendungspraxis der Rechtsinstrumente, 
Potenziale und Hemmnisse bei deren Nut-
zung im Hinblick auf die Baukultur sowie 
mögliche Weiterentwicklungs- und Anpas-
sungsbedarfe des bestehenden Rechtsrah-
mens.

Im Anschluss an die Interviewphase erfolg-
te eine kritische Reflexion der vorläufigen 
Ergebnisse in zwei interdisziplinären Prä-
senz-Fachworkshops zum Baurecht sowie 
einem digitalen Workshop zum Vergabe-
recht. Diese dienten der Validierung und 
Einordnung der Erkenntnisse sowie der 
gezielten Rückspiegelung offener Fragen 
an Praxis und Forschung. An den Work-
shops nahmen deutschlandweit Expertin-
nen und Experten aus den Bereichen Pla-
nung, Recht, Verwaltung, Architektur und 
Wissenschaft teil. Die Veranstaltungen wa-
ren thematisch auf bauplanungsrechtliche, 
bauordnungsrechtliche und vergaberechtli-
che Aspekte ausgerichtet.

Abschließend wurden die Ergebnisse aller 
Module zusammengeführt, um ein konsis-
tentes Gesamtbild der baukulturellen Wir-
kung bestehender Rechtsinstrumente zu 
zeichnen und konkrete Impulse für deren 
Weiterentwicklung zu formulieren.
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2	 Baukultur im Baurecht
Der Begriff Baukultur beschreibt die Qua-
lität von Gestaltung und Prozessen, die zur 
Herstellung und zum Erhalt einer als le-
benswert empfundenen gebauten Umwelt 
notwendig sind. Baukultur ist ein Quer-
schnittsthema, das alle Lebensbereiche be-
trifft und eng mit aktuellen gesellschaftli-
chen Herausforderungen verknüpft ist (vgl. 
Bundestag 2006). Dieses Kernverständnis 
von Baukultur wurde in den vergangenen 
knapp zwei Dekaden auf europäischer und 
nationaler Ebene gerahmt und inhaltlich 
vertieft. Wichtige Elemente der fachpoliti-
schen Diskussion sind dabei insbesondere 
die Erklärung von Davos, die Neue Leipzig 
Charta, die Baukulturberichte der Bundes-
stiftung Baukultur sowie die Baukulturellen 
Leitlinien des Bundes.

2.1	 Nationaler Rahmen und 
baukulturelle Leitlinien

Anstoß für die aktuelle Ausformulierung 
einer eigenständigen deutschen Baukul-
turpolitik gab im Jahr 2018 die Erklärung 
von Davos „Eine hohe Baukultur für Eu-
ropa“ (Schweizerische Eidgenossenschaft 
2018). Darin fordern die Kulturministe-
rinnen und Kulturminister Europas eine 
politische und strategische Verankerung 
von Baukultur beim Planen und Bauen der 
europäischen Länder. Zu letzterem gehört 
dabei auch, Baukultur auf nationaler Ebe-
ne mit Hilfe von Rechtsnormen im Baupro-
zess stärker zu verankern (vgl. Schweizeri-
sche Eidgenossenschaft 2018: 19).

Die im Jahr 2020 verabschiedete „Neue  
Leipzig-Charta“ hebt als zentrales Dachdo-
kument aller stadtentwicklungsbezogenen 
Initiativen der Europäischen Union her-
vor: „Qualitativ hochwertige, für alle offene 
und sichere öffentliche Räume machen die 
Stadt lebendig […]. Dafür ist ein ganzheitli-
ches Verständnis von qualitativ hochwerti-
ger Baukultur als Grundlage von integrier-
ten Planungs- und Gestaltungsprozessen 

notwendig. Dies gilt für die gesamte vom 
Menschen gebaute Umwelt in europäischen 
Städten“ (Europäische Union [EU] 2020: 3). 
Betont werden darüber hinaus die rechtli-
chen Rahmenbedingungen für eine ge-
meinwohlorientierte Stadtentwicklungspo-
litik durch die Kommunen (vgl. EU 2020: 
26 ff.). 

Auf nationaler Ebene findet die Baukultur-
debatte vor allem im Rahmen der Baukul-
turberichte der Bundesstiftung Baukultur 
statt, welche seit 2014 alle zwei Jahre ver-
öffentlicht werden. Die Baukulturberich-
te sind die offiziellen Statusberichte zum 
Planen und Bauen in Deutschland. Dabei 
erörtern sie im Rahmen wechselnder Fo-
kusthemen Baukultur in Bezug auf unter-
schiedliche Räume und Bauaufgaben: Mit 
den Themen „Gebaute Lebensräume der 
Zukunft – Fokus Stadt“ (2014/15), „Stadt 
und Land“ (2016/17), „Erbe – Bestand – 
Zukunft“ (2018/19), „Öffentliche Räume“ 
(2020/21), „Neue Umbaukultur“ (2022/23), 
„Infrastrukturen“ (2024/25) werden Aus-
gangslage und Herausforderungen in einer 
großen Breite beschrieben sowie Ziele im 
Bereich des Planens und Bauens formuliert. 
Der Baukulturbericht 2016/2017 setzte sich 
unter anderem mit den rechtlichen Rah-
menbedingungen der Baukultur auseinan-
der (Bundesstiftung Baukultur 2016: 15). 

Vor diesem Hintergrund erarbeitete der 
Bund im Jahr 2024 „Baukulturelle Leitli-
nien“ (Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen [BMWSB] 
2024b), die auf Ebene der Bundesministeri-
en ein gemeinsames Verständnis von Bau-
kultur beinhalten. An ihnen soll sich das 
Planen und Bauen des Bundes (im In- und 
Ausland) im Sinne einer Selbstverpflichtung 
künftig orientieren. Inhaltlich adressieren 
die Leitlinien unter anderem die zentralen 
Themen Umbaukultur, Gestaltungsqualität, 
Klimaschutz und Klimaanpassung, suffizi-
ente Bodenpolitik, Vernetzung von Grün- 
und Wasserflächen, Funktionsmischung 

https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/stadtentwicklung/Baukulturelle-Leitlinien-dt.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/stadtentwicklung/Baukulturelle-Leitlinien-dt.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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(Stadt der kurzen Wege) sowie die Bedeu-
tung von Praxisexperimenten und Parti-
zipationsprozessen für eine baukulturelle 
Transformation der gebauten Umwelt. Die 
darin beschriebenen acht Leitlinien stellen 
teilweise konkrete Bezüge zum Bau- und 
Vergaberecht her bzw. lassen sich durch die 
beiden Rechtsrahmen adressieren (s. Kapi-
tel 5.4). Inwieweit die identifizierten Instru-
mente im Bau- und Vergaberecht zur Stär-
kung von Baukultur in der Baupraxis und 
zu einer qualitätvoll gebauten Umwelt bei-
tragen und von der (kommunalen) Anwen-
dungspraxis genutzt werden, kann durch 
die Leitlinien des Bundes unterstützt wer-
den. Daher wurden sie auch bei der Aus-
wahl der Praxisbeispiele als wesentliche Be-
zugskriterien berücksichtigt.

Alle Debatten – sowohl auf europäischer 
Ebene als auch im nationalen Kontext – 
eint die Erkenntnis, dass ein Umdenken 
beim Planen und Bauen notwendig ist. Ge-
fordert wird ein konsequentes Umbauen 
und Weiterentwickeln bestehender Gebäu-
de- und Infrastrukturen mithilfe von klima-
angepassten, ressourcenschonenden und 
kreislauforientierten Strategien. Neubau 
soll als Umnutzung und Nachverdichtung 

integrierte Standorte ergänzen und auf die-
se Weise zur Transformation des Siedlungs-
bestandes beitragen. Sowohl im Bestand als 
auch im Neubau geht es darum, eine hohe 
Qualität des gebauten Raumes durch gute 
Baukultur – sowohl in prozessualer wie 
physischer und gestalterischer Hinsicht – 
aneignungsoffen herzustellen und zu be-
wahren.

2.2	 Baukultur als Aufgabe 
des Baurechts

Die Erklärung von Davos hebt hervor, dass 
Gesetze und Normen einen wichtigen Bei-
trag liefern können, um die vorgenannten 
Ziele einer Stärkung der Baukultur zu errei-
chen. Das Planen und Bauen in Deutsch-
land wird wesentlich beeinflusst von den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, die je-
dem Bauvorhaben zugrunde liegen. Insbe-
sondere das BauGB und die BauNVO geben 
den Rahmen vor, in welchem die kommu-
nale Planungshoheit ausgestaltet werden 
kann.

Als wesentliche Quelle für ein rechtliches 
Begriffsverständnis von Baukultur dient 
das BauGB. Erstmalig wurde der Begriff der 
Baukultur durch das Europarechtsanpas-
sungsgesetz Bau (EAG Bau) in das BauGB 
aufgenommen (EAG Bau 2003). Mit der 
Berücksichtigung der Baukultur in den Pla-
nungsleitlinien nach § 1 Abs. 5 S. 2 BauGB 
und im Belangekatalog nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 
BauGB sollte „der gestalterische Auftrag der 
Bauleitplanung für den Innen- und Außen-
bereich“ hervorgehoben und „dadurch die 
Bedeutung der allgemeinen Baukultur für 
eine nachhaltige Entwicklung verdeutlicht“ 
werden (EAG Bau 2003). Die Qualität der 
gebauten Umwelt sei „Spiegelbild der Ge-
sellschaft in direktem Zusammenhang mit 
der Lebens- und Stadtqualität, aber auch 
mit Wirtschaftlichkeit und Standortquali-
täten“ (EAG Bau 2003). 

Daneben liefert auch die Gesetzesbegrün-
dung zur Errichtung der Bundesstiftung 

Abb. 2: Baukulturelle Leitlinien des Bundes: Gemeinsam Räume für gutes 
Zusammenleben gestalten
Quelle: BMWSB, Projektteam: Inpolis Urbanism GmbH, Multiplicities-Berlin, Studio Qrfld, 
Anneke von Holst, Simon Wöhr



17Baukultur im Baurecht

Baukultur Anknüpfungspunkte für eine 
begriffliche Verortung: „Die Kultur des 
Bauens zeigt sich in der Wahl angemesse-
ner Verfahren und in einer Integrations-
leistung, die soziokulturelle, ökologische, 
gestalterische, technisch-funktionale und 
wirtschaftliche Qualitätsbelange zu einer 
ausgewogenen, nachhaltigen Gesamtqua-
lität zusammenführt.“ (Entwurf eines Ge-
setzes zur Errichtung einer „Bundesstiftung 
Baukultur“ 2006). 

Mit der Innenentwicklungsnovelle 2013 
konnten schließlich auch baukulturelle Be-
lange zum potenziellen Gegenstand von 
städtebaulichen Verträgen gemacht werden 
(vgl. § 11 Abs. 1 S. 3 Nr. 2 BauGB) (Entwurf 
eines Gesetzes zur Stärkung der Innenent-
wicklung in den Städten und Gemeinden 
und weiteren Fortentwicklung des Städte-
baurechts 2012). Dies erfolgte laut Geset-
zesbegründung jedoch nur klarstellend und 
ohne weitere Hinweise auf eine juristische 
Interpretation von Baukultur. Zuvor wurde 
bereits in der Klimaschutznovelle 2011 in 
§ 248 BauGB die Durchführung von Maß-
nahmen der Energieeinsparung an die Ver-
einbarkeit mit baukulturellen Belangen ge-
koppelt.

Zum Teil wird trotz der begrifflichen Veran-
kerung von Baukultur im Gesetzestext kri-
tisiert, dass die rechtliche Dimension des 
Begriffs unscharf bleibt (vgl. Schulte 2019: 
26 ff.) und letztlich allenfalls eine prozes-
sorientierte Betrachtung von Baukultur 
im Sinne einer formalisierten Beteiligung 
von Akteuren möglich sei (vgl. Trapp 2013: 
540 ff.). Konkrete Inhalte, was unter den Be-
griff fällt und was nicht, lässt sich hiernach 
nur schwer ableiten. Auch fehlt es an Recht-
sprechung zum Begriff der Baukultur, wo-
durch bestehende Unsicherheiten an der 
juristischen Konkretisierung nicht besei-
tigt werden können (vgl. Schulte 2019: 57). 
Diese Unsicherheit wird auch nicht durch 
die einschlägige baurechtliche Kommentar-
literatur ausgeräumt, die sich im Wesentli-
chen auf die Gesetzesbegründungen beruft 

und keine eigene Baukultur im Rechtssin-
ne definiert (vgl. ebd.: 60).

Aus dem BauGB geht jedenfalls hervor, dass 
der Begriff der Baukultur sowohl die künf-
tige Entwicklung des Bauens, als auch den 
Erhalt der historischen Baukultur im Sin-
ne städtebaulich relevanter Erhaltung und 
Bewahrung beinhaltet (vgl. § 1 Abs. 5. S. 2 
BauGB). Auf die Zusammenhänge zwi-
schen Baukultur und Bauleitplanung wird 
auch in der Begründung des Gesetzes zur 
Errichtung der Bundesstiftung Baukultur 
hingewiesen: „Baukultur bezieht sich auf 
Architektur, Ingenieurbau, Stadt- und Re-
gionalplanung, Belange des Denkmalschut-
zes, Landschaftsarchitektur, Innenarchitek-
tur sowie Kunst am Bau.“ (Entwurf eines 
Gesetzes zur Errichtung einer „Bundesstif-
tung Baukultur“ 2006). Daneben sind die 
Belange der Baukultur auch Bestandteil 
der bauleitplanerischen Abwägung (vgl. § 1 
Abs. 6 Nr. 6 BauGB). Bei den in § 1 Abs. 6 
BauGB aufgeführten Belangen handelt es 
sich durchweg um unbestimmte Rechts-
begriffe, die aus der konkreten städtebau-
lichen Situation heraus zu ermitteln und 
zu gewichten sind (vgl. Runkel/Edenharter  
2024: 110). Das heißt, nur wenn ein baukul-
turelles Anliegen städtebauliche Relevanz 
aufweist, kann es Rechtfertigungsgrund ei-
ner bauleitplanerischen Entscheidung sein. 
Eine umfassende Verbesserung der gebau-
ten Umwelt geht damit nicht einher, son-
dern es gibt verschiedene mögliche und je 
nach Kontext variierende Belange der Bau-
kultur (vgl. Battis 2015: 508 ff.).

Wichtig ist schließlich auch die Abgren-
zung zu den Belangen des städtebaulichen 
Denkmalschutzes. Während Baukultur auf 
das gesamte Spektrum der gebauten Um-
welt und deren gesellschaftliche Bedeutung 
abzielt, ist der städtebauliche Denkmal-
schutz auf den Erhalt und die Weiterent-
wicklung historisch bedeutsamer Stadtbe-
reiche fokussiert. Beide Begriffe sind daher 
eng miteinander verknüpft, unterscheiden 
sich aber in Zielsetzung und Umfang. Das 
zeigt nicht zuletzt auch die eigenständige 
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Nennung der Baukultur in § 1 Abs. 6 Nr. 5 
BauGB. Auch umfasst der Begriff Baukultur 
ein weiteres Verständnis als beispielsweise 
die Baukunst. Denn angesprochen wird 
eine kollektive Identität durch das Wirken 
der gebauten Umwelt auf komplexe sozia-
le Gefüge wie den Menschen, wohingegen 
sich Baukunst auf die schöpferische Indivi-
dualität im Sinne einer künstlerischen Aus-
drucksform bezieht (vgl. Volkert 2012).

Die Länder erwähnen den Begriff in den 
Landesbauordnungen nur teilweise. In § 85 
der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt 
(BauO LSA) wird die Baukultur begrifflich 
als Element von Gestaltungssatzungen auf-
gegriffen und die Bayerische Bauordnung 
(BayBO) nennt Baukultur in Artikel 3 als 
allgemeine Anforderung für bauordnungs-
rechtliche Maßnahmen. Auch Berlin hat 
inzwischen in § 3 Nr. 4 BauO Bln den Be-
lang der Baukultur als allgemeine Anfor-
derung für bauliche Anlagen geregelt. Aus 
der Gesetzesbegründung geht hervor, dass 
es sich dabei um einen Programmsatz han-
delt, an den keine unmittelbare Rechtsfol-
ge geknüpft ist. Weiter heißt es: „Sie kann 
aber Grundlage für weitere Konkretisierun-
gen sein mit dem Ziel, dass stadtbildprägen-
de Vorhaben sich durch gute architektoni-
sche Qualität auszeichnen müssen. Es gilt 
der Grundsatz, dass je größer die Stadtbild-
prägung eines Vorhabens ist, desto wichti-
ger ist, dass es sich durch gute Proportio-
nalität und Materialität im städtebaulichen 
Kontext auszeichnet und rechtfertigt“ (vgl. 
Drs. 19/1201: 27 f.).

Gleicht man die rechtlichen Erwägungen 
zum Begriff der Baukultur mit den ver-
schiedenen oben dargestellten Diskussio-
nen und rahmengebenden Dokumenten 
auf europäischer und nationaler Ebene ab, 
so wird ein deutlich umfassenderes Ver-
ständnis von Baukultur erkennbar, als es 
die Gesetzesbegründungen und rechtli-
chen Auslegungsversuche zum BauGB oder 
zum Gesetz über die Bundesstiftung Bau-
kultur erahnen lassen. Durch die europäi-
schen und nationalen Initiativen wird ins-
besondere hervorgehoben, dass Baukultur 
als wesentlicher Beitrag zur Transformation 
des Siedlungsbestandes hin zu einer nach-
haltigen, klimagerechten Stadtentwicklung 
zu verstehen ist. Für eine rechtliche Ope-
rationalisierung von Baukultur im Planen 
und Bauen bedarf es allerdings einer fort-
schreitenden Konkretisierung des Begriffs. 
Einigkeit besteht darin, dass eine solche 
Konkretisierung nicht in Form einer juris-
tischen Definition erfolgen kann, sondern 
der Begriff außerhalb des juristischen Kon-
textes geformt werden muss Ansonsten be-
stünde die Gefahr, dass der Begriff zu starr 
und wenig dynamisch bzw. nicht offen für 
gesellschaftliche Veränderungen und neue 
Perspektive auf die gebaute Umwelt bleibt. 
Beispielgebend hierfür sind etwa die ver-
änderten Anforderungen an den Städtebau 
und die Stadtentwicklung aufgrund der Fol-
gen des Klimawandels. Eine qualitätvoll ge-
baute Umwelt sollte begrifflich auch diese 
Entwicklungen miteinschließen können.
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3	 Steuerung baukultureller Qualität durch das 
öffentliche Baurecht

Unter dem Begriff baukulturelle Rechts-
instrumente werden in diesem Kapitel ei-
nige rechtliche Vorschriften zusammen-
gefasst, die den Kommunen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben im Bereich Bauplanungs- 
und Bauordnungsrecht zur Verfügung ste-
hen. Mit den Rechtsinstrumenten können 
die Kommunen die bauliche Entwicklung 
auf ihrem Gemeindegebiet proaktiv pla-
nen und steuern, sodass sie im Projekt den 
Schwerpunkt der rechtlichen Analyse bilde-
ten. Darüber hinaus werden auch Rechts-
vorschriften in den Blick genommen, die 
kein Instrument im engeren Sinne sind, 
aber dennoch Einfluss auf die baukultu-
relle Qualität eines Gebäudes haben. Dazu 
zählt zum Beispiel die bauplanungsrecht-
liche Zulässigkeit von Vorhaben im unbe-
planten Innenbereich nach § 34 BauGB. Zu 
ausgewählten Rechtsinstrumenten wurden 
Fallbeispiele recherchiert, um die baukul-
turelle Wirkung der Rechtsvorschriften zu 
verdeutlichen. Hierzu wurden Interviews 
mit den am Bauvorhaben beteiligten Per-
sonen durchgeführt. Die Ergebnisse der  
Analyse sind unter 3.1 zusammengefasst. 
Darüber hinaus enthält das Kapitel Ausfüh-
rungen zur baukulturellen Wirkung sons-
tiger Rechtsinstrumente ohne ergänzende 
Fallbeispiele (Kap. 3.2) und zu informellen 
Ansätzen bzw. ergänzenden Instrumenten 
zur Stärkung der Baukultur (Kap. 3.3). Da-
raus werden im Anschluss die Potenziale 
und Hemmnisse der baurechtlichen Rah-
menbedingungen zusammengefasst (Kap. 
3.4 und 3.5).

3.1	 Typische (Steuerungs-)
Instrumente und ihre  
baukulturellen Potenziale

3.1.1	 Bebauungsplan

Der Bebauungsplan hat den Zweck, die 
Nutzung von Grund und Boden verbind-
lich festzulegen. Diese Vorgaben wirken 
sich konkret auf das Erscheinungsbild, die 
Raumwirkung und die gestalterische Qua-
lität des öffentlichen und privaten Raums 
aus. Auf Ebene des Bebauungsplans gibt es 
vielfältige Möglichkeiten zur Umsetzung 
planerischer Ansätze für eine baukulturelle 
Entwicklung. Der Bebauungsplan kann mit 
seinen Festsetzungsmöglichkeiten nach 
§ 9 Abs. 1 BauGB dafür genutzt werden, Er-
gebnisse des Abwägungsprozesses zuguns-
ten der Belange der Baukultur einzusetzen 
(vgl. Volkert 2012: 171). In Betracht kom-
men hier im Wesentlichen folgende Fest-
setzungen:
	� Art und Maß der baulichen Nutzung 

(Nr. 1)
	� die Bauweise, die überbaubaren und 

die nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen sowie die Stellung der bauli-
chen Anlagen (Nr. 2)
	� für die Größe, Breite und Tiefe der 

Baugrundstücke Mindestmaße und 
aus Gründen des sparsamen und scho-
nenden Umgangs mit Grund und Bo-
den für Wohnbaugrundstücke auch 
Höchstmaße (Nr. 3)
	� Flächen, die von der Bebauung freizu-

halten sind (Nr. 10)
	� die öffentlichen und privaten Grün

flächen, wie Parkanlagen, Naturerfah-
rungsräume, Dauerkleingärten, Sport-, 
Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe 
(Nr. 15)
	� Flächen zur Gewährleistung des natür-

lichen Klimaschutzes (Nr. 15a)
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	� Flächen und Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung der 
Landschaft (Nr. 20)
	� Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

etc. (Nr. 25)

Insbesondere mit Art und Maß der bau-
lichen Nutzung in Verbindung mit der 
Bauweise, überbaubaren Grundstücksflä-
chen sowie der Stellung der baulichen An-
lagen können die wesentlichen Merkmale 
von Quartieren und Gebäuden bestimmt 
werden. Bereits die Wahl des Baugebiets 
nimmt Einfluss auf die Gestaltung eines 
Quartiers: Ein reines Wohngebiet (WR) 

oder ein urbanes Gebiet (MU) als Art der 
baulichen Nutzung nach BauNVO entfaltet 
eine ganz unterschiedliche Wirkung auf die 
Nutzungsmischung und potenzielle Wohn-
dichte in einem Gebiet. Durch die Bestim-
mungen zur Ausnutzung der Grundfläche 
und Geschossfläche durch GRZ und GFZ 
kann das Verhältnis der baulichen Anlage 
zur Freifläche auf dem jeweiligen Grund-
stück bestimmt werden. Darüber hinaus 
spielt auch die Höhe eines Gebäudes für die 
Baukultur eine wichtige Rolle. Hierdurch 
können in einem Quartier beispielsweise 
Hochpunkte gesetzt werden, die sich von 
den übrigen Baukörpern abheben. Ebenso 
können aber auch einheitliche Höhen fest-
gesetzt werden, um eine möglichst gleich-
mäßige Bebauung zu erzielen. Eine offene 
Bauweise bzw. das Freihalten von Bebauun-
gen trägt zur Entstehung von Freiflächen, 
Zwischenräumen, Plätzen oder Straßen 
bei, wohingegen eine geschlossene Bau-
weise ohne Abstand zu den angrenzenden 
Grundstücken Raumkanten definiert. Au-
ßerdem beeinflussen Baulinien, Baugren-
zen oder Bebauungstiefen die Lage einer 
baulichen Anlage auf einem Grundstück 
und somit ihre städtebauliche Wirkung. 
In Ergänzung zu den gebäudebezogenen 
Festsetzungen können auch grünordneri-
sche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 15, 
Nr. 15a, 20 oder 25 BauGB einen baukultu-
rellen Beitrag mittels Durchgrünung und 
klimaangepassten Infrastrukturen leisten.

§  9 Abs.  4 BauGB eröffnet den Gemein-
den zudem, in ihren Bebauungsplänen be-
stimmte landesrechtliche Festsetzungs-
möglichkeiten zum Bestandteil der 
Bebauungspläne zu machen. Die Verbin-
dung bauordnungsrechtlicher und baupla-
nungsrechtlicher Vorschriften soll zu einem 
einheitlichen, aufeinander abgestimmten 
Konzept führen (vgl. VGH München Urt. 
v. 12. 4. 2019  – 1 BV 17.1634). Das kann 
etwa Regelungen zur Landschaftsplanung 
nach den Landesnaturschutzgesetzen oder 
Vorschriften aus dem Denkmalschutzge-
setz betreffen. Häufigster Anwendungsfall 
im Sinne der Baukultur ist hingegen die 

Instrument

BEBAUUNGSPLAN

Rechtsgrundlage
§§ 9 ff. BauGB

Funktion & Wirkungsweise
	� wichtiges Instrument zur Ausübung der kommunalen Planungshoheit 

und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung
	� Aufgabe des Bebauungsplans ist die verbindliche Festlegung für die 

bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke im Gemeindegebiet
	� soll dazu beitragen, die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 

Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln (s. § 1 
Abs. 5 S. 2 BauGB)
	� Kern eines Bebauungsplanverfahrens ist die Abwägung, bei der die zu 

berücksichtigenden Belange (z. B. gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse, Belange der Baukultur, Umweltschutz etc.) in einen Ausgleich zu 
bringen sind
	� Bindung an Festsetzungskatalog nach § 9 Abs. 1 BauGB (kein Festset-

zungsfindungsrecht)

Baukultureller Bezug
	� Festsetzungen im Bebauungsplan, u. a. zu Art und Maß der baulichen 

Nutzung, Bauweise, Stellung der Gebäude, Grün- und Freiflächen, 
Begrünungspflichten, Verkehrsflächen etc.
	� soweit baukulturelle Anliegen städtebauliche Relevanz aufweisen, stel-

len sie einen abwägungsrelevanten Belang dar und können Rechtferti-
gungsgrund einer bestimmten bauleitplanerischen Entscheidung sein
	� landesrechtlich begründete Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 

Abs. 4 BauGB verfolgen den Zweck, Zusammenhänge mit dem Bau-
ordnungsrecht (z. B. über Gestaltungssatzungen) im Bebauungsplan 
zu berücksichtigen

Hemmnisse für die Baukultur
	� unterliegt politisch wertenden und durch Mehrheitsbeschluss der 

Gemeindevertretungen legitimierten Entscheidungen
	� sofern Baukultur vor Ort keinen hohen Stellenwert beigemessen wird, 

dann wenig wirksames Mittel
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Integration von bauordnungsrechtlichen 
Gestaltungssatzungen (s. Kapitel 3.1.5). Da-
durch wird ein einheitlicher Gestaltungs-
wille der Gemeinde sowohl im Hinblick 
auf bauplanungsrechtliche Festsetzungen 
als auch bei der Gestaltungssatzung mani-
festiert.

Schließlich enthält der Bebauungsplan nach 
§ 9 Abs. 8 BauGB auch eine Begründung, 
in der die Gemeinde Ausführungen zu den 
Auswirkungen der Planung auf den Belang 
der Baukultur treffen kann.

Eine Besonderheit stellt der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan nach § 12 BauGB 
dar. Bei diesem handelt es sich um eine Er-
weiterung des klassischen Bebauungsplans 
für einzelne bauliche Vorhaben. Er besteht 
grundsätzlich aus drei Bestandteilen – dem 
Bebauungsplan, dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan (VEP) und dem Durchfüh-
rungsvertrag. Für die Belange der Baukul-
tur ist das Instrument insofern interessant, 
als dass die Gemeinde beim VEP nach § 12 
Abs. 3 BauGB nicht an den Festsetzungs-
katalog nach § 9 Abs. 1 BauGB sowie die 
Vorschriften der BauNVO gebunden ist. 
Gemeinsam mit dem Vorhabenträger kön-
nen hier also spezifische Anforderungen 

an die Gestaltung der baulichen Anlage 
(z. B. die Ausgestaltung der Fassaden) ver-
bindlich festgelegt werden, sofern es sich 
städtebaulich begründen lässt. Darüber hi-
naus können baukulturelle Verpflichtungen 
auch Bestandteil des Durchführungsvertra-
ges sein (z. B. Gestaltung, Materialien, Frei-
raumgestaltung etc.). Dieses Instrument 
gewährt der Gemeinde somit eine gewis-
se Flexibilität, die sie zur Stärkung baukul-
tureller Belange nutzen kann. Schließlich 
kann die Ausgestaltung als kooperatives 
Instrument auch dazu beitragen, ein ge-
meinsames Verständnis von baukulturellen 
Belangen im Hinblick auf das konkrete Vor-
haben zu entwickeln und über den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan abzusichern.

Baukulturelle Qualität durch  
Verbindlichkeit

Im Forschungsvorhaben hat sich gezeigt, 
dass der Bebauungsplan einen maßgeb-
lichen Beitrag zur Entwicklung und Si-
cherung baukultureller Qualität leisten 
kann, insbesondere wenn er auf vorgelager-
ten informellen Planungen wie Voruntersu-
chungen, Rahmenplänen oder Masterplä-
nen aufbaut. Im Fallbeispiel Bremen wurde 
betont, dass die Qualität eines Quartiers 

HANSESTADT LÜBECK – GRÜNDUNGSVIERTEL
Bebauungsplan und städtebauliche Erhaltungssatzung

Ausgangssituation und Zielsetzung
Das Gründungsviertel in Lübeck ist ein Stadtentwicklungsprojekt im 
UNESCO-Welterbe der Lübecker Altstadt. Das Areal westlich der Ma-
rienkirche war einst das älteste Kaufmannsviertel der Stadt. Im Zwei-
ten Weltkrieg wurde dieses Gebiet fast vollständig zerstört und an-
schließend in den 1950er Jahren mit großformatigen Schulgebäuden 
und einem Parkplatz überbaut, wodurch die feinteilige Parzellens-
truktur verlorenging. Mit dem Ziel, die gewachsene, urbane Vielfalt 
der Altstadt wiederzubeleben, verfolgte die Stadt Lübeck ab 2009 – 
gefördert durch das Bundes-Investitionsprogramm „Nationale UN-
ESCO-Welterbestätten“ – die vollständige Neubebauung nach dem 
Prinzip der „kritischen Rekonstruktion“ (vgl. zum Begriff z. B. Henne-
cke, 2010), um den ortstypischen Charakter der Lübecker Altstadt wie-
derherzustellen.

Instrumente
	� Bebauungsplan
	� städtebauliche Erhaltungssatzung

Projekt
Quartiersentwicklung Gründungs-
viertel

Kommune
Stadt Lübeck

Bundesland
Schleswig-Holstein
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Auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Gelände entstanden in 
zwei Baublöcken 38 Parzellen unterschiedlichster Größe mit bis zu 170 
Wohnungen sowie Läden und Büros. Das städtebauliche Konzept ori-
entiert sich an der historischen Parzellenstruktur, den traditionellen 
Straßenfluchten und der giebelständigen Bebauung, setzt diese jedoch 
in zeitgemäßer Architektur um. Besonderer Wert wurde auf ein urbanes 
Erscheinungsbild, Mischnutzung und vielfältige Wohnformen gelegt 
(Mehrgenerationenprojekte, Baugemeinschaften etc.). Die Bebauung 
wurde während der Planungsphase durch einen intensiven Beteili-
gungsprozess der Lübecker Bevölkerung sowie Fachleuten begleitet.

Instrumente und Kurzbewertung
Die beschriebenen städtebaulichen Ziele wurden durch einen Bebau-
ungsplan sowie durch Grundstücksvergabe gesichert. Entsprechend 
der angestrebten Entwicklung als Wohnquartier setzt der Bebauungs-
plan die Baugrundstücke als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß 
§ 4 BauNVO fest. Zur Sicherung des Wohngebietscharakters wurden 
die gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BauNVO im WA regelmäßig zu-
lässigen Nichtwohnnutzungen (Läden, Gastronomie, nicht störendes 
Handwerk, Einrichtungen für soziale Zwecke etc.) auf das Erdgeschoss 
beschränkt. Der Bebauungsplan setzt zudem die möglichen Baufelder 
für die Blockrandbebauung straßenseitig durch Baulinien und rück-
wärtig durch Baugrenzen fest.

Die baugestalterischen Festsetzungen des Bebauungsplans bauen auf 
den Inhalten der seit 1982 für die Lübecker Innenstadt geltenden und 
künftig modifizierten Gestaltungssatzung auf. Darüber hinaus wird den 
besonderen Anforderungen an die Wiederherstellung historischer Par-
zellen- und Bebauungsstrukturen durch zusätzliche Festsetzungen z. B. 
zur Gestaltung von Einfriedungen, Rechnung getragen. Im Einzelnen 
beinhaltet der Bebauungsplan Regelungen zur Fassadengestaltung, 
zur Ausbildung der Dächer sowie zu den rückwärtigen Einfriedungen 
als baugestalterische Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 
Abs. 3 LBO. Wo die baugestalterischen Festsetzungen des Bebauungs-
planes von Vorschriften der geltenden wie der künftigen Gestaltungs-
satzung abweichen, gehen die Regelungen des Bebauungsplanes vor.

Neben den gestalterischen Festsetzungen im Bebauungsplan befin-
det sich das Gründungsviertel darüber hinaus auch im Geltungsbe-
reich einer städtebaulichen Erhaltungssatzung. Umfasst sind von dem 
darin geltenden Genehmigungsvorbehalt sowohl Abriss- und Umbau-
maßnahmen als auch die Errichtung neuer Gebäude und deren Einfü-
gen in die nähere erhaltenswerte städtebauliche Eigenart der Altstadt. 
Daneben wurden für das Quartier ein Gestaltungsleitfaden erarbeitet 
und für bestimmte Grundstücke ein Wettbewerb durchgeführt. Da es 
sich beim Gründungsviertel um einen Bebauungsplan in einem stark 
historisch geprägten Umfeld der Lübecker Altstadt handelt, wurden 
insgesamt sehr detaillierte gestalterische Vorgaben gemacht.

Vogelperspektive auf die Baustelle des 
Gründungsviertels in Lübeck
Foto: Stadt Lübeck

Wechselnde Fassadenstrukturen im  
Gründungsviertel
Foto: Wolf-Christian Strauss/Berlin

Vielfältige Bebauungsformen
Foto: Wolf-Christian Strauss/Berlin
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durch solche planerischen Konzepte in ho-
hem Maße beeinflusst wird, sofern diese 
anschließend durch die verbindliche Bau-
leitplanung umgesetzt werden. Sie ermög-
lichen eine vertiefte Auseinandersetzung 
mit dem Planungsgebiet und schaffen ein 
gemeinsames Verständnis der städtebau-
lichen Zielsetzungen. Sowohl in dem Fall-
beispiel Lübeck als auch in Bremen gingen 
dem Verfahren städtebauliche Wettbewerbe 
voraus. Der Bebauungsplan fungiert in die-
sem Kontext als zentrales Instrument zur 
rechtlichen Verankerung der Wettbewerb-
sergebnisse und trägt dazu bei, langfristig 
baukulturelle Leitbilder in der gebauten 
Umwelt zu sichern. Die in den städtebauli-
chen Vorplanungen skizzierten Ansätze zur 
Nutzungsmischung, zu Baustrukturen, zur 
Grün- und Freiraumgestaltung sowie so-
zialen Infrastruktur oder auch zur Mobili-
tät können durch den Festsetzungskatalog 
nach § 9 Abs. 1 BauGB verbindlich definiert 
werden.

Besonders deutlich wird dieser Zusammen-
hang im Bremer Fallbeispiel. Dort wurde 
das Instrument sehr umfassend genutzt, um 
im ehemaligen Tabakquartier eine klein-
teilige und qualitätvolle Quartiersentwick-
lung zu fördern. Mit dem Urbanen Gebiet 
(§ 6a BauNVO) sowie einer geschosswei-
sen Differenzierung der Nutzungen setzt 
der Bebauungsplan gezielt auf eine leben-
dige Mischung aus Wohnen und Gewer-
be. Auch weitere städtebauliche Aspek-
te wie Baumassenverteilung, Raumkanten, 
Grünstrukturen (Quartierspark und öf-
fentliche Plätze), Verkehrsanbindung (au-
tofreies Quartier, ÖPNV-Anbindung, Mo-
bilitäts-Hubs etc.) oder die Qualität von 
Frei- und Gemeinschaftsflächen wurden 
planerisch konkretisiert. Nach Einschät-
zung der Stadt tragen die bereits beschlos-
senen Bebauungspläne maßgeblich dazu 
bei, das Quartier aufzuwerten und baukul-
turelle Standards verbindlich zu sichern.

Auch in Lübeck wurde die verbindliche 
Wirkung des Instruments positiv hervor-
gehoben, vor allem im Umgang mit dem 

historischen Stadtraum. Dort dienen Fest-
setzungen zur Grundstücksgröße, Geschos-
sigkeit sowie zur Fassaden- und Dachge-
staltung der Sicherung einer ortstypischen 
Bauweise. Die Rückbindung an die giebel-
ständige Struktur und die typischen Hinter-
höfe wird gezielt genutzt, um das Stadtbild 
und seine historische Kohärenz zu bewah-
ren. Gestalterische Vorgaben sorgen hier 
nicht nur für Einheitlichkeit, sondern auch 
für ein hohes Maß an Wiedererkennbarkeit 
im Quartier.

Notwendigkeit von Flexibilität des 
Bebauungsplans

Die Untersuchungsergebnisse verdeutli-
chen gleichzeitig, dass die Wirksamkeit 
des Bebauungsplans für die Baukultur ent-
scheidend von seiner Balance zwischen 
Verbindlichkeit und Flexibilität abhängt. 
Während grundlegende Parameter zur Si-
cherung übergeordneter Qualitätsziele er-
forderlich sind, muss der planerische Rah-
men ausreichend Spielräume für alternative 
Nutzungen lassen. Zu detaillierte Vorga-
ben in Bebauungsplänen würden die Ge-
staltungsfreiheit von Bauherrenschaft und 
Projektentwicklern zu sehr einschränken. 
Beispiel hierfür ist das Bremer Tabakquar-
tier und die Idee der gleichzeitigen gewerb-
lichen und wohnungswirtschaftlichen Nut-
zung innerhalb eines Gebäudes im Sinne 
eines nutzungsgemischten Quartiers. Die-
se Idee ist aus Sicht eines Projektentwick-
lers zwar planerisch attraktiv, in der prak-
tischen Umsetzung jedoch mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden, da solche Vor-
gaben – je nach Lage des Quartiers – häufig 
nicht mit den Anforderungen des Marktes 
zusammenpassen. Gerade die Nutzungsmi-
schung in den Wohngebäuden war im Ta-
bakquartier nicht immer einfach. Familien 
würden beispielsweise statt einer 4–5-Zim-
mer-Wohnung eher Häuser am Stadtrand 
beziehen.

Darüber hinaus zeigt sich, dass der Bebau-
ungsplan durch seine unbegrenzte Gel-
tungsdauer auch strukturelle Grenzen 
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aufweist, die eine Anpassung an aktuel-
le (auch baukulturelle) Anforderungen 
erschweren. Insbesondere ältere Bebau-
ungspläne transportieren mitunter über-
kommene städtebauliche Leitbilder, die 
mit aktuellen Zielen der Klimaanpassung, 
Mobilitätswende oder sozialen Durch-
mischung nicht mehr vereinbar sind. Auch 
gestalterische Festsetzungen tragen häufig 
den Geist ihrer Zeit in sich. Insofern wur-
de vereinzelt dafür plädiert, Bebauungsplä-
ne mit möglichst wenig detaillierten Fest-
setzungen zu versehen, damit bauliche 
Veränderungen im Quartier auch vor dem 
Hintergrund neuer städtebaulicher Anfor-
derungen möglich sind. Eine übermäßige 
Reglementierung von Nutzungsarten, Ge-
bäudehöhen oder Gestaltungsmerkma-
len kann demzufolge auch hinderlich sein. 
Eine gewisse planerische Zurückhaltung bei 

den Festsetzungen kann zu einer Diversifi-
zierung des Stadtbildes beitragen – was un-
ter Umständen auch positive Auswirkun-
gen auf die Baukultur haben kann.

Befreiungen nach § 31 BauGB

Im Kontext der Bebauungsplanung sind da-
her Befreiungen nach § 31 Abs. 2 und 3 
BauGB ein wichtiges Instrument für eine 
flexiblere Ausgestaltung des Planungs-
rechts. Mit Befreiungen nach § 31 BauGB 
soll grundsätzlich Fallgestaltungen Rech-
nung getragen werden, die bei Erlass des 
Bebauungsplans nicht vorhersehbar waren. 
Im Gegensatz zur Bebauungsplanung lässt 
sich über Befreiungen allerdings die bau-
liche Entwicklung nicht pro-aktiv von der 
Gemeinde steuern, denn eine Befreiung er-
folgt auf Antrag eines bauwilligen Grund-
stückseigentümers bzw. einer bauwilligen 
Grundstückseigentümerin. Im Hinblick auf 
die Baukultur können sich Befreiungsent-
scheidungen sowohl positiv als auch nega-
tiv auswirken. Wenn bestehende Gebäude 
umgenutzt oder aufgestockt werden, kön-
nen Befreiungen einen positiven Beitrag 
zur Umbaukultur und flächensparenden 
Innenentwicklung leisten. Mitunter wer-
den so innovative Bauvorhaben möglich, 
die im Rahmen der starren Vorgaben des 
Bebauungsplans nicht zulässig wären. Auf 
der anderen Seite besteht die Gefahr, mit 
Befreiungsentscheidungen bestimmte städ-
tebauliche und auch baukulturelle Ziele der 
Bebauungsplanung zu verwässern.

Angesichts der langwierigen Bebauungs-
planverfahren und dem bestehenden Fach-
kräftemangel werden Befreiungen von 
Kommunen sehr häufig genutzt. Sie sind ein 
beliebtes Instrument. Auch der Gesetzgeber 
hat hier inzwischen weitergehende Flexibi-
lisierungen zugunsten des Wohnungsbaus 
beschlossen, die in § 31 Abs. 3 BauGB bei-
spielsweise den Verzicht auf das Einzelfal-
lerfordernis ermöglichen (vgl. BGBl. 2025 
I Nr. 257 vom 29.10.2025). Befreiungsent-
scheidungen nach § 31 BauGB sind daher 
insgesamt ein wichtiges Instrument, um im 

Instrument

BEFREIUNGEN

Rechtsgrundlage
§ 31 Abs. 2 und 3 BauGB

Funktion & Wirkungsweise
	� Flexibilisierung des Planungsrechts: Reaktion auf unvorhergesehene 

Entwicklungen ohne formelle Planänderung
	� Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung, insbesondere bei 

langwierigen B-Plan-Verfahren oder Personalmangel in Verwaltungen
	� dient der Einzelfallgerechtigkeit und erlaubt adaptive Lösungen inner-

halb des planerischen Rahmens
	� kein Instrument proaktiver Steuerung – Befreiung erfolgt nur auf Antrag

Baukulturelle Potenziale
	� ermöglicht innovative Lösungen, die über starre Planvorgaben hinaus-

gehen
	� unterstützt Umbaukultur und Innenentwicklung, etwa durch erleich-

terte Umnutzungen und Aufstockungen
	� kann Baukultur als öffentlichen Belang im Entscheidungsprozess 

stärken und qualitativ lenken

Hemmnisse für die Baukultur
	� Gefahr der Verwässerung städtebaulicher Leitbilder bei unsystemati-

scher oder zu großzügiger Befreiungspraxis
	� Risiko, dass wirtschaftliche Ziele oder Ziele einer Planungsbeschleuni-

gung baukulturelle Qualitätsansprüche überlagern
	� reduzierte Steuerungsfähigkeit der Kommune, wenn Entscheidungen 

ohne Bezug zu den Grundzügen der Planung erfolgen
	� erfordert fachlich qualifizierte Bewertung und ermessenslenkende 

Kriterien, um Baukultur im Vollzug abzusichern
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Rahmen bestehender Bebauungspläne auf 
dringende Herausforderungen wie etwa die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum fle-
xibel zu reagieren. Sie können die Quali-
tät der gebauten Umwelt stärken, wenn sie 
verantwortungsvoll und im Einklang mit 
den städtebaulichen Zielen eingesetzt wer-
den. Gleichzeitig ist eine sorgfältige Abwä-
gung erforderlich, um negative Auswirkun-
gen auf die gebaute Umwelt zu vermeiden.

Lange Verfahrensdauer bei  
Bebauungsplänen

Neben der unbegrenzten Geltung von Be-
bauungsplänen wurde im Projekt einhellig 
die erhebliche Dauer der Planverfahren 
kritisiert. Besonders für kleine Bauvorha-
ben ist der Aufwand eines Bebauungsplans 
unverhältnismäßig hoch. Komplexe Ab-
stimmungen mit Trägern öffentlicher Be-
lange und umfangreiche Gutachten führen 
regelmäßig zu zeitlichen Verzögerungen, 
die den Planungsprozess stark verlangsa-
men. Dies birgt das Risiko, dass der Be-
bauungsplan bei seiner Umsetzung bereits 
überholt ist und nicht mehr den aktuellen 
planerischen und baukulturellen Anfor-
derungen entspricht. Hinzu kommt, dass 
die ursprünglich intendierte baukulturelle 
Qualität im Verlauf langwieriger Verfahren 
zunehmend an Kontur verliert – insbeson-
dere, wenn zwischen informeller Planung, 
Wettbewerb und rechtskräftigem Plan meh-
rere Jahre vergehen. Dies gilt umso mehr 
angesichts aktueller Herausforderungen 
wie Klimawandel oder Wohnraumman-
gel, auf die schnell reagiert werden muss – 
was mit einem langwierigen Planverfahren 
kaum möglich ist.

3.1.2 Städtebaulicher Vertrag

In Ergänzung zum Bebauungsplan dienen 
städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB 
der kooperativen städtebaulichen Ent-
wicklung. Sie unterstützen die Gemeinde 
bei der Umsetzung ihrer städtebaulichen 
Ziele. Die Kooperation stellt einen zent-
ralen Steuerungsansatz in der Stadt- und 

Regionalplanung dar, da sie an den spezi-
fischen Interessen der beteiligten Akteure 
anknüpft und gemeinsame Absichten sowie 
Projekte befördert.

Nach § 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BauGB können 
baukulturelle Belange auch Gegenstand 
eines städtebaulichen Vertrages sein. Die 
gesetzliche Hervorhebung baukultureller 
Belange wurde mit der Innenentwicklungs-
novelle 2013 ins BauGB aufgenommen und 
dient der Klarstellung, dass entsprechende 
Vereinbarungen zwischen Gemeinde und 
Vorhabenträger getroffen werden können. 
Das können Verpflichtungen zur spezifi-
schen Gestaltung von Gebäuden und Freif-
lächen sein, aber auch zur Durchführung 
von Gestaltungs- und sonstigen städte-
baulichen Wettbewerben (vgl. Reidt 2022: 
52). Weitere Vereinbarungen sind wie folgt 

Instrument

STÄDTEBAULICHE VERTRÄGE

Rechtsgrundlage
§ 11 BauGB

Funktion & Wirkungsweise
	� städtebauliche Verträge haben die kooperative städtebauliche Ent-

wicklung zum Gegenstand
	� setzt an spezifischen Interessen der Akteure an und will gemeinsame 

städtebauliche Ziele und die Umsetzung von Projekten befördern
	� Vereinbarungen zwischen Privaten und Gemeinde müssen in einem 

sachlichen Zusammenhang zueinanderstehen und insgesamt ange-
messen sein
	� Kooperation gewinnt an Verbindlichkeit durch einklagbare Rechte 

und Pflichten der Vertragsparteien

Baukultureller Bezug
	� mögliche baukulturelle Inhalte: Gestaltung der Gebäude und 

Freiflächen, Durchführung von städtebaulichen oder Hochbauwett-
bewerben, Beteiligung von Gestaltungsbeiräten, Durchführung von 
Vergabe- und Konzeptverfahren
	� Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältiger als im Bebauungsplan 

(keine Bindung an einen Festsetzungskatalog)
	� Vorteil einer aktiven Einbindung der Betroffenen und Nutzung deren 

Ressourcen für gemeinsames Verständnis einer städtebaulichen 
Planung
	� informelle baukulturelle Instrumente (Wettbewerbe, Gestaltungs-

beiräte) erlangen dadurch eine verbindliche Wirkung

Hemmnisse für die Baukultur
	� setzt Mitwirkungsbereitschaft der Vertragsparteien voraus
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möglich (vgl. hierzu etwa Krautzberger 
2024: 143b):
	� Vereinbarung über die Erhaltung oder 

Wiederherstellung stadtbildbedeutsa-
mer Gebäude,
	� Vereinbarungen über die Anpassung 

der Gestaltung eines Gebäudes an die 
Umgebung, die zum Beispiel saniert 
oder sonst neugestaltet werden soll
	� Absicherung einer Genehmigung nach 

§ 172 Abs. 3 im Geltungsbereich einer 
städtebaulichen Erhaltungssatzung,
	� Vertragliche Absicherung baukultu-

reller Anliegen bei Festsetzungen nach 
§ 9,
	� Umsetzung kommunaler Ziele der Bau-

kultur hinsichtlich Baukörper, Struktur, 
Größenordnung der Gebäude, Farbig-
keit, Verwendung von Baumaterialien 
oder Gestaltung von Nebenanlagen bis 
hin zu Zäunen,
	� Vereinbarung über kulturelle Nut-

zungen und der Entwicklung kreati-
ver Milieus (einschließlich Künstler-
Wohnungen und -Werkstätten; (vgl. 
Battis 2015: 512),

Durch die vertraglich festgelegten Rech-
te und Pflichten der Parteien gewinnt 
die Zusammenarbeit zwischen Kommu-
ne und Privaten an Verbindlichkeit, da 
die vereinbarten Regelungen rechtlich ein-
klagbar sind. Sie stellen eine sinnvolle Er-
gänzung zu hoheitlichen Maßnahmen dar, 
da sie die aktive Einbindung der Akteure 
ermöglichen und deren Ressourcen – wie 
Fachkompetenz, Kapital und Engagement – 
gezielt nutzen. Städtebauliche Verträge bie-
ten im Vergleich zum Bebauungsplan grö-
ßere Gestaltungsspielräume, da sie nicht 
an einen festen Festsetzungskatalog ge-
bunden sind. Dadurch können beispiels-
weise die Komplexität von Festsetzungen 
reduziert und bauliche bzw. gestalteri-
sche Details zum Gegenstand des städte-
baulichen Vertrages gemacht werden (vgl. 
Pflüger et al. 2012: 36). Insbesondere über 
die Vereinbarungen zur Verwendung be-
stimmter Baumaterialien lassen sich bau-
kulturelle Ziele wie das nachhaltige und 

ressourcenschonende Bauen (z. B. durch 
Ansätze von Kreislaufwirtschaft) adressie-
ren. Zudem fungieren sie als Scharnier zu 
informellen baukulturellen Instrumenten – 
etwa Wettbewerben oder Gestaltungsbeirä-
ten – und können diesen eine rechtlich ver-
bindliche Wirkung verleihen.

Städtebaulicher Vertrag als Scharnier 
für informelle baukulturelle Instrumente

Im Bremer Tabakquartier hat sich der städ-
tebauliche Vertrag als wirkungsvolles In-
strument zur Sicherung baukultureller 
Qualitäten bewährt. Besonders die ver-
traglich festgeschriebene Verpflichtung 
zur Durchführung von Freiraumplanungs- 
und Hochbauwettbewerben wurde seitens 
der Stadt als wichtiges Element hervorge-
hoben. Wettbewerbe würden nicht nur die 
architektonische und freiräumliche Quali-
tät sichern, sondern auch Transparenz und 
Diskurs im Planungsprozess ermöglichen. 
Besonders bei öffentlichen oder stadtbild-
prägenden Projekten entfalten sie baukul-
turelle Wirkung, indem sie eine intensive 
Auseinandersetzung mit Ort, Funktion und 
architektonischer Qualität des Vorhabens 
initiieren. Die kommunalen Gesprächs-
personen betonten, dass Wettbewerbe nicht 
nur zu überzeugenden Entwürfen führen, 
sondern auch das Qualitätsbewusstsein al-
ler Beteiligten schärfen. Angesichts des per-
sonellen und zeitlichen Aufwands könnten 
allerdings nur für größere, öffentliche Bau-
vorhaben – oder solche in besonders sen-
siblen städtebaulichen Bereichen – Wettbe-
werbe durchgeführt werden (s. dazu auch 
Kapitel 4.2).

Im Rahmen der Vertragsverhandlungen 
zum städtebaulichen Vertrag konnte im Ta-
bakquartier auf die Empfehlungen der so-
genannten „Bremer Erklärung zur Siche-
rung und Qualifizierung der Baukultur in 
Bremen“ zurückgegriffen werden. Das Do-
kument sieht für bestimmte öffentliche 
und private Vorhaben die Durchführung 
von Wettbewerben und die Beteiligung ei-
nes Gestaltungsgremiums vor. Auch wenn 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=172
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=172&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BauGB&p=9
https://bau.bremen.de/sixcms/media.php/13/S_TOP_18k_BdV_Bremer_Erklaerung.pdf
https://bau.bremen.de/sixcms/media.php/13/S_TOP_18k_BdV_Bremer_Erklaerung.pdf
https://bau.bremen.de/sixcms/media.php/13/S_TOP_18k_BdV_Bremer_Erklaerung.pdf
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HANSESTADT BREMEN – TABAKQUARTIER
Bebauungsplan und Städtebaulicher Vertrag

Ausgangssituation und Zielsetzung
Das Tabakquartier in Bremen-Woltmershausen ist als Stadtentwick-
lungsprojekt Beispiel für die Umwandlung ehemaliger Industriearea-
le in zeitgemäße urbane Lebensräume. Ursprünglich war das Gelände 
Standort der traditionsreichen Martin Brinkmann Zigarettenfabrik, auf 
der bis zu 6.000 Menschen beschäftigt waren. Nach Schließung des 
Betriebs in den 1980er-Jahren lag die Fläche jahrzehntelang brach, be-
vor sie 2018 vom Immobilienunternehmen Justus Grosse erworben 
und zu einem neuen Stadtquartier entwickelt wurde.

Das städtebauliche Leitbild folgt dem Prinzip der „produktiven Stadt“: 
Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit sollen eng miteinander ver-
knüpft werden, um ein lebendiges, vielseitiges Viertel zu schaffen. In 
die Planung wurden sowohl der behutsame Erhalt und die Umnut-
zung der historischen Fabrikgebäude als auch moderne Neubauten 
integriert, sodass Vergangenheit und Gegenwart architektonisch mit-
einander verbunden werden. Die Entwicklung legt einen besonderen 
Fokus auf nachhaltige Mobilitäts-, Energie- und Freiraumkonzepte, 
eine hohe Durchmischung verschiedener Wohn- und Arbeitsformen 
sowie vielfältige soziale Infrastrukturangebote.

Instrumente 
	� Bebauungsplan
	� Städtebaulicher Vertrag

Projekt
Quartiersentwicklung Tabakquartier

Kommune 
Hansestadt Bremen

Bundesland 
Bremen

es sich bei der Erklärung lediglich um ein 
informelles Instrument handelt, stellt ihr 
grundsätzlicher Anspruch eine starke argu-
mentative Grundlage dar und wird darüber 
hinaus auch von Seiten der Bauherrenschaft 
und der Bremer Architekten- bzw. Ingeni-
eurskammer mitgetragen. Auf dieser Basis 
ist es der Stadt gelungen, frühzeitig ein ge-
meinsames Verständnis mit dem Projekt-
entwickler über Baukultur und Prozessge-
staltung zu entwickeln.

Auch auf Seiten der Projektentwickler wird 
die Möglichkeit, baukulturelle Aspekte über 
städtebauliche Verträge verbindlich zu re-
geln, grundsätzlich positiv gesehen. Im Fall 
des Tabakquartiers zeigte man sich offen 
für entsprechende Verpflichtungen – so-
wohl was die Wettbewerbsdurchführung als 
auch die Beratungen im Gestaltungsgremi-
um anging. Ebenso kann eine vertraglich 
geregelte finanzielle Beteiligung an Maß-
nahmen zur Aufwertung öffentlicher und 

grüner Infrastrukturen zu einem qualitativ 
hochwertigen Umfeld beitragen.

Allerdings gilt für die Verpflichtungen in 
städtebaulichen Verträgen, dass diese auch 
umsetzbar sein müssen. Allein die Verein-
barung eines Planungswettbewerbs oder 
die Beteiligung eines Gestaltungsgremiums 
erzeugt noch keine städtebauliche Qualität. 
Ein Wettbewerbsergebnis stärkt die Bau-
kultur nur dann, wenn es am Ende auch 
über die formalen Instrumente wie dem 
Bebauungsplan umgesetzt werden kann. 
Insofern ist es wichtig, dass informelle und 
formelle Instrumente gut aufeinander ab-
gestimmt werden und die Umsetzbarkeit 
bereits auf der Vorstufe der Bebauungs-
planung mitberücksichtigt wird. Im Bre-
mer Fallbeispiel wurde insbesondere Kri-
tik daran geäußert, dass der Wettbewerb 
für den Projektentwickler sehr zeitaufwän-
dig war. Für künftige Verfahren sollte eine 
Reduzierung der teilnehmenden Büros und 
Jurymitglieder ein effektiveres Vorgehen 
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ermöglichen. Auch müsste die Beteiligung 
an Gestaltungsgremien so ausgestaltet wer-
den, dass die erforderlichen Abstimmungen 
den Planungsprozess nicht verlangsamen. 
Beim Bremer Bauvorhaben zeigte sich hier 
ein gewisser Zielkonflikt zwischen einem in 
wirtschaftlicher Hinsicht schlanken und ef-
fizienten Verfahren sowie dem Anspruch an 
eine hohe gestalterische Qualität des Vor-
habens.

3.1.3 Zulässigkeit von Vorhaben 
nach § 34 BauGB

Sofern kein Bebauungsplan vorhanden ist, 
richtet sich die bauplanerische Zulässigkeit 
eines Vorhabens nach § 34 Abs. 1 BauGB. 
Danach ist ein Vorhaben zulässig, wenn es 
sich hinsichtlich der Art und Maß der bauli-
chen Nutzung, der Bauweise und der über-
baubaren Grundstücksfläche in die nähere 

Instrumente und Kurzbewertung
In dem Fallbeispiel wurden die drei Bebauungspläne und der mit dem 
Immobilienunternehmen abgeschlossene städtebauliche Vertrag un-
tersucht. Als Art der baulichen Nutzung sind in den Bebauungsplänen 
urbane Gebiete nach § 6a BauNVO festgesetzt, um ein gemischt ge-
nutztes Quartier zu entwickeln. Ziel ist ein urbanes Nebeneinander 
von Wohnen, Arbeiten, Kultur und ergänzender EG-Gastronomie/Ein-
zelhandel/Service. In Teilen (z. B. MU1 im historischen Fabrikkomplex) 
sind Wohnnutzungen ausgeschlossen, um auch den traditionellen ge-
werblichen Charakter des Gebietes zu unterstreichen. Als „grüne Mit-
te“ wurde ein Quartierspark festgesetzt, der öffentlich zugänglich ist. 
Darüber hinaus enthalten die Pläne Festsetzungen zur Pflanzung von 
Laubbäumen sowie für Dachbegrünungen. Im Sinne eines wassersen-
siblen Stadtquartiers machen die Bebauungspläne zusätzlich Vorga-
ben zur Ableitung des Niederschlagswassers in festgesetzten Grün-
flächen bzw. zur oberflächigen Versickerung.

Der untersuchte städtebauliche Vertrag enthält unter anderem Ver-
einbarungen zur Beteiligung des Gestaltungsbeirats sowie zur Durch-
führung von Freiraumplanungs- und Hochbauwettbewerben. Auf 
Grundlage einer Rahmenplanung sollen Architektur- und Freiraum-
qualitäten sowohl für einzelne Platz- und Grünanlagen als auch für ex-
ponierte Projektbausteine beispielsweise im Zusammenhang mit der 
Nachnutzung der teils denkmalgeschützten Bausubstanz gesichert 
werden. Darüber hinaus wurden Wettbewerbe für die Hochpunkte 
und Gebäude am Quartiersplatz sowie in Nachbarschaft zu Denkma-
len (z. B. Fabrikgebäude) vereinbart. Zusätzlich wurden Aspekte der 
Niederschlagsbewirtschaftung, der Energie- und Wärmeversorgung 
im Quartier, der Mobilität (Reduzierung des MIV und Mobilitäts-Hubs) 
sowie zum Anteil von Sozialwohnungen mit einer Mietpreis- und Be-
legungsbindung geregelt.

Für die drei ehemaligen Tabakspeicher wurde ein Erhaltungsbereich 
festgelegt und eine Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
beschlossen. Zwar stehen die Speicher nicht unter Denkmalschutz, 
sie sind aber ortsbildprägend und tragen zur städtebaulichen Eigen-
art des Standorts bei. 

Vogelperspektive auf ein digitales Modell 
des zukünftigen Tabakquartiers
Foto: Justus Grosse Immobilienunternehmen

Eines der insgesamt drei Mobilitätshäuser 
im Tabakquartier
Foto: Justus Grosse Immobilienunternehmen

Bestandserhaltung des ehemaligen 
Heizwerkgebäudes
Foto: Justus Grosse Immobilienunternehmen
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Umgebung einfügt. Das heißt, die geord-
nete städtebauliche Entwicklung orientiert 
sich dabei an der bestehenden umliegen-
den Bebauung. Gestalterische Kriteri-
en etwa spielen beim Erfordernis des Ein-
fügens keine Rolle. Auch hinsichtlich der 
Höhenentwicklung bzw. Stellung des Vor-
habens auf dem Grundstück handelt es sich 
bei § 34 BauGB um eine konservierende 
Vorschrift, die nur wenig Spielraum für 
eine baukulturelle Steuerung hat.

Als Korrektiv ist in § 34 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 
BauGB geregelt, dass das Ortsbild nicht be-
einträchtigt werden darf. Eine Beeinträch-
tigung ist dabei nach städtebaulichen 
Gesichtspunkten zu beurteilen und nicht 
nach der ästhetischen Wirkung oder sei-
ner Beurteilung in baugestalterischer Hin-
sicht (vgl. Mitschang & Reidt 2022: 40). 
Die Anforderungen der Rechtsprechung 
an eine Beeinträchtigung des Ortsbildes 
liegen relativ hoch. So muss das Ortsbild 
eine „gewisse Wertigkeit“ (VerwG Urt. v. 
11. 5. 2000 – 4 C 14/98) haben und das Vor-
haben muss sich aus der üblichen Bebau-
ung deutlich hervorheben. Der Schutz des 
Ortsbildes ist darüber hinaus nicht von ei-
nem solchen Gewicht, dass hierdurch die 
vollständige Freihaltung eines Baugrund-
stücks bewirkt werden kann (BVerwG Urt. 
v. 23. 5. 1980 – IV C 79/77). Sofern ein wei-
tergehender Schutz des Ortsbildes erreicht 
werden soll, muss die Gemeinde als ergän-
zende städtebauliche Instrumente einen 
Bebauungsplan, eine städtebauliche Er-
haltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB (vgl. Kap. 3.2.3) oder eine bauord-
nungsrechtliche Gestaltungssatzung (vgl. 
Kap. 3.1.5) erlassen.

Auch im Bereich des § 34 BauGB hat der 
Gesetzgeber bestimmte Flexibilisierungs-
tatbestände für das Gebot des Einfügens 
vorgesehen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen kann im Einzelfall vom Ein-
fügungsgebot abgewichen werden, wenn 
dies städtebaulich vertretbar und unter 
Würdigung der nachbarlichen Interessen 
mit öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

Entscheidungen über die Abweichung vom 
Erfordernis des Einfügens nach § 34 Abs. 3 
a) BauGB sind somit durchaus vergleichbar 
mit § 31 Abs. 2 und 3 BauGB. Die Vorschrift 
dient einer flexibleren Handhabung von 
Zulassungsentscheidungen im unbeplan-
ten Innenbereich. Hierdurch können be-
stimmte Erweiterungen, Änderungen oder 
Nutzungsänderungen im Bereich Gewer-
be und Wohnen ermöglicht werden, ohne 
gleich ein Planerfordernis nach § 1 Abs. 3 
BauGB entstehen zu lassen. Die Bezü-
ge von Abweichungsentscheidungen nach 
§ 34 Abs. 3 a) BauGB zur Baukultur sind 
aufgrund der ähnlichen Regelungsstruktur 
mit den Befreiungsentscheidungen bei Be-
bauungsplänen vergleichbar. Auch im un-
beplanten Innenbereich kann sich eine An-
wendung sowohl positiv als auch negativ 
auf die baukulturelle Qualität auswirken. So 

Instrument

ZULÄSSIGKEIT VON VORHABEN INNERHALB DER 
IM ZUSAMMENHANG BEBAUTEN ORTSTEILE

Rechtsgrundlage
§ 34 BauGB

Funktion & Wirkungsweise
	� sofern kein Bebauungsplan besteht, richtet sich die Zulässigkeit eines 

baulichen Vorhabens im planungsrechtlichen Innenbereich nach § 34 
BauGB
	� „Planersatz“-Vorschrift für den Fall, dass kein Bebauungsplan vorliegt
	� Vorhaben müssen sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfü-

gen (sog. Einfügensgebot)
	� geordnete städtebauliche Entwicklung orientiert sich dabei an der 

bestehenden umliegenden Bebauung
	� Ortsbild darf durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt werden, § 34 

Abs. 1 S. 2 BauGB

Baukultureller Bezug
	� Orientierung an der gebauten Umgebung hinsichtlich Art und Maß der 

baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche

Hemmnisse für die Baukultur
	� keine aktive Steuerungsmöglichkeit der Gemeinde möglich; Vorschrift 

hat einen konservierenden Charakter im Hinblick auf Kriterien des 
Einfügens
	� gestalterische Aspekte (Materialität, Farbauswahl, Dachgestaltung 

o. ä.) spielen beim Einfügensgebot keine Rolle
	� hohe rechtliche Anforderungen an die Beeinträchtigung des Ortsbildes
	� in Gebieten nach § 34 ist daher baukultureller Einfluss nur durch 

ergänzende Erhaltungs- oder Gestaltungssatzungen möglich
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können im Einzelfall durch Nachverdich-
tung flächensparende Ziele verfolgt und 
eine Neuausweisung am Siedlungsrandver-
mieden werden. Gleichzeitig kann eine An-
wendung jedoch auch zu einer Reduktion 
von dringend benötigten innerstädtischen 
Grün- und Freiflächen führen und damit 
die Qualität von Quartieren beeinträchti-
gen. Insofern bewegt sich die Anwendung 
dieser Vorschrift stets in einem Spannungs-
verhältnis, welches von den Kommunen be-
hutsam abgewogen werden muss. Das gilt 
insofern umso mehr, als dass der Gesetz-
geber den Anwendungsbereich für Abwei-
chungen inzwischen auch auf die Errich-
tung von Wohngebäuden ausgeweitet hat 
und nicht mehr auf Einzelfälle beschränkt 
(vgl. § 34 Abs. 3 b) BauGB).

Eine gewisse Einflussnahme auf bau-
kulturelle Themen ist im Rahmen von 

Entscheidungen im § 34 BauGB schließ-
lich noch über die Bauberatung möglich, 
sofern hierfür vonseiten der Vorhaben-
tragenden eine Bereitschaft besteht. Über 
die Kriterien des Einfügens hinausgehende 
Maßnahmen hängen jedoch von der Frei-
willigkeit der Bauherrenschaft ab und kön-
nen nicht Bestandteil der Genehmigungs-
entscheidung sein.

Positive Wirkung des Einfügensgebotes 
für Baukultur fraglich

Das Einfügungsgebot gemäß § 34 BauGB 
kann nach den Erkenntnissen aus den 
Fallbeispielen vor allem im historischen 
Kontext durchaus eine positive Wir-
kung für die Baukultur entfalten. Beson-
ders bei schützenswerten Stadtbildern – 
wie in Quedlinburg – wird das Einfügen 
als elementare Voraussetzung für neue 

KARLSRUHE – RINTHEIMER FELD
Baufluchtenplan und Einfügen nach § 34 Abs. 1 BauGB

Ausgangssituation und Zielsetzung 
Durch Aufstockung von Garagen wurde das Karlsruher Quartier Rin-
theimer Feld innovativ nachverdichtet. Der einstige Garagenhof befin-
det sich in einem Wohngebiet, das durch Zeilenbebauung der Nach-
kriegsmoderne geprägt ist. In modularer, vorgefertigter Holzbauweise 
wurden bestehende Garagen entlang der Heilbronner Straße aufge-
stockt. Insgesamt zwölf neue Wohneinheiten sind auf diese Weise 
ohne zusätzliche Flächenversiegelung entstanden. Die neuen Woh-
nungen wurden mit Stahlkonstruktionen auf die Bestandsgaragen 
aufgesetzt. Die begrenzte Grundfläche der Garagen ermöglichte die 
Realisierung von eher kleineren, Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen, 
die insbesondere Studierenden und Alleinerziehenden zur Verfügung 
gestellt werden sollen.

Neben kompakter, ressourcenschonender Bauweise stand auch die so-
ziale Integration im Fokus: Die Erschließung der Wohnungen über Lau-
bengänge schafft neue Begegnungsräume, während gemeinschaft-
lich genutzte Infrastrukturen wie Fahrradstellplätze das Wohnumfeld 
aufwerten. Das Projekt zeigt beispielhaft, wie durch intelligente Auf-
stockung innerstädtisch bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden 
kann und verbindet eine qualitätvolle Nachverdichtung in Wohnge-
bieten mit Ideen der Kreislaufwirtschaft und des zirkulären Bauens. Bis 
zum Jahr 2022 war das Quartier Soziale Stadt- und Sanierungsgebiet.

Instrumente 
	� Baufluchtenplan
	� § 34 Abs. 1 BauGB

Projekt
Garagenaufstockung im Rintheimer 
Feld

Kommune 
Stadt Karlsruhe

Bundesland 
Baden-Württemberg
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Instrumente und Kurzbewertung
In dem Fallbeispiel wurde der geltende Baufluchtenplan und das Ein-
fügen nach § 34 Abs. 1 BauGB untersucht. Der rechtskräftige Baufluch-
tenplan im Rintheimer Feld stammt aus dem Jahr 1958 und setzt nur 
die Baulinien der im Gebiet vorhandenen Zeilenbebauungen sowie 
deren Geschosszahl fest. Darüber hinaus gibt es keine weiteren ver-
bindlichen Festsetzungen wie etwa zum Maß der baulichen Nutzung. 
Die eigentlichen Garagen, die durch das Projekt aufgestockt wurden, 
sind nicht im Baufluchtenplan festgesetzt. Somit richtete sich die bau-
planungsrechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens nach § 34 Abs. 1 
BauGB. Daher wären theoretisch auch noch weitere Geschosse im 
Zuge der Garagenaufstockung möglich gewesen. 

An anderer Stelle in Karlsruhe ist die Garagennutzung in vergleichba-
ren Gebieten mit Zeilenbebauung dagegen festgesetzt. Eine Ände-
rung der Art der baulichen Nutzung für das Wohnen berührt in diesen 
Fällen die Grundzüge der Planung, sodass eine Garagenaufstockung 
nur über eine Befreiung nach § 31 Abs. 3 BauGB in Betracht kommen 
würde. Die Befreiungsentscheidungen scheiterten bislang jedoch am 
erforderlichen Einzelfall, da eine Aufstockung grundsätzlich für viele 
vergleichbare Fälle möglich gewesen wäre. Mit der neuen Rechtslage 
des § 31 Abs. 3 BauGB kann künftig auch in mehreren vergleichbaren 
Fällen eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
erteilt werden. Es ist davon auszugehen, dass hierdurch an mehre-
ren Standorten in Karlsruhe Potenziale für die Schaffung von Wohn-
raum entstehen.

Das Fallbeispiel zeigt, dass eine Beschränkung der Festsetzungen im 
Bebauungsplan unter Umständen das Umnutzen bzw. Aufstocken von 
Gebäuden erleichtern kann. Je weniger Vorgaben ein Bebauungsplan 
macht, desto weniger muss auch von Befreiungen Gebrauch gemacht 
werden. Die neuen rechtlichen Möglichkeiten in § 31 Abs. 3 BauGB er-
leichtern – zumindest im Wohnungsbau – künftig das Abweichen von 
Festsetzungen im Bebauungsplan. Dadurch wird das Problem mit zu 
starren Festsetzungen im Bebauungsplan etwas entschärft.

Aufgestockte Garagen im Quartier  
Rintheimer Feld
Foto: Wolf-Christian Strauss/Berlin

Rückansicht der aufgestockten Garagen im 
Quartier Rintheimer Feld
Foto: Wolf-Christian Strauss/Berlin

Straßenansicht der aufgestockten Garagen
Foto: Wolf-Christian Strauss/Berlin

Bauvorhaben angesehen. Das Instrument 
hat nach Auffassung der Projektbeteiligten 
eine wichtige Bedeutung für die Bewah-
rung eines städtebaulichen Charakters, ge-
rade weil durch das Einfügungsgebot auch 
ausgeschlossen ist, dass durch ein neues 
Bauvorhaben eine gänzlich andere städte-
bauliche Struktur entsteht. Gleichwohl ist 
§ 34 BauGB nicht als Garant für gestalte-
rische Qualität einzustufen, sondern viel-
mehr als ein Mindeststandard – eine Art 

„Hilfskonstruktion“ – um städtebauliche 
Fehlentwicklungen zu verhindern.

In Bezug auf die Akzeptanz neuer Baupro-
jekte in der Bevölkerung kann das Einfü-
gungsgebot unterstützend wirken – ins-
besondere dann, wenn sich neue Gebäude 
harmonisch in ihre Umgebung einfügen. 
Im Fallbeispiel Quedlinburg zeigte sich je-
doch, dass sich die öffentliche Diskussi-
on weniger an den im Gesetz genannten 
formalen Kriterien wie Art und Maß der 
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baulichen Nutzung, Bauweise oder über-
baubare Fläche orientierte. Viel stärker 
standen gestalterische Merkmale wie Ma-
terialität und Farbwahl im Fokus, welche 
bei einer Entscheidung nach § 34 Abs. 1 
BauGB jedoch unberücksichtigt bleiben. 
In Quedlinburg etwa war es genau die An-
passung in Farbe und Material, die für die 
Akzeptanz des Neubaus in der Nachbar-
schaft entscheidend war. Ein vergleichbares 
Vorhaben mit abweichender Materialwahl 
an anderer Stelle der Stadt hatte hingegen 
nach Aussagen aus dem Interview massi-
ve Ablehnung in der Bevölkerung ausgelöst.

Ein weiterer Kritikpunkt richtete sich ge-
gen die Auslegungsoffenheit des Ein-
fügungsbegriffs. Die Vorgaben seien zu 
unbestimmt und ließen viel Interpreta-
tionsspielraum. Dies führe zu Abhän-
gigkeit von subjektiven Einschätzungen 
einzelner bearbeitenden Personen und er-
schwere eine konsistente und rechtssiche-
re Genehmigungspraxis. In Quedlinburg 
wurde seitens des Architekturbüros in die-
sem Zusammenhang eine eigene Vorun-
tersuchung zur Kubatur des Neubaus in 
der Breiten Straße 12 durchgeführt. Auch 
wenn die geplante Dreigeschossigkeit for-
mal dem Traufhöhenmaß der Umgebung 

entsprach, wurde die städtebauliche Wir-
kung nur dann als akzeptabel eingestuft, 
wenn auf ein Satteldach verzichtet und ein 
Flachdach realisiert würde. Die Dachform 
ist jedoch kein Kriterium im Rahmen des 
§ 34 – ein weiteres Beispiel dafür, dass das 
Einfügungsgebot in seiner jetzigen Form ei-
ner umfassenden gestalterischen Steuerung 
nicht zugänglich ist.

Auch die Stadt Karlsruhe kritisierte die 
fehlende Wirksamkeit des Instruments im 
unbeplanten Innenbereich. Es mangele an 
rechtlich belastbaren Kriterien zur Siche-
rung gestalterischer Qualitäten. So sei bei-
spielsweise der Begriff des „Ortsbilds“ ge-
mäß § 34 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB 
wenig konkret und stark subjektiv geprägt. 
Während Fachleute in bestimmten Bau-
vorhaben häufig eine Beeinträchtigung des 
Ortsbildes feststellten, fielen die Maßstä-
be der Rechtsprechung dazu deutlich we-
niger streng aus (s. o.). Daraus ergebe sich 
eine nur sehr eingeschränkte Steuerungs-
möglichkeit – sowohl rechtlich als auch ge-
stalterisch.

QUEDLINBURG
Unbeplanter Innenbereich nach § 34 BauGB sowie Gestaltungs- und 
Erhaltungssatzung

Ausgangssituation und Zielsetzung
Das Vorhaben Breite Straße 11–12 in der Quedlinburger Altstadt um-
fasst die denkmalgerechte Sanierung eines über 650 Jahre alten, drei-
geschossigen Fachwerkhauses (Nr. 12) und die Neubebauung der seit 
den 1960er Jahren brachliegenden Nachbarparzelle (Nr. 11). Das his-
torisch bedeutsame Wohnhaus Breite Straße 12, lange Zeit einsturz-
gefährdet und nahezu abrissreif, wurde in mehreren Bauphasen 
sorgfältig restauriert: Die barocke Straßenfassade mit kastenförmi-
gen Fenstern und das steile Ziegeldach entstanden nach historischen 
Vorbildern, während zahlreiche Materialien wie Ziegel und Türen aus 
dem Altbestand wiederverwendet wurden. 

Instrumente 
	� Unbeplanter Innenbereich nach § 34 
BauGB 
	� Gestaltungs- und Erhaltungssatzung

Projekt
Sanierung und Neuerrichtung Wohn-
haus Breite Straße 11–12

Kommune 
Stadt Quedlinburg

Bundesland 
Sachsen-Anhalt
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Anstelle des abgerissenen Nachbarhauses Nr. 11 wurde ein moderner, 
kubischer Neubau errichtet, der sich in Höhe und Materialität an die 
Altstadthäuser anpasst, sich jedoch durch seine Formensprache, Ku-
batur und eher zurückhaltende, helle Backsteinfassade bewusst ab-
setzt. So entstand ein Gebäudeensemble, das Alt und Neu sensibel 
miteinander verbindet: Die kleinteilige Struktur und die historische 
Authentizität im Altbau treffen auf großzügige, lichtdurchflutete Räu-
me und zeitgemäße Architektur im Neubau. Beide Gebäude bilden 
eine Wohneinheit. 

Instrumente und Kurzbewertung
Zur Realisierung des Vorhabens musste von der geltenden Gestal-
tungssatzung abgewichen werden. Diese sieht vor, dass Ersatzbau-
ten im Geltungsbereich der Satzung grundsätzlich in „Umriss, Größe, 
in der plastischen Erscheinung und an derselben Stelle des Altbaus 
zu errichten sind“. Auch die Vorgaben zu Dächern und Dachaufbau-
ten orientieren sich an der historischen Bebauung der Altstadt. Die 
Möglichkeit einer Abweichung ist nach Maßgabe der Bestimmun-
gen in der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt geregelt. Hierfür be-
darf es eines Einvernehmens zwischen der Bauaufsichtsbehörde, der 
Stadt Quedlinburg und der Denkmalbehörde. Bei dem Bauvorhaben 
ist dies durch einen intensiven Austausch unter den genannten Be-
hörden, aber auch mit den politischen Gremien (insbesondere Bau-
ausschuss) erfolgt. Der Abweichungsentscheidung ging ein ausführ-
licher Aushandlungsprozess voraus, bei dem vor allem die politischen 
Gremien und die Bauaufsichtsbehörde von dem Bauvorhaben über-
zeugt werden mussten.

Durch Sensibilisierung, Aushandlung und Überzeugung ist es in dem 
Fallbeispiel gelungen, Abweichungen von der Gestaltungssatzung zu 
erwirken und moderne Akzente im historischen Kontext zu setzen. In 
der Bevölkerung stößt der Neubau auf breite Akzeptanz, da Material 
und Farbgebung angemessen auf die historische Nachbarbebauung 
reagieren. Das Projekt wurde im Jahr 2016 als ein Beispiel für gelun-
gene Stadtreparatur innerhalb des UNESCO-Weltkulturerbes mit dem 
Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet.

Eckgebäude Breite Straße 11–12 in  
Quedlinburg
Foto: Steffen Spitzner

Das Gebäude in der Häuserreihe nach der 
denkmalgerechten Sanierung
Foto: Steffen Spitzner

Der neugestaltete grüne Innenhof des 
Eckgebäudes
Foto: Steffen Spitzner
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Synergien mit Gestaltungs­ oder  
Erhaltungssatzungen 

Angesichts der Tatsache, dass die Prüfkrite-
rien des Einfügens nach § 34 Abs. 1 BauGB 
keine wirklichen Garanten für die baukul-
turelle Qualität eines Bauvorhabens sind, 
wurde im Projekt auf bestehende Synergien 
mit städtebaulichen Erhaltungssatzungen 
nach § 172 Abs. 1 S. 1 BauGB bzw. Gestal-
tungssatzungen nach den örtlichen Bauvor-
schriften der Länder verwiesen. 

Die städtebauliche Erhaltungssatzung 
nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ermöglicht 
es Gemeinden, bestimmte Gebiete festzule-
gen, in denen der Abbruch, die Änderung 
oder die Nutzungsänderung baulicher An-
lagen aus städtebaulichen Gründen geneh-
migungspflichtig ist und in bestimmten Fäl-
len versagt werden kann (s. Kapitel 3.2.3). 
Sie dienen also insbesondere dem Erhalt ei-
ner bestehenden städtebaulichen Struktur. 
Dagegen können Gemeinden mit dem Er-
lass einer Gestaltungssatzung Einfluss auf 
die äußere Gestaltung von Gebäuden im 
Satzungsgebiet nehmen. Im Vergleich zu 
städtebaulichen Erhaltungssatzungen kann 
hierdurch eine positive Gestaltungspflege 
vorgenommen werden, die nicht zwangs-
läufig bestehende Gestaltungen bewahrt, 
sondern auch eine Weiterentwicklung des 
Ortsbildes ermöglicht (s. Kapitel 3.1.5). Die 
fehlende steuernde Funktion des § 34 Abs. 1 
BauGB im Hinblick auf gestalterische As-
pekte kann hierdurch ein Stück weit aufge-
fangen werden.

3.1.4 Städtebauliche  
Sanierungsmaßnahme

Bei der städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahme nach den §§ 136 ff. BauGB handelt 
es sich um ein sachlich und zeitlich be-
grenztes Sonderrecht, welches der wesent-
lichen Verbesserung oder Umgestaltung ei-
nes Gebietes zur Behebung städtebaulicher 
Missstände dient. Dadurch sollen zum ei-
nen Defizite in der baulichen Substanz ei-
nes Gebietes behoben werden, um die 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse der im Ge-
biet wohnenden Menschen zu verbessern. 
Sie sollen aber zum anderen auch dazu bei-
tragen, dass die vorhandenen Ortsteile er-
halten, erneuert und fortentwickelt werden, 
die Gestaltung des Orts- und Landschafts-
bilds verbessert und den Erfordernissen des 
Denkmalschutzes Rechnung getragen wird 
(vgl. § 136 Abs. 4 Nr. 4 BauGB). Darüber 
hinaus geht es darum, funktionelle Defizite 
eines Gebietes etwa im Bereich Infrastruk-
turausstattung zu identifizieren und nach-
haltig zu beheben. Durch vorbereitende 

Instrument

STÄDTEBAULICHE SANIERUNGSMASSNAHME

Rechtsgrundlage
§§ 136 ff. BauGB

Funktion & Wirkungsweise
	� Ziel ist Verbesserung oder Umgestaltung eines Gebietes zur Behebung 

städtebaulicher Missstände
	� Defizite in der baulichen Substanz bzw. Funktion eines Gebietes 

sollen behoben werden, um die Wohn- und Arbeitsverhältnisse der im 
Gebiet wohnenden Menschen zu verbessern
	� kombiniert als Gesamtmaßnahme planungsrechtliche, bodenrecht-

liche und finanzielle Instrumente
	� Städtebauförderung und steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten 

setzen Anreize für öffentliche und private Investitionen
	� förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes in Form einer Satzung 

für die Dauer von max. 15 Jahren

Baukultureller Bezug
	� als Sanierungsziele z. B. denkbar: Sicherung und Erhalt von wertvoller 

Bausubstanz, Aufwertung des öffentlichen Raums, Neustrukturierung 
und Umnutzung leerstehender, fehl- oder mindergenutzter Flächen, 
Erhöhung der Energieeffizienz im Altbaubestand, Verbesserung des 
Stadtklimas
	� Qualifizierung des städtebaulichen Bestandes trägt zu den Zielen der 

Umbaukultur bei
	� Beteiligung der Bewohnerschaft bei der Erarbeitung von Sanierungs-

zielen kann die Sensibilität für baukulturelle Themen erhöhen
	� Instrumente wie Genehmigungsvorbehalte und Vorkaufsrechte kön-

nen dazu führen die Kooperation von Grundstückseigentümerinnen 
und Grundstückseigentümern zu befördern

Hemmnisse für die Baukultur
	� keine unmittelbaren Eingriffsbefugnisse, d. h. Umsetzung von Bau-

maßnahmen durch Grundstückseigentümerinnen und Grundstücks-
eigentümer hängt von deren Mitwirkungsbereitschaft ab
	� angemessene Finanzausstattung für die Durchführung von Sanie-

rungsmaßnahmen notwendig
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MÜNCHEN – NEUPERLACH NORD UND ZENTRUM
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme

Ausgangssituation und Zielsetzung
Neuperlach ist eine aus den 1960er Jahren stammende Großwohn-
siedlung im Südosten von München. Die Sanierungsgebiete Neuper-
lach Nord und Neuperlach Zentrum sind Teil des Bund-Länder-Städte-
bauförderungsprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“, 
mit der das 208,5 ha große Quartier sowie der zentrale Hanns-Seidel-
Platz an die veränderten klimatischen und gesellschaftlichen Anfor-
derungen angepasst werden sollen. Im Jahr 2022 wurden die Sanie-
rungssatzungen durch den Münchener Stadtrat beschlossen. Ziel der 
Sanierung ist es, die Wohn- und Lebensqualität für die rund 42.000 
Einwohnende zu erhöhen, die Nutzungsvielfalt zu stärken und beste-
hende Defizite in den Bereichen Gebäude (energetische Sanierung, 
Reduzierung THG-Emissionen), Freiräume und Infrastruktur zu behe-
ben. Beide Sanierungsgebiete werden auf Grundlage eines integrier-
ten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) umgesetzt, das in 
einem breit angelegten Beteiligungsprozess gemeinsam mit Bürger-
schaft, Fachstellen und lokalen Akteuren entwickelt wurde.

Instrumente und Kurzbewertung
Das ISEK beschreibt insgesamt 45 Sanierungsziele für Neuperlach. Unter 
der Überschrift „Neuperlacher Qualitäten erhalten“ sollen insbesondere 
der Charakter der Siedlung bewahrt, aber auch bestehende öffentliche 
Freiräume gestalterisch und funktional aufgewertet werden. Zur Absi-
cherung der umfassenden Bau- und Sanierungsmaßnahmen schlägt das 
ISEK die Erarbeitung eines Gestaltungsleitfadens und die Bildung eines 
Gestaltungsbeirats vor. Der Leitfaden soll die Genehmigungspraxis bei 
Baumaßnahmen in Neuperlach unterstützen und als Beratungsmedi-
um für private Grundstückseigentümer bzw. -eigentümerinnen dienen.

Durch die vorbereitende Untersuchung wurden städtebauliche Miss-
stände unter anderem auch im Bereich der Mobiliät identifiziert, wel-
che nicht zuletzt von der autozentrierten Stadtgestaltung im Gebiet 
herrühren. Die Straßenquerschnitte sollen daher umgestaltet werden, 
sodass ÖPNV, Radwege und zusätzliche Grün flächen entstehen. Auch 
sollen die bestehenden Wege und Vernetzungen an die tatsächlichen 
Mobiltitätsbewegungen der Bewohnerschaft angepasst werden. Dar-
über hinaus liegt ein Schwerpunkt des Sanierungsgebietes im Bereich 
des Wohnens und insbesondere in der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung. Das Gebiet ist geprägt von Sozialwohnungen. Für eine 
Vielzahl dieser Wohnungen enden perspektivisch die Sozialbindungen. 
Um die Gentrifizierung zu minimieren und dem Ziel einer sozial-ge-
rechten Sanierung zu entsprechen, prüft die Stadt daher den Einsatz 
zusätzlicher städtebaulicher Instrumente wie beispielsweisedie sozia-
le Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 Nr. 2 BauGB (sog. Milieuschutz-
satzungen) sowie das im Sanierungsgebiet bestehende Vorkaufsrecht.

Instrumente 
	� Städtebauliche Sanierungsmaßnahme 

Projekt
Sanierungsgebiet Neuperlach

Kommune 
Stadt München

Bundesland 
Bayern

Nachverdichtung Nawiaskystraße in  
Neuperlach
Foto: Raffaela Sirtoli & Rainer Schmidt Land-
schaftsarchitekten GmbH

Neugestaltete Innenbereiche
Foto: Raffaela Sirtoli & Rainer Schmidt Land-
schaftsarchitekten GmbH
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Für mehr Klimaschutz sind energetische Sanierungen an den Gebäu-
dehüllen zur Steigerung der Energieeffizienz geplant. Auch sollen die 
Dachflächen der Hochhäuser für Solarenergie und Dachbegrünungen 
genutzt werden. Als Klimaanpassungsmaßnahmen sind insbesonde-
re die Qualifizierung von Grün flächen und Entsiegelungsmaßnahmen 
vorgesehen. Durch die Umgestaltung von Straßen und Plätzen sol-
len Potenziale für die Schaffung zusätzlicher Versickerungsflächen ge-
nutzt werden. In Neuperlach-Zentrum liegt der Schwerpunkt außer-
dem auf der Neugestaltung des zentralen Hanns-Seidel-Platzes. Dieser 
soll zu einem urbanen Zentrum mit Mischnutzungen, attraktiven Auf-
enthaltsflächen und neuen Angeboten für Kultur und Nahversorgung 
entwickelt werden. Die Maßnahmen werden phasenweise umgesetzt 
und sollen voraussichtlich bis 2050 auch unter Einsatz von Mitteln der 
Städtebauförderung und zusätzlichen städtischen Fördermitteln ab-
geschlossen sein.

Das Fallbeispiel des Sanierungsgebietes in München Neuperlach eig-
net sich insbesondere durch die Vielseitigkeit der Themen, die mit 
einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme adressiert werden. Da-
bei geht es insbesondere um eine Qualifizierung und Weiterentwick-
lung bestehender städtebaulicher Strukturen. Der integrierte Charak-
ter der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen in Neuperlach dient 
letztlich auch einem umfassenden Baukulturverständnis, indem hier 
Themen wie Gemeinwohlorientierung, Klimaschutz und Klimaanpas-
sung, bezahlbares Wohnen, Stärkung von Grün- und Freiräumen o. ä. 
behandelt werden.

Grün­ und Freiräume in der 
 Nawiaskystraße
Foto: Raffaela Sirtoli & Rainer Schmidt Land-
schaftsarchitekten GmbH

Untersuchung werden die entsprechenden 
städtebaulichen Defizite zusammengetra-
gen und anschließend für eine Gebietsku-
lisse in der Sanierungssatzung festgeschrie-
ben. Die Verknüpfung mit Mitteln aus der 
Städtebauförderung und steuerliche Ab-
schreibungsmöglichkeiten schaffen finan-
zielle Anreize für die Beteiligten eines Sa-
nierungsverfahrens.

Vorbereitende Untersuchung und ISEK 
als wichtige Stellschraube für Baukultur

Ein zentrales Element jeder Städtebauli-
chen Sanierungsmaßnahme ist die vorbe-
reitende Untersuchung (VU). Sie bildet 
die Grundlage für die spätere Gebietsaus-
weisung und ermöglicht eine umfassende 
Analyse der städtebaulichen Ausgangsla-
ge. Nach Aussage der Stadt München dient 
die VU dabei nicht nur der Feststellung 

funktionaler Mängel und städtebaulicher 
Missstände, sondern legt auch besondere 
baukulturelle Qualitäten offen. Auf Basis 
dieser Erkenntnisse werden Sanierungs-
ziele formuliert, die vielfach baukultu-
relle Aspekte adressieren. Denkbar wären 
hier beispielsweise die Sicherung und der 
Erhalt bestehender Bausubstanz, die Qua-
lifizierung des öffentlichen Raums, die Neu-
strukturierung und Umnutzung leerstehen-
der, mindergenutzter oder brachgefallener 
Flächen, die energetische Gebäudesanie-
rung sowie die Verbesserung des Stadtkli-
mas durch Maßnahmen bei der Grün- und 
Freiflächenausstattung. Die Sanierungszie-
le sind Bestandteil der vorbereitenden Un-
tersuchung nach § 140 Nr. 3 BauGB und 
werden in der Regel in einem integrier-
ten städtebaulichen Entwicklungskonzept 
(ISEK) festgehalten. Insofern bietet die vor-
bereitende Untersuchung das Potenzial, 
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frühzeitig auch baukulturelle Belange in 
die Planung der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahme zu integrieren.

Weitere baukulturelle  
Einflussmöglichkeiten im  
Sanierungsrecht

Das Sanierungsrecht ermöglicht es der Ge-
meinde durch den sanierungsrechtlichen 
Genehmigungsvorbehalt nach §§  144, 
145 BauGB bestimmte Bauvorhaben (Än-
derungen und Neubauten), Grundstücks-
verkäufe, Umwandlung in Eigentums-
wohnungen oder andere Vorhaben, die 
den Zielen der Sanierung entgegenstehen, 
zu verhindern. Der sanierungsrechtliche 
Genehmigungsvorbehalt kann unter be-
stimmten Umständen auch an die Bedin-
gung geknüpft werden, einen städtebauli-
chen Vertrag (Sanierungsvereinbarung) zu 
schließen, in dem baukulturelle Belange be-
rücksichtigt werden.

Der Genehmigungsvorbehalt war auch 
im Fallbeispiel München-Neuperlach ein 
wichtiges Instrument um die Ziele, der Sa-
nierungsmaßnahme – insbesondere solche, 
die der Baukultur dienen – abzusichern. Er 
ermöglicht es der Stadt, im Rahmen von 
Antragsverfahren gezielt in einen qualitäts-
orientierten Dialog mit Eigentümerinnen 
und Eigentümern zu treten. Zwar werde 
der Genehmigungsvorbehalt in der Pra-
xis häufig nur als „Drohkulisse“ verwen-
det. Dies kann aber unter Umständen dazu 
führen, dass die Gesprächsbereitschaft bei 
den Grundstückseigentümerinnen – und 
eigentümern erhöht wird und der eigene 
Bauantrag qualitativ verbessert wird. Inso-
fern zeigte sich hier am Beispiel des Sanie-
rungsgebietes München-Neuperlach, wie 
die mögliche Anwendung formeller Recht-
sinstrumente mit kooperativen Elementen 
verknüpft werden können.

Mit der förmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebietes wird der Gemeinde auch 
das allgemeine Vorkaufsrecht nach § 24 
Abs.  1 Nr.  3 BauGB eröffnet. Das heißt, 

sie kann in Erwägung ziehen, bestimm-
te Grundstücke im Gemeindegebiet zu 
kaufen und auf diesen baukulturelle Ziele 
umzusetzen. In München wurde das Vor-
kaufsrecht beispielsweise erfolgreich ge-
nutzt, um über eine Abwendungsverein-
barung einen städtebaulichen Wettbewerb 
für einen geplanten Supermarkt durchzu-
setzen – in einem sensiblen Gebiet, das be-
sonderen gestalterischen Anforderungen 
unterliegt. Andernfalls hätte die Stadt das 
Grundstück selbst erworben und die gestal-
terischen Ziele über ein Vergabeverfahren 
durchgesetzt.

Soweit zur Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Sanierungsmaßnahme städte-
bauliche Planungen, insbesondere Bebau-
ungspläne, erforderlich sind (vgl. §  140 
Nr. 4 BauGB), können auch diese mit den 
entsprechenden Festsetzungsmöglichkei-
ten zu einer Stärkung der Baukultur im Sa-
nierungsgebiet beitragen. Auch Befreiun-
gen nach § 31 Abs. 2 und 3 BauGB, die 
im Sanierungsgebiet erteilt werden kön-
nen, bieten Spielraum für baukulturel-
le Verhandlungen. Da es sich um Ermes-
sensentscheidungen handelt, ermöglichen 
auch diese nach Einschätzung der Stadt 
München einen Spielraum für kooperati-
ve Elemente wie den Abschluss eines städ-
tebaulichen Vertrages. Die Aussicht auf die 
Schaffung von zusätzlichem Baurecht über 
die Befreiungsentscheidung motiviert In-
vestierende häufig dazu, baukulturelle An-
liegen der Kommune mitzutragen. Hier 
zeigt sich eine Parallele zur Nutzung von 
Genehmigungsvorbehalten oder Vorkaufs-
rechten.

Insgesamt wird das Sanierungsrecht von 
der Stadt als förderlich für die Baukul-
tur bewertet – insbesondere aufgrund sei-
ner kooperativen Ausgestaltung und der 
Kombination mit Förderprogrammen 
der Städtebauförderung. Maßnahmen zur 
Steigerung der Baukultur – insbesondere 
der Planungs- und Prozessqualität – sind 
im Rahmen der Städtebauförderung bei-
spielsweise explizit förderfähig (vgl. §  4 
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Verwaltungsvereinbarung zur Städteb-
auförderung). Die Programme der Städte-
bauförderung schaffen zusätzliche Anreize 
und erhöhen die Bereitschaft der Eigentü-
merinnen und Eigentümer, sich aktiv und 
qualitätsbewusst an der Entwicklung des 
Quartiers zu beteiligen.

3.1.5 Gestaltungssatzungen

Das Bauordnungsrecht der Länder ermög-
licht den Gemeinden über örtliche Bau-
vorschriften sog. Gestaltungssatzungen 
zu erlassen. Gemeinden können dadurch 
auf die äußerliche Gestaltung baulicher 
Anlagen Einfluss nehmen und diese nach 
eigenen Vorstellungen zum Zweck der 
Erhaltung und Gestaltung von Ortsbil-
dern ausformulieren (vgl. Denecke 2009: 

58 f.). Im Unterschied zur Bebauungspla-
nung müssen mit der Gestaltungssatzung 
bauordnungsrechtliche Ziele (Gefahren-
abwehr) verfolgt werden. Die Zielsetzung 
kann aber auch über die Abwehr von Ver-
unstaltungen hinausgehende gestalterische 
Absichten enthalten (vgl. BVerwG NV-
wZ-RR 1998: 486). Es handelt sich um ein 
Instrument, um ortstypische Elemente 
einer Gemeinde zu erhalten oder weiter-
zuentwickeln. Hierfür ist eine umfassende 
Bestandsaufnahme notwendig, welches Er-
scheinungsbild bzw. welche Gestaltung das 
Ortsbild prägt. Gestaltungssatzungen sind 
geeignet zu einer Tradierung oder Wieder-
belebung einer bestimmten Baukultur und 
können zu einem hohen qualitativen Ni-
veau innerhalb der baulichen Strukturen 
beitragen (vgl. Volkert 2012: 212). Sie kön-
nen Regelungen zur Verwendung bestimm-
ter Werkstoffe und zur farblichen Gestal-
tung von Fassaden und Dächern enthalten. 
Zudem steuern sie das Verhältnis von Bau-
masse und Bauteilen, um eine ausgewogene 
Proportionierung sicherzustellen. Weiter-
hin können sie die Dachneigung, die Farbe 
der Ziegel sowie die Form von Dachgauben 
festlegen, um eine gestalterische Einheit-
lichkeit zu erreichen. Auch die Propor-
tionen von Fenstern können vorgegeben 
werden, um ein stimmiges Gesamtbild im 
Stadt- oder Ortsbild zu bewahren.

Gemeinden können durch die Gestaltungs-
satzungen insofern nicht nur eine uner-
wünschte Bebauung oder Fehlentwick-
lungen im Erscheinungsbild verhindern, 
sondern auch aktiv die Gestaltung des 
Ortsbildes mitbestimmen und zu einer 
lokalen Identität und Baukultur beitra-
gen (vgl. Denecke 2009: 60). Zu beachten 
ist dagegen aber auch, dass Gestaltungs-
satzungen bestimmte gestalterische Wei-
terentwicklungen verhindern können. Zu 
starre Vorgaben können beispielsweise ein 
gegebenenfalls von Unterschiedlichkeit ge-
prägtes bauliches Umfeld dauerhaft ver-
einheitlichen. Es ist daher wichtig, dass ein 
Ausgleich zwischen privaten und öffentli-
chen Interessen in Form einer Abwägung 

Instrument

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  
(Gestaltungssatzung)

Rechtsgrundlage
§ 86 MusterBauO bzw. Bauordnungen der Länder

Funktion & Wirkungsweise
	� Möglichkeit der Kommunen eine „positive Gestaltungspflege“ in Form 

von Satzungen zu betreiben
	� Gemeinden können äußere Gestaltung baulicher Anlagen zum Zweck 

der Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern nach eigenen Vorstel-
lungen bestimmen
	� ermöglicht die Schaffung bzw. die Erhaltung einer lokalen Identifizie-

rung mit der gebauten Umwelt
	� wird häufig in historischen Kontexten genutzt, ist aber vom Anwen-

dungsbereich darauf nicht beschränkt

Baukultureller Bezug
	� Gestaltungssatzungen können bspw. beinhalten: Verwendung von be-

stimmten Werkstoffen, farbliche Gestaltung, Verhältnis von Baumasse 
und Bauteilen, Vorgabe zu Dachneigung, Farbe der Ziegel, Form von 
Dachgauben, Proportionen von Fenstern
	� bietet die Möglichkeit aktiv auf die Gestaltung des Ortsbildes einzu-

wirken und „Fehlentwicklungen“ im Erscheinungsbild zu vermeiden

Hemmnisse für die Baukultur
	� kann ggf. auch gestalterische Neuentwicklung verhindern, wenn 

rechtliche Vorgaben zu eng gefasst sind und wenig Spielraum für 
Abweichungen/Ausnahmen ist
	� starre Vorgaben können ggf. von Unterschiedlichkeit geprägtes bau-

lichen Umfeld dauerhaft vereinheitlichen
	� vermittelt häufig ein historisierendes Verständnis von Baukultur
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stattfindet, der den Bauherren Gestaltungs-
spielräume bei der individuellen Planung 
lässt und dennoch das Gesamterschei-
nungsbild sicherstellt.

Begrünung als Teil der Gestaltung

Die Ermächtigungsgrundlagen für Gestal-
tungssatzungen sind in allen Bundesländern 
unterschiedlich und erlauben zum Teil auch 
ein erweitertes Verständnis der Gestal-
tung des Ortsbildes. Besonders deutlich 

wird dies am Beispiel Frankfurt. Die dortige 
Gestaltungssatzung verfolgt das Ziel, stadt-
weit gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se durch eine Stärkung der Grünanteile im 
Stadtgebiet zu fördern. Die Stadtgestal-
tung soll auch einen Beitrag dazu leisten, 
dass durch entsprechende Begrünungen 
eine Abkühlung des Stadtklimas erreicht 
werden kann. Hierzu verpflichtet sie alle 
Neubauten sowie genehmigungspflichtige 
bauliche Veränderungen zu Dach-, Fassa-
den- und Grundstücksbegrünungen. Auf 

FRANKFURT AM MAIN
Gestaltungssatzung nach § 91 Hessische Bauordnung

Ausgangssituation und Zielsetzung
Der Klimawandel führt in Frankfurt zu immer häufiger auftretenden 
Extremwetterlagen. Hierzu zählen Hitzeperioden und Trockenheit, die 
Frankfurt am Main zu einer der heißesten Städte Deutschlands ma-
chen, ebenso wie Unwetter mit Starkregen. Die hohen Temperaturen 
werden durch Versiegelung, Bebauung und die menschengemach-
ten Wärmequellen (Verkehr, Industrie oder Klimaanlagen) in den ver-
dichteten Innenstadtbereichen verstärkt. Künftig wird mit einer wei-
teren Verstärkung der Phänomene Hitze, Dürre und Starkregen für 
Hessen und Frankfurt gerechnet. Die „Gestaltungssatzung Freiraum 
und Klima“ der Stadt Frankfurt am Main ist ein zentrales Instrument, 
um diesen Gefahren zu begegnen und eine klimaangepasste Stad-
tentwicklung voranzutreiben. Seit Mai 2023 verbindlich in Kraft, legt 
die Satzung neue Standards für die Gestaltung von Freiflächen sowie 
für Neu- und Umbauten im gesamten Stadtgebiet fest. Ziel ist es, die 
Auswirkungen des Klimawandels – wie Hitze, Trockenheit und Stark-
regen – aktiv zu mindern und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität im 
öffentlichen und privaten Raum zu erhöhen.

Instrument und Kurzbewertung
Die Satzung verpflichtet die Bauherrenschaft zur ökologisch wirksa-
men Gestaltung von Gebäuden und Grundstücksfreiflächen. Kernin-
halte sind bei allen Neu- und Umbauten die verpflichtende Begrü-
nung von Dächern, Fassaden und Innenhöfen sowie die Begrenzung 
versiegelter Flächen auf das baulich notwendige Maß. Darüber hinaus 
enthält die Satzung auch Vorgaben für die Begrünung von Stellplät-
zen und Garagen. Schottergärten und meterhohe Sichtschutzzäune 
sind grundsätzlich unzulässig, um eine natur- und sozialverträgliche 
Gestaltung zu fördern. Stattdessen sind wasserdurchlässige Beläge, 
helle Oberflächen und klimaresiliente, standortgerechte Bepflanzun-
gen vorzusehen. Durch Vegetation sollen gezielt Schattenflächen ge-
schaffen werden, um eine städtische Überwärmung zu reduzieren.

Instrumente 
	� Gestaltungssatzung nach § 91 
 Hessische Bauordnung

Projekt
Gestaltungssatzung Freiraum und 
Klima

Kommune 
Stadt Frankfurt

Bundesland 
Hessen

Fassadenbegrünung an einem Gebäude 
der ABG Frankfurt Holding
Foto: Eckhard Krumpholz
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diese Weise wird langfristig eine Durchgrü-
nung des Stadtgebiets angestrebt. Trotz klar 
definierter Vorgaben ist die Anwendung 
der Satzung praxisorientiert ausgestaltet. 
So kann anstelle einer Fassadenbegrünung 
eine bodengebundene Alternative realisiert 
werden. Zudem werden energetische Sanie-
rungen an der Fassade als nicht wesentliche 
Änderungen eingestuft, um die Sanierungs-
quote nicht zu beeinträchtigen. Da bislang 
keine grundlegenden rechtlichen Einwän-
de oder Normenkontrollverfahren gegen 
die Satzung erhoben wurden, sieht sich die 
Stadt Frankfurt in ihrer Einschätzung be-
stätigt, ein zielführendes und praktikables 
Instrument geschaffen zu haben. Allerdings 
ist die Satzung noch zu jung (Beschlussfas-
sung 2023), um ihre langfristigen Effekte 
bereits abschließend bewerten zu können. 
Eine Herausforderung ist in jedem Fall der 
Vollzug, der sich auf Grund fehlenden Per-
sonals in der Praxis oft schwierig gestaltet.

Das Beispiel in Frankfurt zeigt aber, dass 
Gestaltungssatzungen nicht nur als ei-
nen konservierenden Ansatz zu verste-
hen sind, sondern auch einer Weiterent-
wicklung des Stadtbildes ermöglichen. Das 
ist eine innovative Interpretation der Er-
mächtigungsgrundlage und geht über das 
bisherige Verständnis als Instrument für 
Ortsbilder im „Kleinen“ und den Erhalt 
bestehender homogene Siedlungsstruktu-
ren hinaus. Eine Gestaltungssatzung für die 
Gesamtstadt ist also eher untypisch. The-
men wie die Entwicklung von Grünräu-
men werden grundsätzlich über die Be-
bauungsplanung oder beispielsweise über 

Freiflächensatzungen geregelt. In Bayern 
gab es für die Grünraumentwicklung die 
Ermächtigung für sog. Freiflächen-Gestal-
tungssatzungen, welche allerdings durch 
eine Novellierung der Bayrischen Bauord-
nung (BayBO) erst kürzlich abgeschafft 
wurde. Inwiefern das Thema der Begrünung 
als Teil einer Gestaltungssatzung funktio-
niert hängt also letztlich stark davon ab, ob 
es überhaupt eine Ermächtigungsgrundlage 
dafür gibt und wie weit diese reicht. Im Fal-
le einer fehlenden Ermächtigungsgrundla-
ge ist gegebenenfalls der Vorschlag aus der 
gescheiterten BauGB-Novelle der vergange-
nen Legislaturperiode zielführender, in Ge-
bieten nach § 34 BauGB Satzungen mit spe-
zifischen Klimaanpassungsmaßnahmen je 
nach städtebaulicher Situation zu erlassen 
(vgl. BMWSB 2024a). Dies hätte den Vor-
teil, dass man Ziele der Klimaanpassung 
nicht als eine Frage der äußerlichen Gestal-
tung von Gebäuden und Freiflächen behan-
deln müsste.

Erarbeitung einer Gestaltungssatzung 
im Dialog

Ein weiteres baukulturell förderliches Po-
tenzial der Gestaltungssatzung liegt in ih-
rer dialogischen Dimension. In Oberhau-
sen wurde sie gezielt eingesetzt, um den 
Austausch mit der Bevölkerung zu in-
tensivieren – konkret in der denkmalge-
schützten Siedlung Dunkelschlag. Nach-
dem zunehmende ungenehmigte bauliche 
Veränderungen und daraus resultierende 
Rückbauverfügungen zu massiven Kon-
flikten zwischen Bewohnerschaft und 

Sofern Bebauungspläne Festsetzungen zu Freiflächen bzw. zur äußeren Gestaltung 
baulicher Anlagen beinhalten, treten die Regelungen der Gestaltungssatzung dahinter 
zurück. Sollte das Denkmalschutzrecht zum Beispiel einer Dach- und Fassadenbegrü-
nung entgegenstehen, entfällt die Begrünungspflicht auf Grundlage der Gestaltungs-
satzung nicht automatisch; stattdessen ist die Umsetzung alternativer Begrünungsmög-
lichkeiten vorgesehen. Insgesamt leistet die Gestaltungssatzung einen wichtigen Beitrag 
zur Förderung der biologischen Vielfalt, zur Verbesserung des Stadtklimas und zur An-
passung Frankfurts an die Herausforderungen des Klimawandels. Sie setzt stadtweit 
ein sichtbares Zeichen für mehr ökologische Verantwortung im Bauen und Gestalten.
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OBERHAUSEN 
Gestaltungssatzung nach § 89 BauO NRW

Ausgangssituation und Zielsetzung 
Die Stadt Oberhausen erarbeitet für die Siedlung Dunkelschlag in ei-
nem partizipativen Prozess mit der Bewohnerschaft eine Gestaltungs-
satzung. Die denkmalgeschützte Arbeitersiedlung Dunkelschlag, 1986 
auf Initiative der Anwohnerschaft unter Schutz gestellt, hat in den letz-
ten Jahrzehnten durch Eigentümerwechsel und Privatisierung eine 
deutliche Veränderung in ihrer Sozialstruktur und im Erscheinungs-
bild erfahren. Zahlreiche bauliche Veränderungen führten dazu, dass 
das einst homogen wirkende Siedlungsbild zunehmend verlorenging.

Um den Charakter des historischen Ortes zu sichern und denkmal-
rechtliche Vorgaben in Einklang mit aktuellen Wohnbedürfnissen zu 
bringen, initiierte die Stadt Oberhausen gemeinsam mit der STADT-
DENKEREI aus Berlin den experimentellen Beteiligungsprozess. In 
Workshops und offenen Gesprächsrunden sammelten Expertinnen 
und Experten gemeinsam mit der Bewohnerbarschaft Anregungen 
und formulierten grundlegende Leitlinien für die Gestaltungssatzung. 
Ziel war es, die gestalterischen Besonderheiten der Siedlung heraus-
zuarbeiten, Empfehlungen für den Umgang mit Fassaden, Dächern, 
Vorgärten und weiteren den öffentlichen Raum prägenden Elemen-
ten zu formulieren und diese in ein für alle verbindliches Regelwerk 
zu überführen.

Instrument und Kurzbewertung
Im Rahmen der Workshops und offenen Gesprächsrunden wurden 
verschiedene Themen für die Gestaltungssatzung behandelt. Dabei 
ging es zum einen um den Erhalt des Erscheinungsbildes der Siedlung 
Dunkelschlag. Der städtebauliche Charakter ergibt sich im Wesentli-
chen aus den sich wiederholenden Backsteingebäuden. Dieses homo-
gene städtebauliche Bild soll erhalten bzw. wiederhergestellt werden. 
Dafür sollen Vorgaben der Denkmalschutzbehörde für die einzelnen 
Wohnhäuser zu Typus, Gliederung, Profilierung und Farbgestaltung 
der Holzfenster, Türen und Fensterläden in die Gestaltungssatzung 
aufgenommen werden. Weitere wichtige Themen in den Workshops 
waren zudem der Umgang mit der Erneuerung von Dächern sowie, 
die Sanierung von Gauben. In Bezug auf die Vorgärten thematisier-
te die Bewohnerschaft ihr Bedürfnis, diese auch als Autostellplatz zu 
nutzen, ohne dass dadurch der Charakter als Garten verloren geht 
(d. h. keine vollständige Versiegelung der Flächen). Weitere Diskussi-
onspunkte waren schließlich die Öffnung von Stallgassen, welche im 
Laufe der Zeit mit Zäunen versehen wurden und zu einem weit über-
wiegenden Teil nicht mehr zugänglich sind. In der Gestaltungssatzung 
soll aber auch definiert werden, wie eine energetische Sanierung er-
folgen kann, bei der sich der Denkmalschutz mit dem Einsatz erneu-
erbarer Energien vereinbaren lässt.

Instrumente 
	� Gestaltungssatzung nach § 89 BauO 
NRW

Projekt
Erarbeitung einer Gestaltungssatzung 
für die Siedlung Dunkelschlag

Kommune 
Stadt Oberhausen

Bundesland 
Nordrhein-Westfalen

Partizipationsveranstaltung in der  
Siedlung Dunkelschlag
Foto: Turit Fröbe, STADTDENKEREI

Direkte Erfassung von Diskussions­
ergebnissen vor Ort
Foto: Turit Fröbe, STADTDENKEREI
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Denkmalschutzbehörde geführt hatten, 
entschloss sich die Stadt, gemeinsam mit 
der Bewohnerschaft eine Gestaltungssat-
zung zu entwickeln. Dieses partizipative 
Vorgehen trug entscheidend zur Deeska-
lation bei und bot einen geeigneten Rah-
men, um über baukulturelle Werte und den 
Denkmalschutz zu informieren. Obwohl 
bislang noch kein beschlussfähiger Ent-
wurf vorliegt, betont die Stadt, dass bereits 
das Verfahren selbst einen wertvollen Bei-
trag zur Baukultur geleistet habe. Entspre-
chend plant Oberhausen, dieses Instrument 
auch an weiteren Standorten einzusetzen, 
um über dialogische Prozesse baukultu-
relle Sensibilisierung zu fördern. Dabei ist 
interessant, dass ein vorwiegend im Denk-
malschutz liegendes Problem über die Mög-
lichkeiten einer partizipativen Gestaltungs-
satzung gelöst wurde. Dabei stand auch zu 
keinem Zeitpunkt die konkrete Rechtswir-
kung der Satzung im Vordergrund, son-
dern der kommunikative Prozess auf dem 
Weg dort hin. Das baukulturelle Ziel, ein 
gemeinsames Verständnis für die gebaute 
Umwelt zu erarbeiten und auch die Iden-
tifikation mit einem Ort zu fördern, wurde 
hierdurch erreicht.

Flexible Handhabung von  
Gestaltungssatzungen wichtig

Die Wirksamkeit und Akzeptanz von 
Gestaltungssatzungen hängt maßgeb-
lich vom Grad der Flexibilität und der 

Auslegungsspielräume ab, die sie zulassen. 
Eine allzu starre Anwendung kann dazu 
führen, dass neue Ansätze, die zur gestal-
terischen Weiterentwicklung des Ortsbilds 
beitragen könnten, verhindert werden. Zu-
gleich zeigt sich, dass eine qualitätvolle Ab-
weichung von festgelegten Vorgaben durch-
aus im Sinne der Baukultur liegen kann, 
sofern sie das historische Umfeld berück-
sichtigt und in einen bewussten gestalteri-
schen Dialog mit ihm tritt.

Das Beispiel Quedlinburg verdeutlicht die-
se Spannung exemplarisch (siehe Einsatz-
kasten zu § 34 BauGB auf Seite 33). Dort 
führte die bewusste Abweichung von den 
formalen Vorgaben der örtlichen Gestal-
tungssatzung – etwa in der Dachform oder 
der Fassadengliederung – zu einer architek-
tonisch eigenständigen, zugleich aber orts-
bezogenen Lösung, die von der Denkmal-
pflege als baukulturell wertvoll anerkannt 
wurde. Allerdings gingen der Genehmi-
gung des Projektes wegen der Abweichung 
von der Gestaltungssatzung intensive Dis-
kussionen mit den zuständigen Stellen in 
der Bauverwaltung sowie dem Bauaus-
schuss des Stadtrates voraus. Der Fall zeigt, 
dass Baukultur nicht allein durch nor-
mativ vorgegebene Regelungen gesichert 
werden kann, sondern ein Aushandlungs-
prozess ist, der Offenheit und Diskursbe-
reitschaft zwischen Verwaltung, Politik, 
Fachwelt und Bürgerschaft erfordert. Ge-
staltungssatzungen können diesen Prozess 

Die Gestaltungssatzung befindet sich nach wie vor im Erarbeitungs-
prozess. Sie wird sich eng an den Nutzungsbedarfen der Bewohner-
schaft orientieren. Die Stadt versucht, potenzielle Konflikte zwischen 
denkmalschutzrechtlichen Auflagen und der Bewohnerschaft durch 
Transparenz und Dialog zu lösen. Die geplante Gestaltungssatzung 
dient dabei also nicht nur als baurechtliches Regelwerk, sondern vor 
allem auch als kommunikatives Instrument.

Straßenbild der denkmalgeschützten 
Arbeitersiedlung
Foto: Turit Fröbe, STADTDENKEREI
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rahmen, sollten jedoch stets als dynamische 
Instrumente verstanden werden, die Spiel-
räume für gestalterische Interpretation und 
zeitgemäße Weiterentwicklung eröffnen.

Vor diesem Hintergrund erscheint die in-
stitutionalisierte Einbindung fachlicher 
Gremien – etwa eines Gestaltungsbeirats 
(sofern vorhanden) – bei Abweichungs-
entscheidungen als sinnvoll. Sie ermöglicht 
eine qualifizierte Bewertung im Einzelfall, 
ohne die Entscheidungshoheit der kommu-
nalen Gremien zu untergraben, und trägt 
zugleich dazu bei, dass bau- und kulturäs-
thetische Aspekte in der kommunalen Pra-
xis nicht durch rein formale Auslegung ver-
drängt werden. Dadurch könnte auch der 
Aufwand auf Seiten der Projektverantwort-
lichen reduziert werden, für die Akzeptanz 
eines Vorhabens zu werben.

3.2	 Weitere Rechts­
instrumente zur  
Steuerung von Baukultur

Neben den oben vertieften Rechtsinstru-
menten bietet das BauGB noch weitere 
rechtliche Ansatzpunkte, um baukulturel-
le Belange zu steuern. Dazu gehören ins-
besondere die ergänzenden Instrumente 
des besonderen Städtebaurechts. Vertieft 
mit einem Fallbeispiel wurde zwar nur die 
städtebauliche Sanierungsmaßnahme nach 
§§ 136 ff. BauGB. Aber auch Stadtumbau, 
Entwicklungsmaßnahmen oder Erhal-
tungssatzungen können zu den Zielen ei-
ner Umbaukultur und Qualifizierung städ-
tischer Quartiere beitragen. Daher soll hier 
noch ein kurzer Überblick über die wesent-
lichen Bezüge zur Baukultur gegeben wer-
den.

3.2.1	 Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahmen

Eine Städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme (SEM) nach den §§ 165 ff. BauGB 
dient der erstmaligen Entwicklung von 

Ortsteilen oder der Wiedernutzung brach-
gefallener städtebaulicher Gebiete. Voraus-
setzung für die Durchführung ist, dass das 
jeweilige Gebiet eine besondere Bedeutung 
für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung der Gemeinde hat. Durch die 
SEM werden also in der Regel große Ge-
biete umgenutzt und neu entwickelt. Das 
Instrument hat insofern einen großen Ein-
fluss auf die baukulturelle Weiterentwick-
lung des Gemeindegebietes. Wie bei Sanie-
rungsmaßnahmen handelt es sich dabei um 
eine Gesamtmaßnahme, die für einen fest-
gelegten Bereich eine Vielzahl koordinier-
ter Einzelmaßnahmen bündelt.

Im Rahmen der vorbereitenden Untersu-
chungen gemäß §§ 165 Abs. 4, 140 BauGB 
kann die Gemeinde im integrierten städte-
baulichen Entwicklungskonzept baukultu-
relle Leitbilder definieren. Gerade bei der 
Wiedernutzbarmachung brachgefallener 
Grundstücke etwa bei größeren Konversi-
onsflächen (Industrie- oder Bahnflächen) 
kann beispielsweise die Erhaltung histori-
scher Bausubstanz den Charakter und die 
Identität eines neuen Quartiers prägen. 
Aber auch bei der erstmaligen Entwicklung 
neuer Stadtquartiere ist die Berücksichti-
gung von baukulturellen Belangen in den 
Entwicklungszielen ein wichtiger Aspekt.

Durch den temporären kommunalen Grun-
derwerb erhält die Gemeinde zudem weit-
reichende Handlungsmöglichkeiten, um 
baukulturelle Anforderungen systematisch 
in Bebauungspläne, städtebauliche Verträge 
und Grundstücksverkäufe zu integrieren. 
Nachhaltige Bauweisen, gestalterisch hoch-
wertige Architekturen, sowie die qualität-
volle Gestaltung von öffentlichen Räumen 
– wie Plätze, Grünflächen oder ortsbildprä-
gende Elemente – können dadurch gezielt 
gesichert und umgesetzt werden. Auch Ver-
fahren der Entwurfsfindung wie städtebau-
liche oder hochbauliche Wettbewerbe sind 
typische Instrumente innerhalb einer SEM, 
um eine hohe gestalterische Qualität zu ge-
währleisten. 
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3.2.2	 Stadtumbau

Stadtumbaumaßnahmen gemäß §§ 171a ff. 
BauGB zielen auf die städtebauliche Wei-
terentwicklung von Gebieten, die durch 
erhebliche strukturelle Funktionsverlus-
te geprägt sind. Die Relevanz baukulturel-
ler Aspekte im Rahmen des Stadtumbaus 
ergibt sich unmittelbar aus dem gesetzli-
chen Auftrag in § 171a Abs. 3 BauGB, wo-
nach insbesondere die Anpassung von 
Siedlungsstrukturen, die Verbesserung 
der Wohn- und Arbeitsverhältnisse so-
wie die Stärkung innerstädtischer Berei-
che im Fokus stehen. Diese Ziele sind eng 
mit baukulturellen Fragestellungen ver-
knüpft, da sie eine Transformation beste-
hender Stadtstrukturen bezwecken. Die 
Einbindung baukultureller Belange in den 
Stadtumbauprozess erfolgt häufig über er-
gänzende Planungsinstrumente wie Gestal-
tungsbeiräte, städtebauliche oder hochbau-
liche Wettbewerbe sowie qualitätssichernde 
Verfahren im Rahmen der Konzeptent-
wicklung. Ebenso spielen kooperative und 
partizipative Verfahren eine zentrale Rolle 
bei der Aushandlung gestalterischer Ziel-
setzungen.

Ein wesentlicher konzeptioneller Bezugs-
punkt ist die Umbaukultur, die sich auf 
den ressourcenschonenden Umgang mit 
Bestandsstrukturen bezieht. Die Trans-
formation nicht mehr bedarfsgerechter 
baulicher Anlagen durch Um- oder Nach-
nutzung ermöglicht es, neue funktionale 

Anforderungen mit dem Erhalt städtebau-
licher und architektonischer Charakteristi-
ka zu verbinden. Darüber hinaus bietet der 
Stadtumbau einen geeigneten Rahmen für 
die temporäre oder dauerhafte Zwischen-
nutzung brachliegender Flächen, die nicht 
nur ökonomische und soziale Impulse set-
zen, sondern auch als baukulturelle Experi-
mentierräume verstanden werden können. 
Schließlich eröffnen aber auch Rückbau-
maßnahmen und Entsiegelungen – etwa im 
Kontext der Klimaanpassung – neue gestal-
terische Potenziale.

3.2.3	 Erhaltungssatzungen

Die städtebauliche Erhaltungssatzung nach 
§ 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ermöglicht es Ge-
meinden, bestimmte Gebiete festzulegen, in 
denen der Abbruch, die Änderung oder die 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen aus 
städtebaulichen Gründen genehmigungs-
pflichtig ist und in bestimmten Fällen ver-
sagt werden kann. In baukultureller Hin-
sicht verfolgt die Erhaltungssatzung einen 
konservierenden Ansatz in Bezug auf die 
vorhandene Bebauung. Ein eigenständi-
ger materieller Versagensgrund im Bauge-
nehmigungsverfahren dient dem Schutz 
erhaltenswerter städtebaulicher Struk-
turen, der Stadt- und Landschaftsgestalt 
sowie der Nutzungsstrukturen vor nach-
teiligen Veränderungen. Sie greift insbeson-
dere dort, wo die städtebauliche Entwick-
lung nicht bereits über die herkömmliche 
Bebauungsplanung bzw. über § 34 BauGB 
den gewünschten Zielen der Gemeinde ent-
spricht.

Die Erhaltungssatzung nach § 172 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB sieht Genehmigungsvorbe-
halte nur in bestimmten Fällen vor, ins-
besondere wenn eine bauliche Anlage das 
Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Land-
schaftsbild prägt oder eine besondere städte-
bauliche, geschichtliche oder künstlerische 
Bedeutung besitzt. Eine Errichtungsgeneh-
migung kann versagt werden, wenn die ge-
plante bauliche Anlage die städtebauliche 
Gestalt des Gebiets beeinträchtigen würde. 

Stadtregal Ulm – Beispiel für den ressourcenschonenden Umgang mit 
Bestandsstrukturen
Foto: Martin Duckek. Mit freundlicher Genehmigung der PEG Ulm mbH.
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Dabei kann eine Baugenehmigung selbst 
dann abgelehnt werden, wenn sich ein Ge-
bäude gemäß § 34 BauGB in die Umgebung 
einfügt, jedoch den Erhaltungszielen der 
Satzung widerspricht. 

Das baukulturelle Potenzial der Erhaltungs-
satzung liegt somit insbesondere in der Be-
wahrung des vorhandenen Erscheinungs-
bildes eines Quartiers, indem bestimmte 
bauliche Anlagen geschützt und die ge-
wachsene städtebauliche Struktur erhalten 
bleibt. Das Instrument eignet sich insofern 
nicht für eine baugestalterische oder inno-
vative Weiterentwicklung von Quartieren, 
sondern ist vorrangig konservierend im 
Hinblick auf die bestehende städtebauliche 
Struktur ausgerichtet.

3.2.4	 Städtebauliche Gebote

Auch die städtebaulichen Gebote nach 
§§ 175 ff. BauGB weisen Bezüge zur Bau-
kultur auf. Sie dienen der Sicherung und 
Weiterentwicklung der städtebaulichen 
Ordnung und Entwicklung, wobei der ko-
operative Ansatz mit den Eigentümerin-
nen und Eigentümer im Vordergrund 
steht. Baugebote, Modernisierungs- und 
Instandsetzungsgebote, aber auch Rück-
bau- und Entsiegelungsgebote oder Pflanz-
gebote können für die Qualität der gebau-
ten Umwelt aus unterschiedlichen Gründen 
nutzbar gemacht werden. Dabei geht es in-
haltlich sowohl um die Weiterentwicklung 
als auch um den Erhalt von Bausubstanz. 
Mit der Entsiegelung oder Durchsetzung 
von Pflanzanordnungen können zudem 
auch Grün- und Freiraumthemen adres-
siert werden.

Da es sich bei dem Erlass von städtebau-
lichen Geboten um einen Eingriff in die 
Entschließungsfreiheit des Eigentümers 
handelt, sind dringliche und gewichtige, 
den Eingriff rechtfertigende städtebauli-
che Gründe erforderlich, die über das all-
gemeine Interesse an der Verwirklichung 
der Festsetzungen eines Bebauungsplans 
hinausgehen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 

3.8.1989 – 4 B 70.89, NVwZ 1990: 60). Die 
engen rechtlichen Voraussetzungen und 
der damit verbundene hohe Verwaltungs-
aufwand sind häufig der Hauptgrund dafür, 
dass städtebauliche Gebote in der kommu-
nalen Anwendungspraxis nur eine unterge-
ordnete Rolle spielen. Insofern ist insgesamt 
der Beitrag der städtebaulichen Gebote zu 
einer Stärkung der Baukultur eher als ge-
ring einzuschätzen.

3.3	 Informelle Ansätze und 
ergänzende Instrumente

Informelle Instrumente wie Gestaltungs-
beiräte, Gestaltungsleitfäden, Wettbewerbe 
oder finanzielle Anreizinstrumente spielen 
eine zentrale Rolle für die Förderung bau-
kultureller Qualität. Ihre Wirkung entfal-
tet sich insbesondere dann, wenn sie früh-
zeitig in Planungsprozesse integriert und 
mit rechtlichen Instrumenten verknüpft 
werden. Sie ermöglichen eine Qualitäts-
sicherung und tragen dazu bei, die Sensi-
bilität für baukulturelle Fragen in Verwal-
tung, Politik und Öffentlichkeit zu stärken. 
Gleichzeitig treten aber auch Spannungs-
felder zwischen baukulturellem Anspruch 
und ökonomischen oder politischen Rea-
litäten zutage.

Gestaltungsbeiräte und Leitfäden zur 
Qualitätssicherung

Gestaltungsbeiräte haben sich in vielen 
Kommunen als effektives Instrument zur 
Sicherung architektonischer und städte-
baulicher Qualität etabliert (Förster et al. 
2017). Sie fördern den interdisziplinären 
Austausch und schaffen eine Plattform 
für den fachlichen Diskurs über Baukul-
tur. Durch ihre beratende Funktion tragen 
sie nicht nur zur Qualität einzelner Projekte 
bei, sondern stärken auch das Bewusstsein 
für baukulturelle Standards innerhalb der 
Verwaltung und der kommunalpolitischen 
Entscheidungsprozesse. Besonders an städ-
tebaulich sensiblen Standorten können sie 
maßgebliche Impulse für eine qualitätvolle 
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Gestaltung geben. Im Projekt wurde mehr-
fach betont, dass ihre frühzeitige Einbin-
dung im Planungsprozess keinen Zeit-
verlust für das Bauvorhaben bedeutet, 
sondern im Gegenteil eher Konflikte bei 
der Umsetzung reduzieren kann. Gleich-
wohl kritisierten Vertreterinnen und Ver-
treter der Immobilienwirtschaft und Bau-
herrenschaft auch eine Einschränkung der 
Gestaltungsfreiheit sowie den erhöhten Ab-
stimmungsaufwand (s. o.).

Ergänzend leisten Gestaltungsleitfäden ei-
nen wichtigen Beitrag zur Orientierung und 
Verständigung. Ihre Stärke liegt in der kom-
munikativen Vermittlung stadtgestalte-
rischer Prinzipien und der Vereinfachung 
komplexer Anforderungen. Leitfäden för-
dern insbesondere in denkmalgeschützten 
oder historisch gewachsenen Quartieren 
ein gemeinsames Verständnis von Gestal-
tungszielen zwischen Verwaltung, Planen-
den und Bauherrenschaft. Auch hier wur-
de jedoch betont, dass die gestalterischen 
Möglichkeiten bei einem Bauvorhaben 
nicht zu stark durch einen Leitfaden einge-
schränkt werden dürfen. Diese sollten le-
diglich als Orientierungsrahmen verstan-
den werden.

Aushandlungsprozesse bei  
Anwendung von Rechtsvorschriften

Neben formalen Vorgaben sind es insbe-
sondere kommunikative und diskursive 
Prozesse, die baukulturelle Qualität im Pla-
nen und Bauen begünstigen. Der bewuss-
te Umgang mit Ausnahmen, Befreiungen 
und Ermessensspielräumen wurde in den 
Gesprächen dabei vielfach als eine Stell-
schraube identifiziert, um über einen in-
formellen Weg entsprechende Aushand-
lungsprozesse voranzutreiben. In vielen 
Kommunen hat sich ein flexibles Vollzugs-
handeln etabliert, bei dem von der Regel 
abgewichen wird, sofern eine (baukultu-
rell) überzeugende Lösung erzielt werden 
kann. Der rechtsförmliche Rahmen bildet 
dabei das notwendige Fundament, das ei-
gentliche baukulturelle Potenzial entfaltet 

sich jedoch im Gespräch mit der Bauherr-
schaft oder Vorhabenträgerinnen und 
Vorhabenträgern– etwa im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren oder der infor-
mellen Bauberatung.

Dieser Aushandlungsprozess tritt beson-
ders bei Befreiungs- und Abweichungs-
entscheidungen hervor. So wird etwa in 
Frankfurt berichtet, dass Bauvorhaben sel-
ten vollständig den Regelwerken entspre-
chen, sondern regelmäßig von begründeten 
Abweichungen begleitet sind. Gerade diese 
Ermessensentscheidungen eröffnen den 
Raum für eine Auseinandersetzung mit 
dem konkreten Vorhaben. Zugleich erfor-
dert dies jedoch eine hohe personelle Aus-
stattung und Beratungskompetenz in den 
zuständigen Behörden – ein Anspruch, der 
angesichts der vielfach angespannten Per-
sonalsituation in den Verwaltungen nicht 
immer eingelöst werden kann. In der Pra-
xis führt dies mitunter dazu, dass Vorhaben 
vorrangig unter juristischen Gesichtspunk-
ten und nicht anhand ihrer baukulturellen 
Qualitäten beurteilt werden. Für baukul-
turelle Werte im Rahmen eines Bauvorha-
bens zu werben bedarf es also auch einer 
stärkeren kommunikativen Kompetenz, die 
auch im Rahmen der Anwendung von Er-
messens-Vorschriften gezielt genutzt wer-
den sollte.

Neben dem Aushandlungsprozess mit den 
Vorhabenträgerinnen und Vorhabenträ-
gern oder der Bauherrenschaft wurde in 
den Fallbeispielen in Lübeck und Quedlin-
burg auch die Bedeutung der Kommunal-
politik bei der Anwendung von Instrumen-
ten im Baurecht betont. Diese sei ein nicht 
zu unterschätzender Faktor, wenn es um die 
Qualität der gebauten Umwelt geht. Politi-
sche Entscheidungsträgerinnen und -träger 
haben maßgeblichen Einfluss auf baukultu-
relle Prozesse, verfügen jedoch in der Regel 
nicht über einschlägige Fachkenntnisse. Die 
fehlende fachliche Grundlage, sachfremde 
Erwägungen oder kurzfristige politische In-
teressen können unter Umständen den bau-
kulturellen Anspruch untergraben. Daher 
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ist eine fachlich gestärkte Verwaltung von 
zentraler Bedeutung, um fundierte Ent-
scheidungsgrundlagen bereitzustellen und 
Politik wirksam zu beraten. Gleichzeitig 
sind Sensibilisierungsmaßnahmen erfor-
derlich, um baukulturelle Zusammenhän-
ge und langfristige Zielsetzungen auch auf 
politischer Ebene anschlussfähig zu ma-
chen. Der Dialog mit der Politik – so die 
Erfahrung aus mehreren Fallstudien – er-
weist sich als unerlässlich, um Verständnis 
für qualitative Ausnahmen und notwendi-
ge Ermessensentscheidungen im Sinne der 
Baukultur zu schaffen.

Förderprogramme und sonstige 
Anreizinstrumente

Finanzielle Anreizinstrumente gelten als 
wichtiger Impulsgeber zur Realisierung 
baukulturell ansprechender Vorhaben. So 
betonten die Städte München und Frank-
furt, dass sich in angespannten Marktpha-
sen – etwa unter Bedingungen der aktuel-
len Baukrise –die Akzeptanz gestalterischer 
Anforderungen bei Vorhabentragenden er-
höhen und auch die langfristige Bedeutung 
einer qualitätvollen gebauten Umwelt her-
vorheben lassen, wenn sie dabei auf För-
derprogramme zurückgreifen können. Im 
Projekt wurde vor allem die Relevanz der 
Städtebauförderung für die Stärkung von 
baukulturellen Belangen betont. Ein Vor-
teil der Städtebauförderung liegt darin, dass 
sie mit städtebaulichen Instrumenten kom-
biniert werden kann, die den Fokus auf den 
Bestand setzen und baukulturelle Aspekte 
bei der Weiterentwicklung der Quartiere 
integrieren (s. Kap 3.1.4). Neben den klas-
sischen Städtebauförderungsmitteln kön-
nen auch kommunale Förderprogramme 
eine wichtige Rolle für die Umsetzung bau-
kultureller Qualitäten spielen.

Schließlich gewinnen auch marktwirt-
schaftliche Ansätze an Bedeutung. Banken 
spielen eine wachsende Rolle, da sie zu-
nehmend Kredite nur vergeben, wenn be-
stimmte Nachhaltigkeitskriterien nachge-
wiesen werden. Diese Praxis, gestützt durch 

ESG-Berichtspflichten (Environmental, 
Social, Governance), habe sich als starker 
Hebel erwiesen, um Bauprojekte an Nach-
haltigkeitsstandards auszurichten. Ähnlich 
verhält es sich mit Nachhaltigkeitszertifi-
katen für Gebäude (z. B. DGNB-Zertifizie-
rung). Diese können ebenfalls Anreize für 
eine nachhaltige und qualitätvolle Baukul-
tur schaffen.

3.4	 Potenziale für Baukultur 
im Baurecht

Das Forschungsvorhaben hat gezeigt, dass 
eine Auseinandersetzung mit dem rechtli-
chen Instrumentarium durchaus die Chance 
bietet, baukulturelle Belange zu berücksich-
tigen. Zentrales Instrument der städtebau-
lichen Steuerung ist dabei der B-Plan. Die 
Festsetzungsmöglichkeiten innerhalb der 
Bebauungsplanung erlauben eine Steue-
rung städtebaulicher Qualitäten – etwa in 
Bezug auf Baukörper, Nutzungsmischung, 
Grün- und Freiraumstrukturen, Klima-
schutzaspekte oder die verkehrliche An-
bindung – welche allesamt der Baukultur 
dienen. Der Grad der Ausdifferenzierung 
der Festsetzungen sollte jedoch kontext-
abhängig gewählt werden: In sensiblen 
Stadtbereichen oder historisch geprägten 
Quartieren kann eine höhere Detailtiefe 
sinnvoll sein, während in weniger sensib-
len städtebaulichen Kontexten ein größerer 
Spielraum für individuelle Ausgestaltungen 
im Sinne der Baukultur möglich sein soll-
te. Entscheidend ist dabei, dass die Festset-
zungen einen übergeordneten städtebau-
lichen Gesamtgedanken transportieren, 
zugleich aber hinreichend flexibel bleiben, 
um auch eine belebende städtebauliche Di-
versität und baukulturelle Weiterentwick-
lungen zu ermöglichen.

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang 
auch die Relevanz des Zusammenspiels 
von formellen und informellen Instru-
menten für die baukulturelle Qualität von 
Quartieren. Den verbindlichen Festsetzun-
gen gehen meist Rahmen- oder Master-
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pläne voraus, welche bereits baukulturel-
le Ziele enthalten können. Diese finden in 
der Regel auch unter Beteiligung der Bevöl-
kerung statt und bieten die Möglichkeit, die 
städtebauliche Idee einer Planung gemein-
sam auszuarbeiten und weiterzuentwickeln. 
Das rechtliche Instrumentarium dient im 
Anschluss dazu, die gemeinsam entwickel-
te Idee und die Ergebnisse des baukulturel-
len Diskurses verbindlich zu regeln. Dieses 
Ineinandergreifen von formellen und in-
formellen Instrumenten wurde im Laufe 
des Projektes immer wieder als Potenzial 
für die Baukultur hervorgehoben.

Beispielhaft hierfür stehen insbesondere 
die städtebaulichen Verträge. Als Schar-
nier zwischen formellen und informellen 
Instrumenten können sie die Festsetzun-
gen im Bebauungsplan ergänzen und da-
mit zur Verstetigung baukultureller Anfor-
derungen im Planungsprozess beitragen. 
Vereinbarungen zur Durchführung von 
Planungs- und Hochbauwettbewerben oder 
zur Beteiligung von Gestaltungsbeiräten 
ermöglichen eine stärkere Verbindlichkeit 
gestalterischer Qualitäten. Durch die Ver-
handlung entsprechender Vertragsklauseln 
kann ein gemeinsames Verständnis für ein 
Quartier entwickelt werden, um die Quali-
tät eines Bauvorhabens zu erhöhen. Dieser 
im Verfahren der städtebaulichen Verträ-
ge angelegte Aushandlungsprozess kann 
daher zur Stärkung der Baukultur genutzt 
werden.

Auch städtebauliche Sanierungsverfahren 
verdeutlichen exemplarisch, wie sich for-
melle und informelle Instrumente im Sin-
ne der Baukultur sinnvoll verzahnen lassen. 
In der vorbereitenden Untersuchung – etwa 
über integrierte Stadtentwicklungskonzep-
te – bieten Beteiligungsformate Raum für 
die Einbindung lokaler Akteure, wodurch 
baukulturelle Ziele bereits frühzeitig in die 
Planung der Gesamtmaßnahme einfließen 
können. Die anschließende Durchführung 
profitiert von sanierungsrechtlichen Ins-
trumenten wie Genehmigungsvorbehal-
ten oder Vorkaufsrechten, über die unter 

Umständen auch Einfluss auf Gestaltungs-
fragen genommen und Sanierungsziele 
abgesichert werden können. Dies erfolgt 
typischerweise über eine kooperative Zu-
sammenarbeit mit den Grundstückseigen-
tümerinnen und -eigentümern. Durch die 
Anwendung formeller rechtlicher Instru-
mente öffnet sich also häufig auch ein kom-
munikativer Kanal mit Investoren, Vor-
habenträgern oder Eigentümerinnen und 
Eigentümern, welcher im Sinne der Baukul-
tur genutzt werden kann. Die kooperative 
Ausrichtung solcher Maßnahmen begüns-
tigt nicht nur die gestalterische Qualität von 
Quartieren, sondern erhöht auch die Ak-
zeptanz städtebaulicher Entwicklungen in 
der Bewohnerschaft.

Das Kriterium des Einfügens in die nä-
here Umgebung nach § 34 BauGB kann 
insbesondere in historisch gewachsenen 
oder denkmalsensiblen Quartieren zum 
Erhalt baukultureller Qualitäten beitragen. 
Es bietet die Möglichkeit, die ortsbildprä-
gende Strukturen und den übergeordneten 
städtebaulichen Rahmen zu bewahren, in-
dem neue Bauvorhaben sich nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauwei-
se und der überbaubaren Grundstücksflä-
che an das Umfeld einfügen müssen. Inso-
fern kann die Vorschrift verhindern, dass 
sich Bauvorhaben gegenüber dem Umfeld 
deutlich abheben und eine bereits bestehen-
de baukulturelle Qualität beeinträchtigen. 
Da für eine baukulturelle Qualität aller-
dings auch Aspekte der Fassadengestaltung, 
Farbwahl, Begrünungen etc. entscheidend 
sind, bleibt der baukulturelle Einfluss von 
§ 34 BauGB begrenzt, da diese für das Ein-
fügungsgebot irrelevant sind.

Wenn es um eine verstärkte identitätsstif-
tende Ausgestaltung des Ortsbildes geht, 
haben sich für den unbeplanten Innenbe-
reich in der kommunalen Praxis daher vor 
allem auch Erhaltungs- und Gestaltungs-
satzungen bewährt. In den Satzungen kön-
nen gezielt Aussagen zur gestalterischen 
Qualität von Teilgebieten der Gemeinde ge-
troffen werden. Beide Instrumente erlauben 
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also eine aktive Steuerung von Gestal-
tungsvorgaben. Die Herausforderung ist 
auch hier, das richtige Maß zwischen detail-
lierten Vorgaben und einer gewissen Fle-
xibilität zugunsten neuer Bauvorhaben zu 
finden, sodass eine Weiterentwicklung im 
Sinne von Baukultur möglich wird. Die Er-
arbeitung von Satzungen unter Beteiligung 
der Bevölkerung kann darüber hinaus dazu 
beitragen, dass sich die Bewohnerschaft 
stärker mit der gebauten Umwelt auseinan-
dersetzt, was zu einer Sensibilisierung für 
baukulturelle Themen beiträgt. Auch kann 
die Akzeptanz von gestalterischen Vorga-
ben gesteigert werden, wenn diese von der 
Bewohnerschaft ausgearbeitet und mitge-
tragen wird.

3.5	 Hemmnisse für  
Baukultur im Baurecht

Als Hemmnis im Bauplanungsrecht wur-
de vor allem der Umgang mit bestehenden 
Bebauungsplänen identifiziert, die den ak-
tuellen Transformationsaufgaben der Städte 
und Gemeinden (Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum, Klimaanpassung, Wär-
mewende etc.) nicht mehr gerecht werden. 
In den bestehenden Plänen werden zum 
Teil noch städtebauliche Leitbilder aus den 
Nachkriegsjahren transportiert, die grund-
sätzlich eines Updates bedürfen. Aber auch 
zunehmende Starkregenereignisse oder 
Hitze belasten die bestehenden städtebau-
lichen Strukturen, was sich in zahlreichen 
bestehenden Bebauungsplänen nicht abbil-
det. Aufgrund von Personalknappheit und 
komplexer verfahrensrechtlicher Anforde-
rungen im BauGB findet eine regelmäßige 
Überprüfung von Bestandsbebauungsplä-
nen jedoch nicht statt. Die Überplanung 
von Bestandsgebieten stellt aufgrund der 
starken und vielseitigen Betroffenheit der 
Eigentümerinnen und Eigentümer im Plan-
gebiet oftmals hohe Anforderungen an die 
Begründung und Abwägung. Eine Aufhe-
bung von B-Plänen gegen den Willen von 
Grundstückseigentümerinnen und -eigen-
tümer scheitert in der Regel daran, dass 

dies unter Umständen zu einem Entschä-
digungsanspruch nach dem Planungsscha-
densrecht führt. Zusätzliches Hemmnis bei 
Bestandsüberplanungen ist der Bestands-
schutz für bestehende Gebäude, sodass die 
neuen Festsetzungen in der Regel nur künf-
tige bauliche Entwicklungen umfassen.

Der begrenzte Einfluss auf der Ebene der 
Vorhabenzulassung sowohl im Bereich des 
§ 34 BauGB als auch des § 35 BauGB ist in 
baukultureller Hinsicht ein Defizit. Im pla-
nungsrechtlichen Innenbereich bestehen 
über Erhaltungs- oder Gestaltungssatzun-
gen Steuerungsmöglichkeiten, die ihrerseits 
in der Regel nur auf bestimmte schützens-
werte Teilbereiche angewendet werden. 
Für einen Großteil des Gemeindegebietes 
fehlt es an den rechtlichen Voraussetzun-
gen oder personellen Kapazitäten, um ge-
stalterisch auf die Gebäude einzuwirken. 
Damit können allenfalls bestimmte städ-
tebauliche oder gestalterische Fehlent-
wicklungen punktuell aufgehalten wer-
den. Da die planerische Ebene auch durch 
Vorschriften des § 246e oder die Auswei-
tung von § 31 Abs. 3 BauGB immer weiter 
zurückgedrängt wird, bleibt hier die Frage 
offen, wie dem im Sinne der Baukultur ent-
gegengewirkt werden kann.

Im Bereich des Bauordnungsrechts wur-
den insbesondere die hohen Anforderun-
gen an bauliche Standards jenseits der Si-
cherheitsrelevanz etwa in den Bereichen 
Schallschutz, Brandschutz oder beim bar-
rierefreien Bauen betont. Bei allen nicht 
sicherheitsrelevanten Bereichen des Bau-
ordnungsrechts müsse lediglich ein Min-
deststandard festgelegt werden, von dem 
nur in bestimmten Ausnahmenfällen ab-
gewichen werden kann bzw. wenn die Ver-
tragsparteien dies gesondert vereinbaren. 
Die Standards werden in der Regel in un-
tergesetzlichen DIN-Normen oder über die 
anerkannten Regeln der Technik ins Bau-
ordnungsrecht eingeführt. Diese müssten 
daher ebenfalls überprüft werden im Hin-
blick auf ihre Praxistauglichkeit und ihren 
Beitrag zu einer nachhaltigen Umbaukultur.
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In diesem Zusammenhang wurde im Pro-
jekt auch diskutiert, welche Rolle der Be-
standsschutz bei Umbaumaßnahmen 
spielt. Bislang entfällt der Bestandsschutz, 
wenn die Änderungsmaßnahmen die 
Standfestigkeit des gesamten Gebäudes be-
rührt, die Bausubstanz ausgetauscht oder 
das Bauvolumen wesentlich erweitert wird 
(vgl. Schröer/Kümmel 2023). Besteht des-
wegen keine Identität mehr zwischen dem 
ursprünglichen und dem umgebauten bzw. 
sanierten Gebäude, hat dies den Wegfall des 
Bestandsschutzes insgesamt zur Folge (vgl. 
BVerwGE 72, 365 = NVwZ 1986). Die Fra-
ge ist deshalb wichtig, weil bei einem Weg-
fall des Bestandsschutzes bauaufsichtlich 
nach der aktuellen Rechtslage neu geneh-
migt werden muss. Dies kann das Bauen im 
Bestand teurer und langwieriger machen 
und unter Umständen zu einem Abriss 
und Neubau führen. Daher wird zum Teil 
gefordert, dass für die nicht von den Bau-
maßnahmen betroffenen Teile des Gebäu-
des weiterhin Bestandsschutz gelten, wenn 
durch eine Nutzungsänderung oder einen 
Umbau einer einzelnen Nutzungseinheit 
oder eines einzelnen Geschosses innerhalb 
eines Gebäudes keine Verschlechterung in 
Bezug auf Brandschutz und Schallschutz 
für die angrenzenden Nutzungseinheiten 
entsteht und keine erheblichen Gründe da-
gegensprechen (vgl. Architects for Future 
e. V. 2021: 9 f.).

Angesichts der zunehmenden Deregulie-
rung verfahrensrechtlicher Anforderun-
gen an die Genehmigung baulicher Vorha-
ben im Bauordnungsrecht wurde auch die 
Kehrseite im Hinblick auf die Baukultur er-
örtert. Die Reduktion formeller Prüfver-
fahren in den Landesbauordnungen (z. B. 
Ausweitung verfahrensfreier Vorhaben, 
Abschaffung von bestimmten Bauvorgaben 
oder Fiktionsfristen für Bauverwaltung) 
schwächt unter Umständen baukulturelle 
Aushandlungsprozesse und die informel-
le Qualitätssicherung (z. B. durch Baube-
ratung). Die Aufgabe der Bauaufsichtsbe-
hörden beschränkt sich dann zunehmend 
darauf, lediglich keine baurechtswidrigen 

Zustände entstehen zu lassen. Eine präven-
tive Prüfung bzw. beratende Unterstützung 
durch die Behörden, welche auch der Bau-
kultur dienen kann, findet dann nicht mehr 
statt.

3.6	 Fazit

Bei der Anwendung der baurechtlichen In-
strumente hat sich durch die Untersuchung 
der Fallbeispiele ein durchaus ambivalen-
tes Verhältnis zwischen klaren rechtlichen 
Vorgaben (z. B. in B-Plänen oder anderen 
Satzungen) und notwendiger Flexibilität – 
etwa im Rahmen von Befreiungs- oder Ab-
weichungsentscheidungen ergeben. Hier 
ließ sich kein eindeutiges Bild abzeichnen, 
welcher Weg im Sinne der Baukultur die am 
stärksten befördernde Wirkung entfaltet. 
Dabei ist wichtig, dass sich die Gemeinden 
ihrer baukulturellen Steuerungsmöglich-
keiten – auch über rechtliche Instrumente 
– bewusst sind. Wie stark sie diese nutzen, 
hängt dann auch vom jeweiligen städtebau-
lichen Kontext ab. Dieser erfordert in der 
Regel ein Abwägen zwischen stärkerer re-
gulativer Steuerung und einem größeren 
Maß an baulicher Gestaltungsfreiheit.

Am Beispiel der unbegrenzten Geltungs-
dauer von Bebauungsplänen zeigt sich die 
Notwendigkeit, sich mit der (baukultu-
rellen) Auswirkung von regulatorischen 
Vorgaben auseinanderzusetzen. Hier hat 
sich gezeigt, dass die Bebauungsplanung 
auch für künftige Entwicklungen hinrei-
chend flexibel sein muss. Zum Teil gelingt 
das über Befreiungstatbestände. Diese gel-
ten jedoch nur unter bestimmten Voraus-
setzungen und ermöglichen darüber hin-
aus nur ein punktuelles Nachsteuern und 
keine grundsätzliche Überarbeitung. Auch 
deutet die verstärkte Nutzung und gesetz-
geberische Ausweitung von Befreiungs- 
und Abweichungstatbeständen im Baupla-
nungsrecht auf ein Defizit im System hin, 
da die geltenden B-Pläne auf neue städte-
bauliche Entwicklungen nur in begrenz-
tem Umfang reagieren können. Daher ist 
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die Idee nachvollziehbar, die Geltungswir-
kung von B-Plänen zu begrenzen oder eine 
verpflichtende Überprüfung bestehender 
B-Pläne durchzuführen. Inwiefern dies an-
gesichts von Fachkräftemangel zu bewerk-
stelligen ist, blieb allerdings im Rahmen des 
Projektes offen. Auch eine stattdessen gel-
tende Bebaubarkeit nach § 34 BauGB hätte 
nicht zwingend eine positive Wirkung für 
den Belang der Baukultur.

Beim Thema Deregulierung und Beschleu-
nigung lässt sich einerseits festhalten, dass 
die Komplexität von Bebauungsplanverfah-
ren in jedem Fall reduziert werden sollte. 
Schnellere und effizientere Bebauungsplan-
verfahren können einen Beitrag zur Schaf-
fung von bezahlbarem Wohnraum leisten, 
was unter anderem auch ein Ziel der bau-
kulturellen Leitlinien des Bundes ist (vgl. 
BMWSB 2024b). Hierzu ist es erforderlich 
das gesamte Planverfahren in den Blick zu 
nehmen und die Verfahrensschritte auf ihre 
Notwendigkeit zu überprüfen und ggf. ef-
fizienter auszugestalten. Ob die kürzlich 
umgesetzte Ausweitung der Befreiungs- 
und Abweichungstatbestände oder auch 
die Einführung des § 246e BauGB – also 
letztlich ein gänzlicher Verzicht auf Plan-
verfahren – lediglich dem Ziel der Schaf-
fung von zusätzlichem Wohnraum dient, 
ohne dabei baukulturelle aber auch ökolo-
gische oder soziale Zwecke zu berücksich-
tigen, muss noch abgewartet werden. Es ist 
jedoch klar, dass bestimmte Aushandlungs-
prozesse wegfallen, je mehr man sich von 
der Planungsebene entfernt. Ein „baukul-
turelles Korrektiv“ besteht an dieser Stelle 
nicht. Hier müssten Kommunen ggf. über 
städtebauliche Verträge im Rahmen von 
Befreiungs- oder Abweichungsentschei-
dungen die Beteiligung von Gestaltungsbei-
räten o. ä. fordern, um baukulturelle Belan-
ge in einem gewissen Maße zu verankern. 
Aus baukultureller Sicht wird man die An-
wendung der neuen rechtlichen Möglich-
keiten genau beobachten und notfalls auch 
gesetzgeberisch nachsteuern müssen, da-
mit keine städtebaulichen Fehlentwicklun-
gen die Folge sind.

Im Bereich des Bauordnungsrechtes ist es 
positiv zu bewerten, dass immer stärker 
versucht wird, die gesetzlichen Anforde-
rungen für Umbaumaßnahmen zu reduzie-
ren. Ziel muss es sein, die in den Gebäuden 
steckende graue Energie zu nutzen sowie 
Abriss und Neubau zu verhindern. Betrof-
fen sind hier vor allem die technischen Re-
gelwerke. Die Erkenntnisse aus dem Projekt 
deuten darauf hin, dass eine systematische 
Überarbeitung der dort festgeschriebenen 
Standards zur Erleichterung des Bauens im 
Bestand erfolgen müsste. Hier würde sich 
etwa eine Unterscheidung zwischen sicher-
heitsrelevanten Standards und tatsächli-
chen Mindeststandards anbieten. Sofern die 
technischen Regelwerke keine Sicherheits-
relevanz haben, sollten diese lediglich als 
Mindeststandards festgelegt werden. Hö-
here Anforderungen sollten dagegen nur 
bei besonderen Immobilien gelten, bei de-
nen das zwingend erforderlich ist, oder aber 
wenn die Vertragsparteien einen höheren 
Standard vereinbaren.

Hierzu passen auch die gesetzgeberischen 
Bestrebungen zur Einführung des Gebäu-
detyps E. Dazu sollen im Bauvertragsrecht 
Regelungen geschaffen werden, die ein Ab-
weichen von gesetzlich nicht erforderlichen 
Baustandards erleichtern sollen. Im Koali-
tionsvertrag von CDU/CSU und SPD wird 
die Idee des Gebäudetyps E erneut aufge-
griffen (vgl. Bundesregierung [BReg] 2025). 
Dort heißt es: „Um den Gebäudetyp E zi-
vilrechtlich zu ermöglichen, wird eine ge-
setzliche Verknüpfung mit den technischen 
Baubestimmungen der Länder vorgenom-
men. Das Abweichen von den anerkannten 
Regeln der Technik stellt künftig keinen 
Mangel mehr dar.“ Die gesetzgeberischen 
Entwicklungen decken sich mit dem Be-
fund aus dem Forschungsvorhaben, dass 
Baustandards, welche über einen gesetz-
lichen Mindeststandard hinausgehen, die 
Kosten für das Bauen erhöhen können.
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4	 Baukultur im Vergaberecht
Ebenso wie aus der baurechtlichen Pers-
pektive sollte auch für das Vergaberecht 
die Frage untersucht werden, inwieweit das 
Recht der öffentlichen Auftragsvergabe in 
der Lage ist, Baukultur in öffentlichen Aus-
schreibungen zu fördern und ob möglicher-
weise auch hinderliche Regelungen existie-
ren, die die Umsetzung von Baukultur in 
öffentlichen Vergabeverfahren erschweren 
oder gar blockieren. 

Zur Beantwortung dieser Frage wurden In-
terviews mit ausgewiesenen Expertinnen 
und Experten auf dem Gebiet des Vergabe-
rechts durchgeführt, die in ihrer professio-
nellen Praxis Erfahrungen und Kenntnis-
se im Zusammenspiel von Baukultur und 
der Vergabe von öffentlichen Planungs- 
und Bauleistungen gesammelt haben. Hier-
bei handelte es sich um Expertinnen und 
Experten aus verschiedenen Disziplinen, 
nämlich aus den Bereichen Stadtplanung, 
Architektenschaft, Fachplanung, beraten-
den Rechtsanwälten mit langjähriger Er-
fahrung in der Begleitung von Vergabever-
fahren der öffentlichen Hand (insbesondere 
auf kommunaler Ebene), öffentliche/städti-
sche Wohnungswirtschaft und auf der Ebe-
ne des Bundes das Bundesamt für Bauwe-
sen und Raumordnung (BBR). In einem 
anschließenden Workshop wurden ein-
schlägige Themenfelder und relevante As-
pekte, die sich aus den Interviews ergaben, 
vertiefend zwischen den Interviewten dis-
kutiert. 

Die wesentlichen Ergebnisse zu vergabe-
rechtlichen Potenzialen oder auch Hemm-
nissen für die Umsetzung von Baukultur 
sind in den folgenden Kapiteln aufgeführt.

4.1	 Gesetzliche Zielkonflikte 
im Vergaberecht

Aus den Interviews und Diskussionen wur-
de zunächst deutlich, dass teilweise überge-
ordnete Zielkonflikte zwischen allgemeinen 

Leitlinien des Vergaberechts und dem An-
spruch sowie der Umsetzung baukulturel-
ler Qualität bestehen. 

4.1.1	 Wirtschaftlichkeit und 
(nachhaltige) baukulturelle 
Qualität

Ein in den Interviews oft erwähnter grund-
sätzlicher Zielkonflikt liegt im Span-
nungsfeld der Wirtschaftlichkeit und 
des baukulturellen Anspruchs. Zu häu-
fig erfolge der Zuschlag im Vergabever-
fahren aus finanziellen Engpässen vor al-
lem in den Gemeinden heraus nach wie vor 
auf das günstigste und nicht unbedingt das 
wirtschaftlichste Angebot. Ein reiner Preis-
wettbewerb erfolge vor allem bei der Unter-
schwellenvergabe. Weniger Preis heiße dort 
weniger Zeitaufwand, aber eben auch am 
Ende weniger Qualität. Es gehe aber um ei-
nen Leistungswettbewerb, nicht um einen 
Preiswettbewerb. Seit zudem der EUGH in 
seinem Urteil aus dem Jahr 2019 entschie-
den habe, dass die Regelungen zu Mindest-
vergütungssätzen für Ingenieure und Ar-
chitekten in der HOAI gegen Unionsrecht 
verstoßen (Vertragsverletzung – Dienst-
leistungen im Binnenmarkt – Richtlinie 
2006/123/EG – Art. 15 – Art. 49 AEUV – 
Niederlassungsfreiheit – Honorare für Ar-
chitekten und Ingenieure für Planungs-
leistungen – Mindest- und Höchstsätze“, 
04.07.2019) und damit die Bindung an die 
Preisgrenzen der HOAI gekappt worden 
seien, sei es zu einem noch stärkeren Preis-
wettbewerb gekommen, der nicht selten zu 
einer „unterirdischen Qualität in der Fach-
planung“ (z. B. Tragwerksplanung) führe.

Ein aus der Stadtplanung, Architektur und 
Fachplanung vorgebrachtes Argument zur 
Sicherung qualitativer Anforderungen im 
Rahmen von Wirtschaftlichkeit und Zu-
schlagskriterien war, dass die Zuschlagskri-
terien offenbleiben müssten und der Preis 
maximal 50 % der Gewichtung ausmachen 
dürfe.
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Aus kommunaler Sicht werden allgemei-
ne Zielkonflikte oftmals eher auf der poli-
tischen Ebene (finanzpolitische Einschrän-
kungen über den Kämmerer) als in den 
konkreten vergaberechtlichen Verfahren 
gesehen.

Nicht selten wird in der Beschaffungspraxis 
ein Zielkonflikt zwischen qualitativer Bau-
kultur und Wirtschaftlichkeit von Angebo-
ten dergestalt erkannt, dass angesichts des 
Hangs zur Wahl des günstigsten Angebots 
regelmäßig bei der – auch baukulturellen 
– Qualität eingespart werde. Hierzu wurde 
ausgeführt: Tatsächlich erlaube das Verga-
berecht, etwa in §16 d Abs. 1 Nr.4 VOB/A, 
ausdrücklich den Begriff „Wirtschaftlich-
keit“ – etwa durch die Integration von qua-
litativen, umweltbezogenen oder sozialen 
Aspekten – weiter zu fassen. Auf der Su-
che nach dem besten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis würden somit neben dem Preis also 
auch die Leistung bzw. die Qualität selbst 
variabel.

Allerdings sei bei der Vergabe von Bauleis-
tungen im Bundesbau die nach Gewerken 
getrennte Ausschreibung anhand detail-
lierter Leistungsverzeichnisse – und damit 
die Vorgabe aller maßgeblichen Qualitä-
ten – der Regelfall. Die Bewertung qualita-
tiver Zuschlagskriterien – und damit ein-
hergehend die mögliche Anpassung von 
Qualitäten im Ergebnis des Vergabever-
fahrens – hätten in der Regel Auswirkun-
gen auf die Ausführungsplanung und die 
Leistungen anderer Gewerke, was nicht ge-
wünscht sei. Dies führe aber insgesamt zu 
einem weitestgehenden Verzicht auf funk-
tionale Ausschreibungen mit qualitativen 
Zuschlagskriterien, die baukulturelle Spiel-
räume für die Bieter oder Bewerber belie-
ßen. Auch zu Nebenangeboten komme es 
bei dieser Ausschreibungsweise in der Pra-
xis äußerst selten.

Problematisch sei die Zielvorgabe der 
Wirtschaftlichkeit der Vergabe auch hin-
sichtlich der Einbeziehung von Umwelt- 
und Klimafolgekosten, beispielsweise bei 

der Einberechnung eines CO₂-Schatten-
preises in der Planung und in der Verga-
be (auf Grundlage der Kostenberechnung 
pro Tonne CO₂ nach dem Modell des Um-
weltbundesamtes – UBA). Ähnliches gel-
te bei der geforderten Berücksichtigung 
nach der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift des Bundes zur Beschaffung kli-
mafreundlicher Leistungen (AVV Klima) 
(BReg 2021). Hiernach sollen Klimafolgen 
im Rahmen der Zuschlagskriterien berück-
sichtigt werden, aber es stelle sich die Frage, 
ob belastbare Bewertungsmaßstäbe und 
-methoden für das jeweilige angebotene 
Produkt bestünden und die bietenden Un-
ternehmen im Rahmen der zeitlich engen 
Bauvergabe überhaupt die entsprechenden 
Zahlen liefern könnten. 

Auch im Kontext nachhaltiger Baukultur, 
so eine Auffassung aus der in diesem Feld 
engagierten Architektenschaft, und damit 
etwa bei der Ausschreibung eines Baupro-
jekts nach den Anforderungen des Zirku-
lären Bauens, sei eine höhere Expertise der 
Bauunternehmen und Handwerker erfor-
derlich. Hier müssten im Vorfeld frühzei-
tig entsprechende Firmen, beispielsweise 
Schadstoffexperten und ausführende Fir-
men eingebunden werden. Da die Bau-
vergabe aber regelmäßig erst nach Bauge-
nehmigung erfolgen könne und damit der 
Zeitfaktor zum Zielkonflikt beitrage, zwin-
ge die Wirtschaftlichkeit häufig und jeden-
falls faktisch zu billigeren Angeboten.

4.1.2	 Wettbewerbs- und Gleich­
behandlungsgrundsatz

Ein Zielkonflikt zwischen nachhaltig res-
sourcenschonenden und emissionsver-
meidenden Anforderungen an Planung 
und Bauen einerseits und den Prinzipi-
en des (EU-weiten) Wettbewerbs und der 
Gleichbehandlung andererseits kann im 
Kontext regionaler Stoffströme und Ma-
terialverwendung bei Vergabe und Auf-
tragserfüllung entstehen. Hierbei stehen 
der durch EU-weite Ausschreibungspflich-
ten generierte Wettbewerb und der Ansatz, 
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über den regionalen Bezug von Leistun-
gen Stoffströme und Emissionen nachhal-
tig klima- und ressourcenschonend zu ver-
ringern, in krassem Gegensatz zueinander. 
Will man umweltfreundliches, nachhalti-
ges und insbesondere „Zirkuläres Bauen“ 
auf der gedanklichen Linie der Kreislauf-
wirtschaft mit Materialien aus der Regi-
on fördern, muss aber im Zuge EU-weiter 
Ausschreibungen Materialien – schlimms-
tenfalls im Rahmen eines nur schein-
bar „wirtschaftlichsten“ Angebots, das in 
Wahrheit auf Dumpingpreisen beruht – 
aus weit entfernten EU-Ländern bezie-
hen, und dies verbunden mit erheblichen 
Transport-Emissionen, so werden Nachhal-
tigkeitsziele konterkariert. Insofern sei zu 
überlegen, ob die Anforderungen des Ver-
gaberechts künftig verändert werden müss-
ten, um wirklich zu einer nachhaltigen Leis-
tungserbringung zu gelangen, bei der eben 
auch regionale Produkte ohne den Ver-
stoß gegen das Verbot der Diskriminie-
rung beschafft werden dürften. Insofern sei 
– so Stimmen aus der Architektenschaft – 
beispielsweise auch der Ansatz des materi-
alsuchenden „urban mining“ nur sinnvoll, 
wenn keine überregionalen Transportwe-
ge bestünden.

Ferner kann es im wünschenswerten An-
satz, über die öffentliche Beschaffung zu 
einer weniger CO₂-intensiven Leistungs-
erbringung zu gelangen, auch zu Proble-
men mit dem Gebot der produktneut-
ralen Beschaffung kommen: Ziel dieses 
vergaberechtlichen Grundsatzes ist es, die 
produktbezogenen Vorgaben für den Be-
schaffungsgegenstand regelmäßig nicht zu 
spezifisch zu fassen, um den Kreis der Be-
werber nicht zu sehr einzugrenzen. Dem-
gegenüber verfügt die öffentliche Hand 
aber grundsätzlich über eine auch von der 
Rechtsprechung respektierte Autonomie in 
der Frage ihres Beschaffungsbedarfs, darf 
aber Wettbewerber auch nicht von vornhe-
rein über zu eng gefasste Produktspezifika 
diskriminieren. Es gilt daher nach gelten-
der Rechtslage, ressourcenschonende Be-
schaffung und Offenheit des Wettbewerbs 

auszutarieren – dem Regelungswerk nach 
über die Klausel in den technischen Spezifi-
kationen zur Leistungsbeschreibung „oder 
gleichwertig“ (vgl. etwa §  7 Abs.  2 Nr.  2 
VOB/A, § 23 Abs. 5 Satz 1 UVgO).

4.1.3	 Losaufteilung vs.  
Generalübernehmer

Ein teilweise vehement angesprochener 
Zielkonflikt stellte sich im Kontext des 
übergeordneten vergaberechtlichen Grund-
satzes des Mittelstandsschutzes nach § 97 
Abs. 4 GWB heraus: Konkret handelt es sich 
um die Regelungen über die Fach- und 
Teillosvergabe, nämlich die §§ 5 VOB/A 
bzw. VOB/A EU, 22 UVgO bzw. 30 VgV. 
Die inhaltliche Verbindung zwischen den 
Regelungen über die Losaufteilung, nach 
denen die Begründung einer Gesamtver-
gabe nur ausnahmsweise aus wirtschaftli-
chen oder technischen Gründen zulässig 
ist, und Aspekten der Baukultur liegt dar-
in, dass bauliche Qualität nach einhelliger 
Auffassung der im Vorhaben befragten Ex-
pertinnen und Experten stark von gut funk-
tionierenden Teams abhängt.

Die Praxis der öffentlichen Ausschreibung 
von Planungsleistungen und bei Wettbe-
werben liefe oftmals so ab, dass ein Archi-
tekt sich ein Team aus Fachplanern zusam-
menstelle, mit denen er erfahrungsgemäß 
gut arbeiten könne. Die Planungsanforde-
rungen umfassten neben Architektur, Land-
schaftsarchitektur und Freiraumplanung 
auch Fachplanungen wie Tragwerkspla-
nung, Wärme und Brandschutz, Bauphysik, 
mithin die technische Gebäudeausstattung 
– TGA – insgesamt, also die Gebäudepla-
nung inkl. Fragen der Statik und Elektri-
zität usw. Die Herausforderung sei hier, 
dass das Planer-Team, insbesondere auch 
bei Anforderungen an die Nachhaltigkeit, 
funktionieren müsse. Häufig würde aber 
die nachgelagerte Ausschreibung in Lo-
sen ein erprobtes, qualifiziertes Team, das 
gemeinsam in den vorgeschalteten Wettbe-
werb gegangen ist, im nachfolgenden Ver-
gabeverfahren wieder auseinanderreißen. 



55Baukultur im Vergaberecht

Denn häufig seien für die jeweilige Fachlos-
vergabe wieder preislich-wirtschaftliche Er-
wägungen entscheidend, auf die fachplane-
rischen Qualitäten im Team komme es bei 
der Losvergabe dann oftmals nicht mehr 
entscheidend an. Hierdurch entstehe – ne-
ben verständlichem Frust der gescheiter-
ten Fachplanerinnen und –planer, die zuvor 
Teamarbeit im vorangegangenen Wettbe-
werb geleistet haben – ein klares qualita-
tives Defizit bei Ausschreibungen von 
Fachplanungen (etwa Tragwerksplanung, 
Wärme- und Brandschutz), was im Endef-
fekt auch die Beförderung von Baukultur in 
qualifizierten Teams klar behindere.

Dieser Befund wird aus der Sicht des Bun-
des und von kommunaler Seite her un-
terstrichen und in der negativen Konse-
quenz für die Beförderung von Baukultur 
noch verschärft: Zum einen sei es ein gro-
ßes praktisches Problem, dass es auf dem 
Markt viel weniger TGA-Planer als Archi-
tektinnen und Architekten gebe. Oftmals 
fänden sich kaum noch gute Teams zusam-
men, woraus der Vorschlag abgeleitet wur-
de, dass Fachplanerinnen oder Fachplaner 
auch mehrere Wettbewerber (Architekt-
innen/Architekten) beraten können soll-
ten und mehrfach Beratenden ein Vorteil 
im Wettbewerb eingeräumt werden könn-
te. Dies könne eventuell auch ein Anreiz 
für mehr Fachplanungsbüros sein, in Pla-
nungswettbewerben in die Konkurrenz zu 
gehen.

Der zweite Argumentationsstrang, der den 
negativen Effekt der Regelungen über die 
Losaufteilung auf die Umsetzung von 
Baukultur in Vergabeverfahren verdeut-
licht, liegt auf der Linie der bauindustriellen 
Entwicklung auf dem Markt: Mittlerweile 
habe sich, so wird aus anwaltschaftlicher 
Sicht unterstrichen, die Bauindustrie mit 
Systemlösungen über verschiedene Ge-
werke hinweg deutlich weiterentwickelt. 
Dieser system- und damit gewerkeübergrei-
fende Ansatz werde aber durch das Gebot 
der Losaufteilung unterlaufen, mehr noch: 
Systemanbieter und funktionierende 

Teams auch im Bereich der Fachplanung 
(TGA etc.) würden über die regelmäßig 
vorzunehmende Losaufteilung im Verga-
beverfahren klar benachteiligt. Dadurch 
sei die Losaufteilung kontraproduktiv für 
die Anbieter ganzheitlicher Bauleistun-
gen. Die modernen, qualitativ hochwerti-
gen Systemanbieter würden damit aus dem 
Wettbewerb der öffentlichen Auftragsver-
gabe genommen. Es bestehe mittlerweile 
ein stabiler Markt für Systemanbieter mit 
hochqualitativen, auch baukulturell an-
sprechenden und im Werk vorgefertigten 
Lösungen. Diese Anbieter würden dann 
aber bei Losaufteilung nicht mehr ange-
sprochen und damit im Grunde diskrimi-
niert. Dies widerspreche – so die Meinung 
der rechtlich beratenden Anwaltschaft – 
dem ganzheitlichen Ansatz von Baukultur, 
die sich eben klar und deutlich in qualifi-
zierten bewährten Teams entfalte. Baukul-
tur und kleinteilige Losvergabe widersprä-
chen sich in diesem Punkt eindeutig. Für 
einfachere Bauvergaben sei die Losvergabe 
allerdings kein Problem.

Die hiermit unterstrichene Gleichung 
„Gute Teams = gute Baukultur“ wird von 
nahezu allen genannten Expertinnen und 
Experten geteilt. Allerdings muss man auf 
der anderen Seite auch sehen, dass jede Er-
weiterung der Begründungsmöglichketen 
für eine Gesamtvergabe tendenziell zu ei-
ner Verbesserung der Wettbewerbspositi-
on größerer Unternehmen auf dem Markt 
führt, die in der Lage sind, Planungs-, Bau- 
und auch Managementleistungen aus einer 
Hand anzubieten. Insofern wurde gera-
de aus der Sicht kleinerer Architektur-
büros das Absehen von der Losvergabe 
„aus baukulturellen Gründen“ kritisch 
gesehen. Dies zielt auf das Spannungs-
verhältnis zwischen einer Vergabe an ei-
nen Generalunternehmer (GU) oder Ge-
neralübernehmer (GÜ) einerseits und der 
Chancengleichheit kleinerer und mittle-
rer Planungs- und Architekturbüros an-
dererseits: Hierbei wird zum einen deut-
lich, dass es ein Interesse der Kommunen 
gibt, Zeit und Kosten im Vergabe- und 
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Bauprozess zu sparen, was durch eine Ver-
gabe an einen GU oder GÜ gelingen könne. 
Der baukulturelle Kontext und die baukul-
turelle Herausforderung bezögen sich hier-
bei auch auf die dringende Frage, wie mög-
lichst schnell bezahlbarer Wohnraum im 
größeren städtischen Zusammenhang ge-
schaffen werden und trotzdem baukultu-
relle Qualität im seriellen oder modula-
ren Bauen realisiert werden könne. Hierbei 
müsse – so die Auffassung eines öffentli-
chen Berliner Wohnungsbauunternehmens 
– zwangsläufig auch auf größere unterneh-
merische Strukturen zurückgegriffen wer-
den, die koordinierende und kaufmänni-
sche Kompetenzen für Projekte größeren 
urbanen Maßstabs mitbrächten. 

Demgegenüber wird die Marktentwick-
lung hin zu größeren, international agie-
renden Generalunternehmern insbeson-
dere aus Sicht kleinerer Architekturbüros 
generell sehr kritisch gesehen: In der Ten-
denz, dass internationale Planungskonzer-
ne einzelne mittelständische Unternehmen 
zusehends aufkauften und als Generalpla-
ner mit kaufmännischen, organisatorischen 
und administrativen Funktionen oftmals 
erfolgreich seien, liege auch ein gewis-
ser Verlust an Baukultur. Werde die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit in den Vor-
dergrund gestellt, so berge dies Risiken in 
Bezug auf die baukulturelle Planungsqua-
lität. Insbesondere bei Generalübernehmer 
(GÜ)-Vergaben bestünde die Gefahr, dass 
die Planungsleistungen und damit auch 
die Architekturqualität nur noch eine un-
tergeordnete Rolle spielten.

Die Berücksichtigung kleinerer Architek-
turbüros sei ohnehin eine Herausforde-
rung im Vergabeverfahren, da die aktuel-
len Strukturen der Vergabeverfahren große 
Planungskonzerne, welche größtenteils au-
ßerhalb Deutschlands operierten, förder-
ten. Es sei wichtig, in Vergabeverfahren 
auch neuen oder kleineren Planungsbüros 
ausreichenden Zugang zu gewähren. Zu 
enge Vergabekriterien gingen auf Kosten 
kleinerer Architekturbüros, was zur Folge 

habe, dass die größeren privatwirtschaftli-
chen Bau- und Planungsunternehmen das 
Innovationspotenzial abschöpfen könnten.

Aus Sicht der Architektenschaft wird es 
kritisch gesehen, dass es – auch über die 
Forderung bestimmter Referenzen über 
viele Jahre hinweg – ein bestimmtes Auf-
tragssegment zementiert werde, in dem es 
kaum Fluktuation an Büros gebe. Oftmals 
seien Büros erfolgreich, die als Generalpla-
ner auch kaufmännische, organisatorische 
und administrative Funktionen übernäh-
men. Dies habe auch mit Haftungsrisi-
ken zu tun, die kleine Büros nicht stem-
men könnten und mit der Tatsache, dass 
im Wesentlichen auch größere Strukturen 
vonnöten seien, um diese Risiken bedienen 
zu können. Auch dies sei aber ein gewis-
ser Verlust an Baukultur. Es seien zudem 
Tendenzen zu erkennen, dass internationa-
le Planungskonzerne einzelne mittelständi-
sche Unternehmen, die aufgrund steigender 
Risiken keine Nachfolger finden, aufgekauft 
werden. Hierdurch verändere sich die Pla-
nungslandschaft hin zu einer Struktur, in 
der zwar weiterhin Arbeitsplätze geschaf-
fen werden könnten, die Wertschöpfungs-
kette der Unternehmen in der Planungs-
branche aber nicht in Deutschland bleibe. 
Wenn die wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit von Strukturen in den Vordergrund 
gestellt werde, so sei dies in Bezug auf die 
Planungsqualität auch ein Risiko für die 
Baukultur bei öffentlichen Auftragsverga-
ben. Insbesondere bei Generalübernehmer 
(GÜ)-Vergaben bestünde die Gefahr, dass 
die Planungsleistungen, mithin die Archi-
tekturqualität, untergeordnet würden, da 
GÜ-Unternehmen die Möglichkeit hätten, 
über die Preise der Bauleistung und eben 
nicht nur die Honorare den Zuschlag zu er-
halten. 

Umfragen zufolge, so ein weiterer Diskus-
sionsbeitrag aus der Architektenschaft, hät-
ten 90 % aller deutschen Architekturbüros 
zehn oder weniger Mitarbeitende; sie sei-
en also Kleinstunternehmen im Sinne des 
Vergaberechts, die nach den RPW durch 
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geeignete Aufgabenstellungen oder bei ge-
eigneten Aufgabenstellungen angemessen 
zu berücksichtigen seien. Auch mit Blick 
auf kleinere Büros entscheide sich in ei-
nem Wettbewerb spätestens in der Jury, 
ob der Beitrag Qualität habe oder nicht. 
Kein Büro könne es sich heutzutage wirt-
schaftlich leisten, in ein Verfahren zu ge-
hen, in dem es überhaupt keine eigene Eig-
nung aufweisen könne. Außerdem sei bei 
Planungswettbewerben nach § 80 VgV die 
Eignung nach dem Wettbewerb zu prüfen. 
Hiernach sei der Zugang zum Wettbewerb 
nicht gleichzusetzen mit der Eignungsprü-
fung. Dahinter stehe der Gedanke, dass sich 
auch kleinere Büros nach dem Gewinn ei-
nes Wettbewerbs auf ganz andere Art mit 
Partnern verstärken könnten. 

Im Übrigen – so ein weiterer kritischer Ein-
wurf aus der Architektenschaft – könne ein 
Zusammenfinden der Planungsteams im 
Vorfeld den freien Marktzugang einengen. 
Die Ausschreibung nach einzelnen Fach-
losen ermögliche ein breiteres Feld. An-
sonsten sei der Wettbewerber, der sich im 
Vorfeld zum Beispiel das beste TGA-Büro 
gesichert habe, mit seinem Team gegenüber 
seinen Konkurrenten im Vorfeld. Im bes-
ten Fall erhalte der öffentliche Auftraggeber 
auch über eine transparente Ausschreibung 
und die Zuordnung des besten Fachplaners 
das beste Team.

Baukultur sei zudem Prozesskultur, wozu 
auch das transparente Verfahren in der 
Vergabe und der freie Marktzugang gehö-
re. Hierbei gehe es nicht nur um gute Pla-
nungsleistungen, sondern auch um gute 
handwerkliche Umsetzung. Vergebe man 
an einen Generalunternehmer, der sich 
dann seine Nachunternehmer zusammen-
suche, unterfielen die Handwerksbetrie-
be nicht mehr der Ägide des öffentlichen 
Vergaberechts, sondern den harschen Kon-
ditionen des Generalunternehmers. Dies 
könne dazu führen, dass ein wesentlicher 
Teil des Baukulturbegriffs aus der Verfah-
rensperspektive unterlaufen werde.

4.2	 Instrumente zur Beförde­
rung von Baukultur im 
Vergabeverfahren 

Von nahezu allen Expertinnen und Exper-
ten wurde vorab betont, dass sich die Fra-
ge der Umsetzung von Baukultur in Ver-
gabeverfahren schon bei der vorgelagerten 
Vergabe der Planungsleistungen stelle, und 
dort im Wesentlichen bei der „Leistungs-
beschreibung“, also der Festlegung der Pro-
jekt- und Planungsziele. Schon frühzeitig 
würden hier unter anderem auch baukul-
turelle Weichenstellungen vorgenommen, 
die Bauvergabe sei anschließend dann ei-
gentlich nur noch die Umsetzung der bau-
kulturellen Linien aus der vorangegangenen 
Planung. Insofern erfahren die vergabe-
rechtlichen Fragestellungen bei der Verga-
be von Planungsleistungen und auch das 
Instrument des Planungswettbewerbs eine 
besondere Bedeutung. Aber auch rechtliche 
Aspekte der Bauvergabe werden im Folgen-
den erfasst, unter anderem im Kontext der 
in der Praxis nicht selten kombinierten öf-
fentlichen Vergabe von Planungs- und Bau-
laufträgen.

Aus einigen Interviews mit den Expertin-
nen und Experten, die sich in der Praxis mit 
konkreten Ausschreibungen von Planungs- 
und Bauleistungen befassen, ergab sich ein 
Bild, mit welchen Instrumenten des Verga-
berechts qualitätssteigernde baukulturelle 
Anforderungen in Vergabeverfahren um-
gesetzt werden können. Hierbei wurde bei 
einer Gewichtung von 1–10 um eine Ein-
schätzung der Relevanz der folgenden An-
satzpunkte im Vergabeverfahren gebeten:
	� Leistungsbeschreibung
	� Ausführungsbedingungen
	� Eignungs- bzw. Auswahlkriterien (bei 

Verfahren mit Teilnahmewettbewer-
ben) und entsprechende Eignungs-
nachweise
	� Zuschlagskriterien
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Über die Gewichtung wird die Tauglichkeit 
und die folgende abgestufte Relevanz der je-
weiligen instrumentellen Ansatzpunkte zur 
Umsetzung baukultureller Qualität im Ver-
gabeverfahren ersichtlich. Es wird deutlich, 
dass die öffentlichen Auftraggeber im Ver-
gabeverfahren für Planungs- und Bauleis-
tungen hinreichende Ansatzpunkte se-
hen, um qualitative Ansprüche in puncto 
Baukultur zu setzen und diese im weite-
ren Verfahren auch abzuprüfen. Die inst-
rumentellen Chancen und Steuerungsmög-
lichkeiten liegen hiernach vor allem in den 
Zuschlagskriterien, der Leistungsbeschrei-
bung und in den Eignungskriterien, hier-
bei insbesondere bei den Verfahren mit 
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb in 
den Auswahlkriterien mit Blick auf die Be-
werberinnen und Bewerber, die einen An-
trag auf Teilnahme am Wettbewerb gestellt 
haben.

Im Folgenden wird je nach instrumentel-
lem Ansatzpunkt im Vergabeverfahren auf 
besondere Aspekte hingewiesen, die bei der 
Förderung von Baukultur Relevanz entfal-
ten.

4.2.1 Förderung von Baukultur 
über die Leistungs­
beschreibung

Bei der am Anfang des Verfahrens stehen-
den Leistungsbeschreibung, die ja gewisser-
maßen den Aufschlag des Verfahrens bildet, 
wurde für die Vergabe der Planungsleistun-
gen von Seiten der anwaltlichen Rechtsbe-
ratung darauf hingewiesen, dass die Wahl 
einer offen gehaltenen, also funktiona-
len Leistungsbeschreibung vorteilhaft sei. 
Grund hierfür sei, dass der Auftraggeber ja 
die beste Lösung selbst gar nicht kenne, also 
man im Interesse der qualitativen und in-
novativen Lösungsfindung besser „in den 
Markt hineinfrage“. Demgegenüber wur-
de das hierdurch zum Ausdruck kommen-
de Grundvertrauen in die Mechanismen 
„des Marktes“ von Seiten des Bundes auch 
kritisch gesehen: Bekanntermaßen seien 
die bauwirtschaftlichen Innovationen der 
vergangenen Jahrzehnte nicht immer ein 
Gewinn für die Baukultur gewesen. Eine 
funktionale Leistungsbeschreibung in Ver-
bindung mit nur einem Zuschlagskriterium 
Preis habe in einer auf Profit ausgerichte-
ten Bauwirtschaft nicht unbedingt „mehr 
Baukultur“ zum Ergebnis. Ohne konkrete 
„baukulturelle“ (qualitative) Zuschlags-
kriterien biete eine funktionelle Leis-
tungsbeschreibung im Hinblick auf „Bau-
kultur“ keinen Mehrwert. 

Experten­
gruppe

Anwalt­
schaft

Anwalt­
schaft

Fach­
planung

Architek­
tenschaft

Architek­
tenschaft

Ge­
meind­

liche 
Stadt­

planung

Öff. Woh­
nungs­

bau BBR

Durch­
schnitts­

wert

Leistungs­
beschreibung 7 10 8 10 8 10 9 9 8,875

Ausführungs­
bedingungen 3 10 3 3 10 3 8 4 5,125

Eignungskrite­
rien/Auswahl­
kriterien

9 6 9 8 10 8 5 9 8,0

Zuschlags­
kriterien 9 10 8 10 10 10 7 9 9,125

Tab. 1: Bewertung vergaberechtlicher Instrumente zur Beförderung von Baukultur
Quelle: Stephan Tomerius
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Nicht selten erfolgen auch funktionale Aus-
schreibungen über das Setzen von Zielen 
und qualitativer Standards für Gene-
ralübernehmer, die also Planung und Bau 
aus einer Hand anbieten (so etwa bei ei-
ner schrittweisen Ausschreibung öffentli-
cher Gebäude in der Stadt Freiburg). Pro-
blematisch sei es aber – so ein Hinweis aus 
der öffentlichen Bauwirtschaft – im Rah-
men funktionaler Ausschreibungen ambiti-
oniertere DIN-Normen für Planer und In-
genieure berücksichtigen zu können. Dies 
gelte auch für das Abfragen von Nachhal-
tigkeitsparametern wie etwa CO₂-Emis-
sionen.

Mit Blick auf Ausschreibungen nach Ge-
werken wird aus Sicht des Bundes zudem 
darauf hingewiesen, dass die Vergabe nach 
Gewerken zunächst eine abgeschlosse-
ne Ausführungsplanung voraussetze. Eine 
funktionale Leistungsbeschreibung führe 
damit im Hochbau zur Zusammenlegung 
von verschiedenen Fachlosen in einer Ver-
gabe, da andernfalls nicht kompatible Leis-
tungen vergeben würden. Allerdings sei 
eine solche Gesamtvergabe im öffentlichen 
Vergaberecht regelmäßig nur in Ausnah-
mefällen zulässig.

4.2.2	 Förderung von Baukultur 
über Eignungs- und Aus­
wahlkriterien

Den Eignungs- bzw. Auswahlkriterien 
wird im Vergabeverfahren eine hohe Steu-
erungswirkung zur Umsetzung baukultu-
reller Qualität beigemessen: Zunächst un-
terstreicht die kommunale Stadtplanung, es 
sei wichtig, die qualitativen Anforderungen 
schon an die Planungsleistung hochzuhal-
ten. Hierbei dürften aber nicht zu hohe 
Hürden bei den Teilnahmebedingungen 
über die Eignungskriterien aufgebaut wer-
den, damit auch Chancen für Newcomer 
auf dem Markt offengehalten werden könn-
ten.

Nach Erfahrungen der Bieterseite sei-
en die Eignungskriterien in öffentlichen 

Ausschreibungen oftmals zu unscharf for-
muliert, um qualitativ baukulturell steuern 
zu können. Zudem sei es sehr problema-
tisch, dass die Aufteilung in Lose eine qua-
litätssteigernde Ausschreibung für erprobte 
Teams unterlaufe (hierzu siehe schon oben 
bei „Gesetzliche Zielkonflikte“ unter 4.1.3).

Auch hinsichtlich qualitativ-nachhaltiger 
Anforderungen für ressourcenschonendes 
Zirkuläres Bauen wird seitens nachhaltig 
engagierter Architektenschaft bemängelt, 
dass der Leistungsbeschreibung bei den 
Eignungskriterien (Referenzen) oftmals 
nicht entsprochen werde.

Demgegenüber wird aus der vergaberecht-
lichen Beratung öffentlicher Auftragge-
ber insgesamt aber unterstrichen, dass das 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahme-
wettbewerb für Bau- und Planungsleis-
tungen ein sehr gut geeignetes Verfahren 
darstelle, um eine (baukulturelle) Qua-
litätssteuerung über die Eignungs- und 
Auswahlkriterien wie etwa Erfahrungen 
und Referenzen zu erreichen.

Mit Blick auf das Verfahren des Planungs-
wettbewerbs nach RPW 2013 verweisen 

Lauffenmühle - Auslobung
Bewertungskriterien:

Abb. 3: Bewertungskriterien eines städtebaulich-freiraumplanerischen 
Wettbewerbs, Lauffenmühle, Stadt Lörrach
Quelle: Stadt Lörrach
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Stadtplanung und Architektenschaft dar-
auf, dass eine frühzeitige qualitative Steu-
erung über baukulturell-qualitative An-
forderungen und Eignungskriterien (etwa 
Referenzen) schon auf der ersten Stufe, zum 
Beispiel in einem vorgezogenen Ideenwett-
bewerb, möglich und wichtig sei. Hier sei 
auch die Offenheit für innovative Lösun-
gen und eine klare qualitätsorientierte Hal-
tung der Gemeinde, was den Stellenwert 
von Baukultur im Vergabeverfahren ange-
he, bei den entsprechenden Anforderun-
gen geboten. Mit Blick auf Planungswett-
bewerbe wird präzisiert, dass die eigentliche 
Eignungsprüfung im Grunde erst nach der 
Bepreisung relevant werde. Nach der Ent-
scheidung der Jury verlören die Eignungs-
kriterien ihre Bedeutung, es handele sich 
dann eher nur noch um eine formale Prü-
fung.

4.2.3	 Förderung von Baukultur 
über Zuschlagskriterien

Ausgehend von einer generell hohen Steu-
erungsmöglichkeit über Zuschlagskriterien 
wird von nahezu allen Expertinnen und Ex-
perten gefordert, dass baukulturell-quali-
tative Zuschlagskriterien mindestens eine 
Gewichtung von 50 % aufweisen müssten. 
Nur so könnten die Zuschlagskriterien hin-
reichend offen für entsprechende qualita-
tive Zielsetzungen für Planung und Bauen 
bleiben. Eine Unterordnung der Baukultur 
unter das vornehmlich finanziell verstande-
ne Wirtschaftlichkeitskriterium sei qualita-
tiv kontraproduktiv. Noch immer ergingen 
zu viele Zuschläge auf das günstigste An-
gebot. Da zudem die Bauvergabe erst nach 
Erteilung der Baugenehmigung erfolge, 
zwinge das Kriterium der Wirtschaftlich-
keit jedenfalls faktisch häufig zu billigeren 
Angeboten.

Ein interessanter und offensichtlich in der 
gemeindlichen Vergabepraxis erfolgreicher 
Verfahrensweg – so der Hinweis aus der An-
waltschaft und dem öffentlichen Wohnungs-
bau – ist die Überprüfung hinreichend ge-
wichteter qualitativer und damit ggf. auch 

baukultureller Zuschlagskriterien unter 
Einschaltung einer Fach-Jury, angelehnt an 
das Verfahren eines Planungswettbewerbs 
nach RPW 2013. Regelmäßig handelt es 
sich hierbei um eine Art „Verfahrensschlei-
fe“ im Rahmen von Verhandlungsverfahren 
mit Teilnahmewettbewerb, in dem die qua-
litativen Zuschlagskriterien von einer Jury 
bewertet werden. Aus der Rechtsberatung 
wird dieses Verfahren als zeitlich effizientes 
Verfahren bewertet, das sehr gute qualitative 
Ergebnisse bringt (hierzu auch noch nach-
folgend näher unter 4.2.4).

Besondere Herausforderungen werden auf 
Bundesebene bei der Verankerung von 
Nachhaltigkeit und Klimaschutzzielen in 
den Zuschlagskriterien gesehen: So verlan-
ge die Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur Beschaffung klimafreundlicher Leis-
tungen des Bundes AVV Klima) (vgl. BReg 
2021), dass die Klimafolgen als Zuschlags-
kriterien berücksichtigt werden sollen. Es 
stelle sich in den konkreten Beschaffungs-
vorgängen von Bauleistungen aber die Fra-
ge, ob die Unternehmen im Rahmen des 
Vergabeverfahrens in der Lage seien, be-
lastbare, also durch unabhängige Stellen 
überprüfte, Angaben zu machen. Gleich-
zeitig seien bei der gewerkeweisen Verga-
be von Bauleistungen die Umweltfolgekos-
ten der verwendeten Baumaterialien und 
Herstellungsprozesse nur bedingt und an-
hand komplexer Berechnungen darstell-
bar, was für die Ausschreibenden und Bie-
tenden einen erheblichen Mehraufwand im 
Vergabeverfahren bedeuten würde.

4.2.4	 Geeignete Vergabeverfahren 
zur Beförderung von 
Baukultur

Eine zentrale Fragestellung dieses For-
schungsvorhabens war, welche Verfahrens-
arten bei der Ausschreibung von Planungs- 
und Bauaufträgen besonders geeignet sind 
oder gar favorisiert werden, um baukultu-
relle Qualität in Ausschreibungen zu be-
fördern. Vorab ist festzuhalten, dass von 
verschiedenen Seiten bei der Wahl des 
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Ausschreibungsverfahrens eine differen-
zierte Sicht an den Tag gelegt wurde: So 
sei der RPW-Planungswettbewerb – so 
eine Auffassung aus der beratenden An-
waltschaft und der städtischen Bauleitpla-
nung – in seinen unterschiedlichen Vari-
anten vor allem für größere städtebauliche 
Projekte oder auch sog. Leuchtturmpro-
jekte die geeignete Verfahrensart, wenn es 
um Architektenleitungen und Freiraumpla-
nung gehe. Für das „Routine- oder Brot-
und-Butter-Geschäft“ insbesondere klei-
nerer Gemeinden (Planung und Bau von 
Kindergärten, Feuerwachen u. Ä.) sei der 
Planungswettbewerb eher ungeeignet, weil 
zu langwierig und damit zu kostenträchtig. 
Dem wurde allerdings seitens des Bundes 
auch widersprochen: RPW-Planungswett-
bewerbe könnten auch sehr schlank durch-
geführt werden und böten auch für kleinere 
Bauvorhaben wie Kindergärten und Feuer-
wachen einen baukulturellen Mehrwert für 
Gemeinden.

In der Praxis finden sich allerdings auch in-
teressante Kombinationen von VgV-Ver-
fahren und Elementen des Planungs-
wettbewerbs, die als geeignet angesehen 
werden, Baukultur und sonstige Qualitäts-
vorgaben in das Vergabeverfahren zu in-
tegrieren. Nahezu alle interviewten Ex-
pertinnen und Experten sehen deutliche 
Chancen für die Beförderung baukultu-
reller Qualität im nichtoffenen Verfahren 
mit Teilnahmewettbewerb und vor allem 
im Verhandlungsverfahren mit Teilnah-
mewettbewerb (es wird im Folgenden die 
EU-Terminologie der Ausschreibungsver-
fahren verwendet, da die die EU-Schwellen-
werte für Planungsleistungen von – Stand 
Ende 2025 – 221.000 € häufig erreicht wer-
den.), vorausgesetzt, dass zuvor die Aus-
wahl- oder Eignungskriterien baukulturell 
geschärft und konturiert worden sind.

Vor allem das Verhandlungsverfahren habe 
den großen Vorteil, dass man gezielt Un-
ternehmen ansprechen könne und hier-
bei auch qualitative Aspekte der Baukul-
tur und Bauwende inklusive der Prozesse 

zum Inhalt der Verhandlungen gemacht 
werden könnten. In der gemeindlichen Pra-
xis findet sich ferner der Ansatz, bestimm-
te Bewerber, die bekanntermaßen auf „Bau-
kultur“ achten und dort erfahren sind, als 
Teilnehmer am Wettbewerb zu „setzen“. 
Aus Sicht des Bundes wird das „Setzen“ 
von Büros allerdings wegen des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung im Vergabever-
fahren kritisch gesehen.

In der gemeindlichen Praxis der Bauverga-
be bestehe allerdings immer noch zu gro-
ße Unsicherheit, das Verhandlungsverfah-
ren mit Teilnahmewettbewerb zu wählen, 
da dieses Verfahren ja begründungsbedürf-
tig sei. Dies sei aber – so der rechtliche Hin-
weis aus der beratenden Anwaltschaft – bei 
vielen Bauleistungen regelmäßig kein Pro-
blem: Vielfach handele es sich nach §  3a 
Abs. 2 Nr. 1 b) VOB/A EU Aufträge, die 
konzeptionelle oder innovative Lösungen 
umfassten oder um die Variante nach § 3a 
Abs. 2 Nr. 1 c) VOB/A EU, wonach ein Auf-
trag aufgrund konkreter Umstände, die mit 
der Art, der Komplexität oder dem recht-
lichen oder finanziellen Rahmen oder den 
damit einhergehenden Risiken zusammen-
hängen, nicht ohne vorherige Verhandlun-
gen vergeben werden könne. Auch habe die 
Rechtsprechung das Verhandlungsverfah-
ren mit Teilnahmewettbewerb für die Ver-
gabe von Planungsleistungen, bei denen mit 
Blick auf das Ergebnis der Planungen natur-
gemäß Ungewissheiten bestünden, als zu-
lässige Ausschreibungsart bestätigt.

Die interviewten vergaberechtlichen An-
wälte, die zahlreiche Gemeinden bei der 
öffentlichen Planungs- und Bauvergabe 
begleitet haben, unterstreichen entschie-
den die Vorteile des Verhandlungsverfah-
rens mit Teilnahmewettbewerb. Hierbei 
wird eine kombinierte Vergabe von Pla-
nungs- und nachfolgenden Bauleistungen 
möglichst an Generalübernehmer durch-
geführt. Dieses Verfahren favorisiert auch 
ein öffentliches Wohnungsbauunterneh-
men für größere Bauprojekte, wobei die Ge-
samtvergabe von Planung und Bauen aus 
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Unternehmenssicht mit zwingenden wirt-
schaftlichen Gründen gerechtfertigt wird. 
Zunächst lägen im Verhandlungsverfah-
ren die größten Spielräume, frühzeitig 
schon im Rahmen des Teilnahmewettbe-
werbs bei der Planungsvergabe qualita-
tive Vorgaben verankern zu können, ggf. 
sogar über qualitative Vorgaben in einem 
vorhergehenden Planungswettbewerb. 
Dies gelte im Prinzip auch bei der Gene-
ralübernehmervergabe: Auch hier komme 
dem Planungsentwurf, orientiert an einer 
entsprechenden Gewichtung qualitativer 
Kriterien, zentrale Bedeutung zu.

Darüber hinaus ermögliche die Vergabe an 
einen Generalübernehmer im Wege eines 
Verhandlungsverfahrens mit Teilnahme-
wettbewerb, qualitativ hochwertige Leis-
tungen durch Teams einzukaufen, die sich 
in der Vergangenheit bewährt haben, die 
gegenseitigen Arbeitsabläufe über die un-
terschiedlichen Fachplanungen hinweg 
(Architektur und Freiraumplanung, aber 
auch Bauphysik, Gebäudeplanung, tech-
nische Gebäudeausstattung – TGA, Statik, 
Elektro, Brandschutz,…) aus vorangegan-
genen Projekten kennen und daher eine 
hohe Gewähr für die Lieferung (baukul-
tureller) Qualität bieten könnten. Die-
ser gedankliche Zusammenhang zwischen 

erprobten Teamleistungen und plane-
risch-baulicher Qualität wurde von diver-
sen Interviewten, von der Architekten- und 
Anwaltschaft über die Fachplanung bis hin 
zur städtischen Planung, hervorgehoben. 
Gerade auch mit Blick auf Anforderungen 
des nachhaltigen Planens und Bauens müs-
se das Planer-Team funktionieren.

Im Kontext dieses favorisierten Vergabe-
modells für Teamleistungen kann sich al-
lerdings auch ein Spannungsfeld mit dem 
übergeordneten Grundsatz des Mittel-
standsschutzes ergeben, der ja vor allem 
über die Fach- und Teillosvergabe realisiert 
wird (s. o. 4.1.3).

Ausgehend von der oben beschriebenen 
Differenzierung zwischen dem „Routine-
geschäft in der gemeindlichen Beschaffung 
von Planungs- und Bauleistungen“ und den 
größeren „Leuchtturmprojekten“ werden 
von der Anwaltschaft folgende Verfahrens-
modelle in der Begleitung der Gemeinden 
als ideal eingestuft:

Für den normalen Planungs- und Baube-
schaffungsbedarf sei das Verhandlungs-
verfahren mit Teilnahmewettbewerb für 
die Planungsleistungen das beste Verfah-
ren. Hier könne man eine (baukulturelle) 
Qualitätssteuerung durch Eignungskrite-
rien, etwa Erfahrungen, Referenzen, vor-
nehmen und auch eine entsprechende Ge-
wichtung von Qualität und Baukultur in 
den Zuschlagskriterien vorsehen.

Auch für die Bauleistungen sollte nachfol-
gend ein Verhandlungsverfahren mit Teil-
nahmewettbewerb unter Einschaltung 
einer Fach-Jury á la RPW-Planungswett-
bewerb (unter Vergütung der Planungs-
leistungen und Ideenskizzen von Teams, 
die sich vorstellen) durchgeführt werden. 
Gemeint ist hiermit die Integration einer 
an die RPW angelehnten städtebaulichen 
„Wettbewerbs-Schleife“ in das Verhand-
lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
zur Begutachtung der Qualitätskriterien. 
Das Regelverfahren bei Ausschreibungen 

Neubau des Rathauses Walzbachtal-Wössingen
Foto: Gerd Jütten, Fotodesign Tiefenbronn
Architekten: arabzadeh.schneider.wirth archtitekten
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des interviewten öffentlichen Wohnungs-
bauunternehmens geht ähnlich vor, wo-
bei ein „RPW-naher Wettbewerb“ der 
konkurrierenden planerischen Entwürfe 
in das Verhandlungsverfahren integriert 
wird und die Entwürfe im Rahmen des Ver-
handlungsverfahrens mittels einer Matrix 
bewertet werden. Konkret würden städte-
bauliche Qualität und Baukultur als Wer-
tungskriterien in eine Wertungsmatrix 
aufgenommen (z. B. mit einer Gewichtung 
von 20 %), was sodann von einer Fachjury 
abgeprüft werde. Hierdurch würden also 
quasi die Anforderungen eines RPW-Pla-
nungswettbewerbs in ein Verhandlungsver-
fahren integriert. Dadurch, dass eine Min-
destdurchschnittsnote für das Verbleiben 
im Wettbewerb vorausgesetzt sei, werde 
die frühe Hereinnahme guter Architektin-
nen und Architekten in das Verfahren ga-
rantiert. Im weiteren Verlauf führten dann 
technische Hinweise seitens der Auftrag-
geber im Dialog zu Abänderungen von 
Entwürfen der Planung und damit zu wei-
teren Qualitätssteigerungen.

Auf diese Weise – bewährt in vielen ge-
meindlichen Vergabeverfahren – könnten 
schnell qualitativ hochwertige Teams ge-
funden werden. Gerade auch, aber nicht 
nur in kleineren Gemeinden sei der Zeit-
faktor als maßgeblicher Kostenreiber nicht 
zu unterschätzen. Das skizzierte Verfahren 
sei zügig und integriere trotzdem qualitati-
ve Ansprüche in das Verhandlungsverfah-
ren mit Teilnahmewettbewerb.

Für Leuchtturmprojekte, also beispiels-
weise größere Neubauprojekte auf der grü-
nen Wiese oder größere Umbauprojek-
te, sei ein RPW-Planungswettbewerb, 
kombiniert mit anschließendem Ver-
handlungsverfahren mit Teilnahme-
wettbewerb, ein sinnvolles Verfahren, 
so ein Hinweis aus der Architektenschaft. 
RPW-Wettbewerbe eigneten sich aber nicht 
für den normalen Beschaffungsbedarf der 
Gemeinden (Feuerwache, Schulen etc.), 
wo hoher Zeit- und damit auch Kosten-
druck bestehe. Hier seien keine Ideen- oder 

Realisierungswettbewerbe, sondern gute 
Teams gefragt, die zeitnah und qualitativ 
hochwertig in kürzerer Zeit bauen könnten. 
Zu diesem Standpunkt wurde aber auch 
von Seiten des Bundes die Gegenposition 
vertreten: Mit Verweis auf ein vergangenes 
Forschungsvorhaben des BBSR (s. Achat-
zi et al. 2015) sei belegt, dass Wettbewer-
be nicht teurer seien und länger dauerten 
als VGV-Verfahren. Wettbewerbe eigneten 
sich hervorragend nicht nur für „größere 
Leichtturmprojekte auf der grünen Wie-
se“, sondern auch für kleinere Projekte und 
ggf. auch für Umbauprojekte. Anhand der 
Wettbewerbseinreichung könne eine Fach-
jury die beste Lösungsmöglichkeit für die 
gestellte Aufgabe finden.

Einen besonderen Verfahrensweg, um in 
der Ausschreibung spezifische Anforde-
rungen vor allem des nachhaltigen seri-
ellen Bauens verankern zu können, hat 
man in einem öffentlichen Wohnungsbau-
unternehmen in Berlin gewählt: Hierbei 
wurden mehrere Generalplanungsunter-
nehmen über einen öffentlichen Teilnah-
mewettbewerb als Partner für einen Rah-
menvertrag (Rahmenvereinbarung nach 
§ 21 VgV) gefunden. Eine Rahmenverein-
barung nach §  21 VgV läuft regelmäßig 
über 4  Jahre und stellt den übergeordne-
ten inhaltlichen Referenzrahmen für be-
stimmte Einzelleistungen dar, die im Lau-
fe der Zeit von den Unternehmen, die sich 
qualifiziert haben, abgerufen werden. Die 
Einzelauftragsvergabe erfolgt ausschließ-
lich zwischen dem öffentlichen Auftrag-
geber und denjenigen Unternehmen, die 
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Ein-
zelauftrags Vertragspartei der Rahmenver-
einbarung sind. Im Laufe des Auswahlver-
fahrens wurde die Teamzusammensetzung 
und -arbeitsweise über spezifische Aufga-
benstellungen in Vorstellungsrunden ge-
prüft. Dieser verfahrensmäßige Ansatz für 
die Vergabe von Planungs- und Bauleis-
tungen über Rahmenvereinbarungen wur-
de in Richtung „lernende Rahmenverträ-
ge“ weiterentwickelt: Dies bedeutet, dass 
im Rahmenvertrag eine Verpflichtung für 
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die Planungsbüros verankert wurde, auch 
die dynamische technische Entwicklung 
und entsprechende Parameter zu berück-
sichtigen sowie entsprechende Leistungen 
dann auch liefern zu können (etwa LCA – 
Lifecycle Analysis, ambitionierte dynami-
sche CO₂–kg Verringerung für KfW-För-
derungen u. Ä.). Das geschilderte Verfahren 
bietet daher auch Möglichkeiten, sukzessiv 
(nachhaltige) baukulturelle Qualitäten in 
die vergebenen Leistungen zu integrieren.

Als allgemeine, praktische Empfehlung zur 
Ausgestaltung von Vergabeverfahren wurde 
abschließend darauf hingewiesen, dass man 
im Interesse der Baukultur die angebote-
ne Flexibilität des Regelwerks auch nut-
zen wollen und ggf. auch Spezialisten in-
tegrieren müsse. Die Verfahren sollten so 
gestaltet werden, dass sie für die Beteilig-
ten, insbesondere die Bewerber und Bieter, 
leistbar seien. Hierbei sei es wichtig, in pun-
cto Verfahrensanforderungen auf ein glei-
ches Verständnis des Verfahrens hinzuwir-
ken und somit das Verfahren zu erleichtern. 
Zur Beförderung von Baukultur sei es zu-
dem essenziell, Qualität messbar und ver-
gleichbar zu machen. Dies setze vor allem 
voraus, innerhalb des favorisierten Ver-
handlungsverfahrens Wettbewerbsverfah-
ren zu integrieren, die für die Bewerber ver-
ständlich seien.

4.2.5	 Der Planungswettbewerb 
nach §§ 78 ff. VgV i. V. m.  
den RPW 2013 

Insbesondere die gemeindlichen Exper-
tinnen und Experten sowie die interviewte 
Architektenschaft setzen stark auf den Pla-
nungswettbewerb als Verfahrensmodell, 
entweder unterhalb Schwellenwerte oder 
im Rahmen von EU-Vergaben nach den 
§§ 78 ff. der Vergabeverordnung (VgV) als 
Regelverfahren integriert in ein Verhand-
lungsverfahren, um baukulturelle Qualität 
zu befördern.

So werde beispielsweise bei einem größe-
ren Bauvorhaben ein Teilnahmewettbewerb 

durchgeführt, in dem dann bestimmte Be-
werber für einen nachfolgenden Planungs-
wettbewerb, regelmäßig als Realisierungs-
wettbewerb, ausgewählt würden und der 
Gewinner dann mit der Ausführungs- und 
Gesamtplanung beauftragt werde. Ideen-
wettbewerbe eigneten sich eher bei rich-
tungsweisenden Aufgaben der Stadtpla-
nung und Stadtentwicklung. Bei Gebäuden 
sei der Realisierungswettbewerb die bessere 
Variante. Bei größeren Wettbewerben füh-
re der Bund auch offene Wettbewerbe durch 
(z. B. beim Zukunftszentrum). Der offene 
Wettbewerb biete die größte Lösungsvielfalt.

Das Verhandlungsverfahren nach Pla-
nungswettbewerb gemäß der §§ 78 ff. VgV 
sei auch deshalb geeignet, weil im Planungs-
wettbewerb nach den Richtlinien über Pla-
nungswettbewerbe 2013 (RPW 2013) die 
Vergütung festgelegt sei, was sich positiv 
auf die Qualität der Ergebnisse auswirke. 
Kritisch wird allerdings auch auf die Praxis 
mangelnder Aufwandsvergütungen in Pla-
nungswettbewerben und die damit verbun-
denen Qualitätseinbußen bei den Entwür-
fen hingewiesen.

Verfahrensarten des  
Planungswettbewerbs

Die Expertinnen und Experten äußerten 
sich auch zu den Gründen der Wahl der 
unterschiedlichen Verfahrensarten bei Pla-
nungswettbewerben, die in § 3 der RPW 
2013 – Wettbewerbsverfahren – in den Va-
rianten Realisierungs- und Ideenwettbe-
werb, Offener Wettbewerb, Nichtoffener 
Wettbewerb, Zweiphasiges Verfahren und 
Kooperatives Verfahren festgelegt sind. 
Zunächst wurde darauf verwiesen, dass 
die Wahl eines offenen Planungswettbe-
werbs vorteilhaft sei, da der Wettbewerb 
den Teilnehmerwettbewerb im Verfahren 
„Verhandlungsverfahren mit Teilnahme-
wettbewerb“ ersetzen könne. Auf der an-
deren Seite erhalte man bei offenen Wett-
bewerben auch Arbeiten unterschiedlicher 
Qualität, dafür aber böten sich mehr Chan-
cen auf Innovation.
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Über einen nicht offenen Planungswettbe-
werb – so ein Hinweis aus der städtischen 
Planungspraxis – ließen sich demgegen-
über gezielter bestimmte Planungsbü-
ros ansprechen, von denen man sich eine 
bestimmte Qualität erwarte. Nichtoffene 
Wettbewerbe eigneten sich ferner aus Sicht 
der Auftragsvergabe des Bundes besser als 
offene Wettbewerbe bei spezifischen Auf-
gaben, die eine spezielle Expertise in be-
stimmten Bereichen erfordern (etwa Leis-
tungen für den BND, Verfassungsschutz 
etc.). Wo es aber möglich sei, würden auf 
Bundesebene offene Wettbewerbe in zwei 
Phasen (1. Phase: Grundlegende Lösungs-
ansätze; 2. Phase mit reduziertem Kreis von 
Teilnehmenden: Vertiefte Lösungsausarbei-
tung) durchgeführt.

Allgemein sei es für den gezielten Fokus auf 
den Planungsinhalt wichtig, im RPW-Wett-
bewerbsverfahren die Anonymität zu wah-
ren, damit der wichtige Grundsatz der 
Gleichbehandlung aller Teilnehmenden ge-
wahrt bleibe.

Faktoren zur Beförderung von  
Bau kultur in Planungswettbewerben

Die Expertinnen und Experten, die be-
sondere Erfahrungen mit Planungswettbe-
werbern nach RPW 2013 haben, wurden 
gebeten, eine Gewichtung von Faktoren 

vorzunehmen, die sich im Verfahren posi-
tiv auf die Realisierung von Baukultur aus-
wirken könnten.

Die Auswertung der Interviews zeigt, dass 
einer klaren baukulturellen Haltung der 
Ausloberin, also im Regelfall einer öffent-
lichen Gebietskörperschaft oder ihres öf-
fentlichen Bauunternehmens, höchste Be-
deutung für die Realisierung baukultureller 
Qualität in Planungswettbewerben zu-
kommt. 

In etwa auf gleicher Stufe steht die Relevanz 
eines fachlich gut ausgesuchten Preisge-
richts – wobei es auf der Hand liegt, dass 
die Qualität vor allem der Fachjury ent-
scheidende Bedeutung für das in der Fol-
ge umzusetzende baukulturelle Niveau hat 
– und die Steuerung über qualitative Eig-
nungskriterien (etwa Referenzen, spezifi-
sche, für den Auftrag relevante Erfahrun-
gen etc.), die die Wettbewerber nachweisen 
müssen.

Der Rolle der Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Sinne einer „Baukultur in der Verfahrens-
gestaltung“ wird mit Blick auf den baukul-
turellen Qualitäts-Input der letztlich ein-
gekauften Planungs- oder Bauleistung 
vergleichsweise geringe Bedeutung beige-
messen. Trotzdem werden der Öffentlich-
keitsbeteiligung aber andere Funktionen 

Expertengruppe
Architek­
tenschaft

Architek­
tenschaft

Stadt­
planung BBR

Fach­
planung

Anwalt­
schaft

Durch­
schnitts­

wert

Klare qualitative Vorstellun­
gen und Aufgabenstellung 
der Ausloberin

10 10 10 10 10 10 10

Baukulturell – qualitative 
Anforderungen bei den 
Eignungskriterien 

7 10 7 7 10 6 7,83

Auswahl und personelle 
Besetzung des Preisgerichts 
inkl. Sachverständige 

10 10 8 10 5 7 8,33

Öffentlichkeitsbeteiligung 2 6 8 5 6 6 5,5

Tab. 2: Bewertung von Faktoren zur Beförderung von Baukultur in Planungswettbewerben
Quelle: Stephan Tomerius
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beigemessen, die für den gesamten Prozess 
der Vergabe seien: So könne die Öffentlich-
keitsbeteiligung die Ermittlung der Bedarfe 
im Vorfeld unterstützen, die Aufgabenstel-
lung konkretisieren und letztendlich über 
Transparenz die Akzeptanz des Vorhabens 
in der Nachbarschaft erhöhen. Für ent-
scheidungsrelevante Abstimmungen sei sie 
im Verfahren aber nicht geeignet, so die Er-
fahrung aus der Architektenschaft. Baukul-
tur werde durch Öffentlichkeitsarbeit unter 
dem Strich eher nicht befördert, sie habe 
aber auf die Wertigkeit der Verfahrensge-
staltung – so die Erfahrung auf Bundese-
bene – einen positiven Effekt.

Aus der Vergabepraxis der Gemeinden 
wird darauf hingewiesen, dass es durchaus 
auch zu zweistufigen Öffentlichkeitsbetei-
ligungen kommen kann: Zunächst im Vor-
feld des Planungswettbewerbs (erst für Ei-
gentümer und Nachbarn, anschließend im 
Wege einer offenen Planungswerkstatt, de-
ren Ergebnisse der Beteiligung als Anhang 
zur Auslobung beigefügt werden, und dann 
abschließend als „Vernissage“ der Wettbe-
werbsergebnisse).

Auf Bundesebene erfolgt eine Öffentlich-
keitsbeteiligung zuweilen kurz vor der letz-
ten Jury-Sitzung unter Aufrechterhaltung 
der Anonymität, wobei die Ergebnisse der 
Bürgerbeteiligung der Jury für die Diskussi-
on im Preisgereicht vorgestellt werden.

Vorteile des RPW-Planungswettbewerbs 
gegenüber klassischen Vergabe­
verfahren

Insgesamt wird das Instrument des 
RPW-Planungswettbewerbs – zumindest 
für größere gemeindliche Projekte – als 
sehr tauglicher Weg für den Transport 
baukultureller Qualität eingestuft. Es kön-
ne sich, anders als in VgV-Verfahren ohne 
Lösungsvorschläge, eine Vielfalt an Lö-
sungsansätzen ergeben. Es gebe – so die 
Auffassung auf Bundesebene – im Grunde 
kein spezifisch besseres Verfahren zur Be-
förderung von Baukultur, was an den Ge-
staltungsmöglichkeiten des Verfahrens bei 
klaren baukulturellen Vorgaben liege. Al-
lerdings dürfe man die Hürden im Inter-
esse jüngerer Büros nicht zu hoch setzen.

Aus der gemeindlichen Perspektive wur-
den die besondere Eignung des Planungs-
wettbewerbs für den Transport von baukul-
tureller Qualität ins Vergabeverfahren noch 
einmal zusammenfassend hervorgehoben: 

Das Verfahren des Planungswettbewerbs 
biete gegenüber klassischen Vergabever-
fahren spezifische Vorteile bei der Um-
setzung qualitativer Anforderungen 
baukultureller Art. Die klare Strukturie-
rung und Transparenz nach der Richtlinie 
für Planungswettbewerbe (RPW) gewähr-
leiste, dass die Preisgerichte aus fachkun-
digen Expertinnen und Experten, lokalen 
Stakeholdern und damit aus unterschied-
lichen Zielgruppen bestehe. Diese Verfah-
ren seien bei den Planungsbüros hoch an-
erkannt und ermöglichten die Beteiligung 
verschiedener Interessengruppen, was die 
Akzeptanz und Vielfalt der Entwürfe för-
dere. Der Fokus liege auf der Qualität der 
Lösung statt auf dem Honorar, was die 

Lauffenmühle –
Städtebaulich-freiraumplanerische Wettbewerb 2023
Bestmögliche Lösung für das Areal 

Erhalt Bausubstanz:VgV-Verfahren mit 
Planungswettbewerb 
nach RPW:

5 gesetzte Büros
10 Büros über 
Teilnahmewett-
bewerb
• aus Stadtplanung, 

Landschaftsarchi-
tektur und 
Architektur

Auftragsversprechen: 
• städtebaulicher 

Entwurf

Abb. 4: Lauffenmühle Stadt Lörrach – VgV-Verfahren mit Planungswett­
bewerb nach RPW
Quelle: Stadt Lörrach
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Realisierung hoher baukultureller Stan-
dards unterstütze. Zudem tendierten klas-
sische Vergabeverfahren dazu, den Schwer-
punkt auf Kosten und Effizienz zu legen, 
was zuweilen zu Lasten der architektoni-
schen Qualität gehe. Planungswettbewer-
be hingegen priorisierten die gestalterische 
und baukulturelle Qualität. In klassischen 
Vergabeverfahren würden oft bewährte 
Standardlösungen bevorzugt, während Pla-
nungswettbewerbe Raum für individuelle 
und innovative Ansätze böten.

Allerdings ist daran zu erinnern, dass sich 
der Planungswettbewerb jedenfalls nach 
den Erfahrungen der die Gemeinden bera-
tenden Anwaltschaft zwar für größere Vor-
haben oder Leuchtturmprojekte eigne, sich 
aber in der normalen Beschaffungswelt der 
Gemeinden, also in kleineren Projekten als 

zu zeitaufwändiges und damit kostspieli-
ges Verfahren erweise (s. o. 4.2.4). Darüber 
hinaus wird der Planungswettbewerb auch 
für Auftragsvergaben, die von der Aufga-
benstellung her engere Vorgaben aufwei-
sen (etwa Sanierungen oder besondere 

Bestandsgebäude Lauffenmühle Stadt Lörrach
Foto: Juri Junkow

Abb. 5: Siegerentwurf des Büros ASTOC für Planungswettbewerb Lauffenmühle Lörrach
Quelle: Siegerentwurf von ASTOC architects and planners GmbH Köln/Karlsruhe mit Henning Larsen GmbH Überlingen,  
Stadt Lörrach
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denkmalschutzrechtliche Vorgaben u. Ä.) 
als weniger geeignet angesehen.

In der Praxis scheint sich die Frage eines 
„entweder Vergabeverfahren oder Pla-
nungswettbewerb“ oftmals auch gar nicht 
zu stellen, da, wie unter 4.2.4 schon ausge-
führt, nicht selten versucht wird, das Beste 
aus beiden Verfahrensarten zu kombinie-
ren, indem Elemente des Planungswett-
bewerbes in Verhandlungsverfahren mit 
Teilnahmewettbewerb integriert oder die 
Verfahren im Anschluss aneinander statt-
finden.

Planungswettbewerbe und nachhaltige 
Umbaukultur

Im Kontext der Anforderungen, die eine 
nachhaltige Bauwende an die Inhalte einer 
nachhaltigen Bau- oder auch Umbaukultur 
stellt, werden Planungswettbewerbe seitens 
der Architektenschaft, jedenfalls mit Blick 
auf die Erfordernisse des „Zirkulären Bau-
ens“, als weniger geeignet eingestuft. Bis-
lang bildeten Planungswettbewerbe noch 
nicht die für das Zirkuläre Bauen charakte-
ristischen offeneren Prozesse ab, wie etwa 
auch die Wiedernutzung von Bauteilen im 
Bestand (hierzu näher unter 4.3.4).

4.2.6	 Instrumente zur Beförderung 
von Baukultur außerhalb 
von Vergabeverfahren

Der Vollständigkeit halber soll hier kurz 
noch auf andere Wege außerhalb des Ver-
gaberechts eingegangen werden, auf die im 
Vorhaben interviewte öffentliche Auftrag-
geber versuchen, Baukultur in ihrer Liegen-
schaftspolitik zu befördern. 

Hierbei handelt es sich vor allem um zi-
vilrechtliche Ansätze im Rahmen von ge-
meindlichen Grundstücksgeschäften. So 
kann etwa bei der gemeindlichen Grund-
stücksvergabe über einen vorgezogenen 
Bieterwettbewerb und den anschließen-
den Grundstücksverkauf an den Gewin-
ner, also letztlich mittels privatrechtlicher 
Verträge, baukulturelle Qualität zur ver-
traglichen Verpflichtung gemacht werden. 
Somit werden privatrechtliche Grund-
stückskaufverträge als Instrument zur 
Durchsetzung von Baukultur eingesetzt, 
dies auch vor dem Hintergrund, dass das 
Bauplanungsrecht ja Beschränkungen der 
Gemeinde bei den Festsetzungsmöglichkei-
ten nach § 9 BauGB vorsehe und man sich 
vertragsrechtlich darüberhinausgehende 
Handlungsspielräume verschaffen könne. 
Insgesamt seien die Themen „Bieterwett-
bewerbe, Konzeptvergabe und Erbbau-
recht“ eigene, praktisch sehr interessan-
te Ansatzpunkte, wenn man baukulturelle 

Konzeptvergaben im Neckarbogen Heilbronn
Foto: Wolf-Christian Strauss/Berlin
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Qualität im gemeindlichen Grundstücks-
verkehr befördern möchte. Es erfolge auch 
eine Kooperation mit dem städtischen Lie-
genschaftsamt, in Kombination von beab-
sichtigten Festsetzungen im Bebauungs-
plan mit rechtlichen Verpflichtungen aus 
dem jeweiligen privatrechtlichen Grund-
stückskaufvertrag oder ggf. auch Erbbau-
pachtvertrag.

Umgekehrt wird überdies auch der Weg au-
ßerhalb jeglichen Wettbewerbs gegangen, 
wobei nicht selbst Grundstücke verkauft, 
sondern von Developern, die an die öffent-
liche Hand herantreten, angekauft werden. 
In den Verhandlungen zu einem Grund-
stückskaufvertrag wird sodann versucht, 
den Developer zu einer Bauverpflichtung 
zu bewegen, die unter anderem auch qua-
litativ-baukulturelle Anforderungen auf-
weist.

Ob der Einsatz des Erbbaurechts, den ja 
mittlerweile diverse Städte im Interesse der 
dämpfenden Einflussnahme auf den oft 
überhitzen gemeindlichen Grundstücks-
markt verfolgen, geeignet ist, Baukultur 
zu fördern, wird unterschiedlich beurteilt. 
Teils werden Ansätze aus dem Erbbaurecht, 
konkret also baukulturell aufgeladene Re-
gelungen im Erbbaurechtsvertrag, eher für 
irrelevant zur Stärkung von Baukultur ge-
halten. Teils wird aber auch vertreten, dass 
man die baukulturellen Inhalte, die man 
beim Ver- oder Ankaufen von Grundstü-
cken im Grundstückskaufvertrag veran-
kern könne, im Prinzip genauso auch im 
Erbbaurechtsvertrag festschreiben könne.

Schließlich kommen auch Konzeptverga-
ben als privatrechtliche Grundstücksge-
schäfte der öffentlichen Hand in Betracht. 
Anders als in Bieterverfahren spielen hier-
bei nicht allein der Höchstpreis, sondern 
bei der Suche nach dem besten Konzept 
qualitative Kriterien für die Grund-
stücksvergabe seitens der Kommune eine 
entscheidende Rolle. Konzeptvergaben 
werden anerkanntermaßen als geeignetes 
Instrument zur Verwirklichung hoher 

städtebaulicher und architektonischer 
Qualität, also mithin zur Beförderung von 
Baukultur angesehen (vgl. Architektenkam-
mer Rheinland-Pfalz et al. 2019: 5 ff.). Dass 
sie in der Praxis regelmäßig außerhalb des 
Vergaberechts durchgeführt werden, bestä-
tigte sich auch in einem Forschungsprojekt 
des BBSR mit dem Titel „Baukultur für das 
Quartier, Prozesskultur durch Konzeptver-
gabe“ aus dem Jahr 2019 anhand von zehn 
Fallstudien (vgl. Temel 2019: 9)

Als weiteres vertragliches Instrument zur 
Umsetzung von Baukultur im Städtebau, 
hier allerdings aus dem öffentlichen Recht, 
wurde der städtebauliche Vertrag nach 
§ 11 BauGB genannt. Die Norm zählt ja 
unter den zulässigen Gegenständen eines 
städtebaulichen Vertrags in Abs.  1 Nr.  2 
unter anderem auch die Berücksichti-
gung baukultureller Belange auf. So wer-
den städtebauliche Verträge teilweise in der 
gemeindlichen Praxis beim Verkauf von 
Grundstücken der Gemeinde eingesetzt, 
etwa um den Anschluss an ein Fernwärme-
netz oder den Einsatz von Blockheizkraft-
werken zu gewährleisten.

In diesem Kontext wurde darauf hinge-
wiesen, dass der städtebauliche Vertrag in 
jüngerer Zeit in den Städten verstärkt ein-
gesetzt werde, um Wertzuwächse auf Sei-
ten der Grundstückseigentümer für die Fi-
nanzierung etwa der sozialen Infrastruktur 
auf dem Areal abzuschöpfen. Dieses ver-
tragliche Instrument sei im Grunde auch 
für baukulturelle Aspekte einsetzbar, wer-
de aber kaum genutzt, weil der Anteil für 
den Investor rein finanziell bis an die Gren-
ze der in § 11 BauGB vorgesehenen „An-
gemessenheit der vereinbarten Leistun-
gen“ nach § 11 Abs. 2 BauGB aufgebraucht 
werde. Somit bestehe das Problem, die an-
zusetzenden Kosten für die Baukultur ne-
ben anderen Ansprüchen im Rahmen der 
„Angemessenheit der vereinbarten Leis-
tungen“ in städtebaulichen Verträgen über-
haupt noch berücksichtigen zu können.
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4.3	 Nachhaltige Bau- und 
Umbaukultur

In den Interviews und auch im Workshop 
nahm die Thematik „nachhaltige Bau- und 
Umbaukultur“ einen wichtigen Raum ein. 
Daher sollen die wesentlichen Aussagen zu 
den Potenzialen und Hemmnissen zur Be-
förderung einer „nachhaltigen Bau- und 
Umbaukultur“ in öffentlichen Vergabever-
fahren nachfolgend zusammengefasst wer-
den.

4.3.1	 Umbaukultur und Systematik 
der HOAI

Zunächst wird unterstrichen, dass sich 
die Frage der Nachhaltigkeit in der Be-
schaffung von Planungs- und Bauleistun-
gen schon bei der Bedarfsplanung stel-
le. Aus der Perspektive der Suffizienz frage 
sich schon, ob der öffentliche Auftraggeber 
überhaupt ein neues Gebäude, ggf. auch auf 
neuen Flächen benötige. Die Klimaziele der 
Paris-Konferenz von 2015 müssten dieser 
Prüfung vorausgesetzt sein. Nachhaltigkeit 
gelange auch über die EU-Taxonomie in 
die Thematik der immobilienwirtschaftli-
chen Finanzierung. Zudem müsse das Be-
wertungssystem für Nachhaltiges Bauen 
(BNB) bei Baubeschaffungen des Bundes 
Anwendung finden (vgl. Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung [BBSR] 
2019). Nachgefragt werde hierbei die Qua-
litätsstufe BNB Silber. 

In der Konsequenz heiße dies, dass der 
Neubau vor dem Hintergrund der Begren-
zung von Treibhausgasemissionen und Er-
derwärmung zurückgefahren werden müs-
se. Im Zentrum der Beschaffung müsse eine 
Umbaukultur, also der Fokus auf das Um-
bauen im Bestand, stehen. Nur bei konse-
quenter Vermeidung von Neubau und bei 
Reduzierung zusätzlicher Netto-Neuversie-
gelung sei es ansatzweise möglich, Ressour-
censchonung zu betreiben und die boden-
politischen Ziele sowie die Klimaziele durch 
eine Konzentration auf den Umbau beste-
hender Gebäude überhaupt zu erreichen. 

Hierfür seien aber konkrete Vorgaben und 
Handreichungen für die Praxis nötig.

Um den Herausforderungen an eine nach-
haltig ressourcenschonende Umbaukultur 
genügen zu können, müsse allerdings auch 
die grundsätzliche Kopplung des Honorar-
systems der HOAI in seiner Kopplung an 
die anrechenbaren Kosten und damit letzt-
lich an das Ausmaß an die verbauten Ma-
terialien grundlegend überdacht werden 
(BSBK 2024). Die in manchen Fällen hö-
heren Kosten für (in Bezug auf Nachhaltig-
keit) „bessere“ Bauteile würden bei weitem 
nicht den fehlenden Anreiz aufwiegen, auf 
Bauteile oder ganze Gebäude gleich ganz zu 
verzichten. Im Grunde fördere die HOAI 
in ihrer geltenden Fassung und in ihrer Art 
und Weise der Honorarberechnung syste-
matisch den weiterhin steigenden Ressour-
cenverbrauch im Bausektor.

4.3.2	 Nachhaltigkeitskriterien im 
Vergabeverfahren

Insbesondere bei den Planungsleistungen 
ließen sich Nachhaltigkeitsansprüche an die 
Leistung schon in der Leistungsbeschrei-
bung und auch in den Eignungskriterien 
(etwa Referenzen, Qualitätssiegel realisier-
ter Projekte) verankern. Der Leistungsbe-
schreibung für nachhaltiges Umbauen im 
Bestand werde aber oftmals bei den Eig-
nungskriterien (etwa Referenzen) nicht 
entsprochen, so ein kritischer Einwurf aus 
der Architektenschaft. Es sei wichtig, nach-
haltige Bauqualität schon in der Planung 
möglichst detailliert festzuschreiben, ins-
besondere in der Leistungsbeschreibung. 
In der Folge könnten die Baufirmen dann 
bei gewerkeweiser, also in Lose aufgeteilten 
Ausschreibungen, um die Bauleistungen 
konkurrieren. In anderen Interviews wur-
de dagegen auch auf den Ansatz sog. funk-
tionaler Ausschreibungen hingewiesen, wo-
bei bewusst Gestaltungsspielräume für die 
Planer belassen würden; zur deutlichen Kri-
tik an der Losvergabe und den hiermit ver-
bundenen Problemen, die Leistungen an 

https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/
https://www.bnb-nachhaltigesbauen.de/bewertungssystem/
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qualitativ hochwertige und erprobte funk-
tionierende Teams zu vergeben.

Maßgeblich für die Ausschreibung von 
Planungsleistungen sind im Bundesbau 
die Qualitätsanforderungen, welche in der 
IPU, der Initialen Projektunterlage, festge-
legt werden und die sich unter anderem 
nach dem oben schon erwähnten Bewer-
tungssystem Nachhaltiges Bauen – BNB – 
und damit auch baukulturellen und nach-
haltigkeitsbezogenen Qualitäten richten. 
Diese fließen in eine sog. BNB-Zielverein-
barungstabelle, die wie eine Matrix die Teil-
qualitätsanforderungen beschreibe. Die-
se Tabelle werde dann – so die Praxis auf 
Bundesebene – Vertragsgrundlage für die 
Planungsleistungen.

Was die Zuschlagskriterien anbelange, so 
sei zunächst wichtig, dass diese für Nach-
haltigkeitskriterien offenbleiben müssten. 
Der Preis dürfe maximal 50  % Gewich-
tung erfahren, und die Umweltfolgen-
kosten müssten stärker im Rahmen der 
Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden. 
Änderungsbedürftig sei die Art der Kos-
tenberechnung im Sinne einer kurz- und 
langfristigen Kostenbetrachtung. Die quali-
tativen Zuschlagskriterien seien nach Auf-
fassung der Architektenschaft im Interesse 
einer nachhaltigen Bauwende zu konkre-
tisieren.

Zudem schreibe die AVV Klima für den 
Bund vor, dass die Klimaauswirkungen als 
Zuschlagskriterium in der Beschaffung zu 
berücksichtigen seien. 

Allerdings bestehe im Vergabeverfahren 
das Problem der Bewertung von Nach-
haltigkeit, etwa in Planungswettbewer-
ben. Die entsprechenden Parameter zum 
Beispiel für Dichte, Versickerung, Baustof-
fe, Versiegelungsanteil oder Fragen der Mo-
bilität, würden im Rahmen des Planungs-
wettbewerbs noch nicht in der nötigen 
Tiefe behandelt und könnten somit nicht 
bewertet werden. Ein besonders schwie-
riges Thema sei die Berechnung eines 

CO₂-Schattenpreises für die Bauleistun-
gen im Rahmen der Zuschlagskriterien. 
Hier bestünden zahlreiche Hindernisse 
und Fragezeichen, etwa auch, ob die Un-
ternehmen adäquate Informationen liefern 
könnten. Hierbei gehe es zum einen dar-
um, dass die Ökobilanz einer Bauleistung 
(bei der Vergabe nach Gewerken mit posi-
tionsweisen Leistungsverzeichnissen) nur 
mit erheblichem Aufwand ermittelt wer-
den könne. Die Ökobilanz der Planung sei 
nämlich nach Bauteilen, nicht nach Bauleis-
tungen strukturiert. Zum anderen gehe es 
um die vergaberechtlich entscheidende Fra-
ge der Objektivität und damit Vergleich-
barkeit der vom Bieter bereitgestellten 
Nachweise. Hier gebe es positive Entwick-
lungen im EU-Bauproduktrecht, die aller-
dings noch auf eine praktische Umsetzung 
warteten.

Bei der Betrachtung der Bauleistung entste-
hen zusätzlich ungelöste Fragen zur Sys-
temgrenze der Ökobilanzierung (z. B. wie 
Transportleistungen zu erfassen und zu be-
werten sind) oder zu den einer Umweltpro-
duktdeklaration (EPD) zugrundeliegenden 
Annahmen (z. B. Art der Energiequelle). 
Auch bei der Vergabe von komplexen ge-
bäudetechnischen Anlagen ergebe sich zum 
Beispiel die Energieeffizienz in der Regel 
nur im komplexen Zusammenspiel mit 
unterschiedlichen, von anderen Auftrag-
nehmern errichteten Anlagen und Bautei-
len. Als Zuschlagskriterium bei der Vergabe 
sei sie daher kaum geeignet. Auch was eine 
nachhaltige TGA-Planung angehe, wer-
de es nach Meinung der öffentlichen Woh-
nungsbauwirtschaft in Berlin gerade bei 
größeren Bauvorhaben problematisch, die 
entsprechenden gebäudetechnischen Leis-
tungen, etwa in der Energieeffizienz, mess-
bar und für das Vergabeverfahren ange-
botsvergleichend handhabbar zu machen.
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4.3.3	 Nachhaltiges, insbesondere 
serielles Bauen und 
DIN-Normen

In der aktuellen Herausforderung, bezahl-
baren aber auch nachhaltig geplanten und 
gebauten Wohnraum zu schaffen, wird zu-
nächst betont, dass – angefangen schon im 
Bauplanungsrecht – mehr Freiheitsgrade 
entwickelt werden müssten, um Nachhal-
tigkeit und gebotene Flexibilität für preis-
werteres serielles oder auch modulares 
Bauen miteinander vereinbaren zu können. 
Auf dem Markt sei – so die Beobachtung der 
öffentlichen Wohnungsbauwirtschaft – eine 
dynamische Entwicklung zum seriell-nach-
haltigen Bauen in bauindustriell vorgefertig-
ten Formen zu beobachten, das technische 
Regelwerk und damit die industriegebun-
denen Vorgaben der DIN-Konformität 
hingen aber noch in der alten, überkom-
menen Baukultur zurück. Die stärkere Be-
rücksichtigung von Baukultur beim seri-
ell-modularen Bauen wird aktuell politisch 
auch von den planenden Berufen eingefor-
dert (vgl. BSBK 2024). Zwar könnten funkti-
onale Ausschreibungen mit entsprechenden 
Spielräumen für die Planung erfolgen, aber 
es sei keine Berücksichtigung von existie-
renden ambitionierteren DIN-Normen für 
die ins Rennen gehenden Planer und Inge-
nieure möglich. Die Bauindustrie könne 

oder wolle diese Parameter in den ausge-
schriebenen Planungsleistungen aufgrund 
von „hinterherhinkenden“ vorherrschen-
den DIN-Normen nicht liefern. Dies gelte 
beispielsweise für ambitioniertere Parame-
ter bei der Berechnung von CO₂-Äquiva-
lenten: So setze die KfW-40-Förderung 
und eine entsprechende Berechnung von 
CO₂-Äquivalenten bei 24 kg CO₂ pro m² 
Wohnfläche bei Bau, Betrieb und Rück-
bau von Gebäuden an. Wolle man als öf-
fentlicher Auftraggeber aber auf dem Weg 
zur gesetzlich angestrebten Klimaneutrali-
tät im Jahr 2045 bei 0 kg landen und daher 
ambitioniertere Parameter setzen, so sei dies 
mangels existierender Bezugspunkte in der 
Normung kaum durchsetzbar.

Vor diesem Hintergrund bestehe insge-
samt ein Zwang zur Innovation und zur 
Neustrukturierung des Vergabeverfahrens 
mit Blick in die Zukunft, um die wachsen-
den Anforderungen gerade an Nachhaltig-
keit und Klimaschutz abbilden zu können. 

4.3.4	 Insbesondere: Nachhaltige 
Umbaukultur in Form des 
„Zirkulären Bauens“

Die oben schon beschriebene Kritik an ei-
ner nicht an Nachhaltigkeitskriterien ori-
entierten HOAI wird von Architektenseite 
in Bezug auf „Zirkuläres Bauen“ im Sinne 
einer in Planung und Bauen ressourcen-
schonenden Kreislaufwirtschaft geteilt (vgl. 
BSBK 2024): Der lineare Aufbau der HOAI 
in ihren nach Elementen geordneten Leis-
tungsphasen, sei mit seinen Parametern für 
das Bauen im Bestand nicht stimmig, etwa 
im Vorfeld hinsichtlich von grundlegenden 
Untersuchungsarbeiten für die Wiedernut-
zung von Baustoffen wie die Berücksichti-
gung der Materialsuche in urbanen Minen 
(Abrissmaterialien). Die Berücksichtigung 
von nachhaltigen Themen im Planungs- 
und Bauprozess übersteige oft die tradi-
tionell linearen Prozesse und stelle eine 
besondere Herausforderung auch für die 
Haushaltsplanung dar. In den Budgets sei-
en vor Baubeginn in der Regel keine Kosten 
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für Re-Use-Materialien vorgesehen. Die 
Materialsuche vor Baubeginn sei aber ein 
wichtiger Bestandteil des Zirkulären Bau-
ens. Der klassische Bezug der HOAI set-
ze im Schwerpunkt immer noch auf den 
Neubau, die Transformation des Baube-
stands werde in den Leistungsbeschreibun-
gen und den Grundleistungen nicht hin-
reichend abgebildet. Dies führe dazu, dass 
bestimmte Elemente des Zirkulären Bauens 
in die Leistungsphasen „hineinverhandelt“ 
werden müssten, gerade was die Material-
sichtung oder auch die „Materialjagd“ nach 
wiedergenutzten Baustoffen angehe.

In der Praxis würden auch bei Vorhaben 
des Zirkulären Bauens seitens der öffent-
lichen Bauherren immer noch Standard-
werkverträge angewandt. Beim Zirkulären 
Bauen lägen allerdings Aspekte der hinte-
ren Leistungsphasen weit im Vorfeld, etwa 
bei der Materialsichtung oder des Erwerbs 
gebrauchter und zu testender Baumateria-
lien. Dieses iterative, loop-artige Planen 
werde in der linear aufgebauten HOAI aber 
überhaupt nicht abgebildet.

Auch vom Honorar her müsse das beschrie-
bene iterative Planungsverfahren des Zir-
kulären Bauens in seinem qualitativen 

Mehraufwand unter anderem auch in den 
Grundleistungen an höhere Honorarzonen 
gekoppelt werden, was aber bei der derzei-
tigen Form der HOAI nicht passieren kön-
ne. Bei der Kostenplanung müsse eine ver-
tiefte Kostenschätzung stattfinden, und nach 
der Leistungsphase 2 müssten Budgets aus-
gewiesen werden. Beim Erstellen des ersten 
Budgetpakets sei im Rahmen der Kostenpla-
nung eine starke Mitwirkung der Auftragge-
ber erforderlich, insbesondere, wenn es um 
die – nicht selten EU-weite – Ausschreibung 
von Konstruktionsmaterialien nach fest-
zulegenden Kriterien für Re-Use-Materi-
alen gehe. Ferner müsse auch die Baustelle 
künftig nicht mehr als eine Phase begriffen 
werden, die erst am Ende komme, sondern 
die schon am Anfang stehe, um sofort mit ei-
ner Baustelleneinrichtung starten zu können 
und eine Lagerstätte für das wiederzuver-
wendende Material zu haben. Letztendlich 
sei ein entsprechendes Grundverständnis 
des Bauherrn für die besagten zusätzlichen 
Leistungen nötig, die dann auch als Mehr-
aufwand abbildbar und vergütet sein müss-
ten.

Planungswettbewerbe seien bislang nicht 
das geeignete Tool für die Umsetzung 
nachhaltiger Baukultur im Interesse einer 
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„Bauwende“, da der Prozess nachhalti-
gen Umbauens, etwa auch beim Zirkulä-
ren Bauen, nicht richtig abgebildet werden 
könne. Auch in den Planungswettbewer-
ben müssten die oben beschriebenen of-
feneren Prozesse bei der Wiedernutzung 
von Bauteilen im Bestand, beispielsweise 
Materialerforschung und -sammlung, ih-
ren Niederschlag finden, wenn man in der 
Bauwende vorankommen wolle.

Ganz überwiegend bestand die Auffassung, 
dass vergaberechtliche Anforderungen 
geändert werden müssten, um Nachhal-
tigkeit im Rahmen einer Bau- und Umbau-
wende über das Regelwerk besser befördern 
zu können. Die Abbildung von Nachhal-
tigkeitskriterien im Vergabeverfahren ge-
stalteten sich schon allgemein als schwie-
rig. Dies gelte insbesondere aber auch mit 
Blick auf das „Zirkuläre Bauen“, nämlich bei 
den Themen „Materialkauf “ und „Logistik/
Materialtransport“. Dies hänge unter ande-
rem auch mit europaweiten Ausschreibun-
gen zusammen, was sich bei Themen wie 
Materialien als kontraproduktiv bezüglich 
des Klimaschutzes (lange Transportwege 
für Recycling-Baustoffe) erweisen könne. 
Das Kriterium der Regionalität sei aber 
im Vergaberecht diskriminierend für an-
dere Bewerber. 

Unter dem Strich liege die größte vergabe-
rechtliche Herausforderung für Zirkulä-
res Bauen bei der Vergabe der Bauleistun-
gen und hierbei bei der Beschaffung des 
Materials. Die hierfür erforderlichen Bud-
gets existierten nicht rechtzeitig, weil das 
Ausweisen der Budgets in so frühen Pla-
nungsphasen, die ja meistens vor dem Pro-
jektantrag lägen, noch nicht erfolge. Das 
Thema „Materialkauf “ müsse besser im 
aktuellen Vergaberecht abbildbar sein.

Problematisch sei aus vergaberechtli-
cher Sicht auch, dass das Zirkuläre Bau-
en, welches auf nahegelegene Materialla-
ger für den Re-Use angewiesen sei, durch 
EU-weite Ausschreibungsverfahren 
konterkariert werde. Hierbei ergebe die 

Orientierung an den Schwellenwerten der 
europaweiten Vergabe keinen Sinn. Man 
müsse hierbei eher an mehr Handlungs-
spielräume für Direktvergaben denken.

Aus rechtsberatender Sicht wird in diesem 
Punkt Zustimmung signalisiert: Wolle man 
umweltfreundliches, nachhaltiges und ins-
besondere Zirkuläres Bauen mit Materi-
alien aus der Region fördern, müsse aber 
im Zuge EU-weiter Ausschreibungen Ma-
terialien eventuell zum Beispiel aus Portu-
gal beziehen, verbunden mit erheblichen 
Transport-Emissionen, so würden Nach-
haltigkeitsziele konterkariert. Insofern 
sei zu überlegen, ob die Anforderungen 
des Vergaberechts künftig verändert wer-
den müssten, um wirklich zu einer nachhal-
tigen Leistungserbringung zu gelangen, bei 
der eben auch regionale Produkte ohne 
den Verstoß gegen das Verbot der Diskri-
minierung beschafft werden dürften. 

Ergänzend wird von Seiten des Bundes da-
rauf hingewiesen, dass aktuell im Grunde 
keine Möglichkeit bestehe, Recyclingbaus-
toffe, die es inzwischen auf dem Markt gebe, 
vergaberechtskonform auszuschreiben. Es 
gebe viel zu wenig technische Normen, um 
ökologische Qualitäten in Themenfeldern 
wie etwa einem CO₂-Fußabdruck oder ei-
nem Ressourcenindex neutral und verga-
berechtskonform zu beschreiben. Diese 
ganzen Produkte könnten daher kaum be-
schafft werden. Hieran schloss sich ein Plä-
doyer für neue DIN-Normen an, die aber 
absehbar auf EU-Ebene, speziell im Zuge 
der neuen EU-Bauprodukte-Verordnung 
kommen würden (2024/3110 2024: 1 ff.).

Darüber hinaus schätzt die öffentliche 
Wohnungswirtschaft, dass die Entwick-
lung nachhaltiger und wiederverwendba-
rer Baustoffe eine Aufgabe der Bauindus-
trie sein werde. Dabei müsse man aber 
aufpassen, dass notwendige Zertifizierun-
gen nicht zu Kostensteigerungen bei wie-
derzuverwendenden Baustoffen führten. In 
diesem Kontext kam ein Vorschlag an den 
Gesetzgeber, nach der die Bauindustrie die 
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bereits verwendeten Baustoffe verpflich-
tend wiederaufnehmen und zurück in den 
Kreislauf bringen müsse.

Ein weiterer relevanter Akteur bei Umbau 
und Sanierung (statt Neubau) sei schließ-
lich das Handwerk, dessen Know-how 
im Bereich der Nachhaltigkeit und des-
sen Einbindung in gestalterische Entschei-
dungen eine sehr große Rolle spiele. Hier-
bei sei ein früher Dialog erforderlich. Es sei 
– so die Wahrnehmung eines Architekten-
verbandes – ein großes Engagement des 
Handwerks beim Bauen mit nachhalti-
gen Baustoffen und Bauweisen vorhan-
den, auch Ausbildungspotenzial bestünde.

4.4	 Potenziale für Baukultur 
in öffentlichen  
Vergabeverfahren

Im Folgenden werden die von den Exper-
tinnen und Experten genannten wesentli-
chen Potenziale für die Beförderung von 
Baukultur in öffentlichen Vergabeverfah-
ren pointiert zusammengefasst.

Baukulturelle Haltung des öffentlichen 
Auftraggebers

Unabhängig von dem – ganz überwiegend 
für grundsätzlich ausreichend gehaltenen 
– vergaberechtlichen Handlungsrahmen 
sei es in erster Linie entscheidend, dass die 
Gemeinde in ihren Planungs- und Verga-
beverfahren eine dezidierte Haltung zu-
gunsten der Integrierung und Umsetzung 
baukultureller Qualität an den Tag lege. 
Letztendlich sei es immer die Entscheidung 
des Auftraggebers, ob er hochwertig bauen 
und nachhaltige Produkte einsetzen wolle, 
wie etwa bei Holzbauten, oder nicht. Eben-
so sei es auch seine Entscheidung, wie hoch 
– etwa über die Anforderungen an die Re-
ferenzen – die Hürde gelegt werde, um den 
Wettbewerb zu intensivieren oder mehr In-
novation im Wettbewerb zu erzielen. Dies 
hänge von der Haltung der Gemeinde und 

nicht so sehr von den vergaberechtlichen 
Vorgaben und Verfahrensweisen ab, die 
als Instrumentarium, unabhängig davon, 
ob man sich im Planungswettbewerb oder 
im klassischen VgV-Verfahren bewege, zur 
Verfügung stünden. Instrumentell böten 
vor allem die Leistungsbeschreibung und 
die Zuschlagskriterien, in zweiter Linie 
auch die Eignungskriterien, hinreichen-
de Möglichkeiten, um baukulturelle Quali-
tätsanforderungen in das Vergabeverfahren 
einfließen zu lassen. Bei den verschiedenen 
im Vergaberecht vorhandenen Verfahrens-
arten gibt es nach Auffassung der Teilneh-
menden keine grundsätzlichen Defizite.

Die Haltung der Kommunen gegenüber 
Baukultur wurde im Vorhaben in den In-
terviews wie auch im Workshop vielfach als 
wichtiger Faktor für die baukulturelle Qua-
lität im Vergabeverfahren betont. Dies er-
gab sich auch bereits aus den vorangegange-
nen Interviews mit den Teilnehmenden. So 
ist Baukultur davon abhängig, ob die öffent-
lichen Auftraggeber der Baukultur im Ver-
gabeverfahren Priorität beimessen. Die 
Stadt Lörrach hat bspw. dem Wettbewerb 
eine Nachhaltigkeitskonferenz vorange-
stellt und schließt daran weitere Veranstal-
tungen zur Holzbauweise mit dem Kompe-
tenznetzwerk „Bauwerk Schwarzwald“ an. 

Die am Vergabeverfahren teilnehmenden 
Büros setzten sich aus fünf gesetzten Büros 
und 10 über einen nicht offenen Teilnah-
mewettbewerb ermittelte Büros zusammen. 
Die Hürde für die Teilnahme wurde bewusst 
niedrig angesetzt, um eine Vielzahl an Be-
werber-Büros zu fördern. Eine auch gesell-
schaftlich breit aufgestellte Jury (u. a. ne-
ben dem Ministerium auch Vertreter von 
Fridays for Future und aus der Wirtschaft) 
wählte aus anonymisierten Entwürfen aus. 
Das Thema „Baukultur“ wurde bewusst 
in den Bewertungskriterien verankert, 
aber auch Nachhaltigkeitsthemen wie Mo-
bilitäts- und Energiekonzepte wurden ge-
wichtet aufgenommen. Besondere Bedeu-
tung hatten insoweit auch der Holzbau und 
die Klimaanpassung. Die Gewichtung der 
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Honorare wurde bewusst auf nur 20% ge-
legt, um die genannten Qualitätsaspekte zu 
fördern. Das Vergabeverfahren beinhaltete 
nur den städtebaulichen Entwurf und nicht 
den Bebauungsplan, der aber auf Basis des 
Entwurfs erstellt wird. Eine Freiheit für das 
Verfahren ergab sich auch aus der Eigentü-
merstellung der Stadt Lörrach an dem zu 
entwickelnden Grundstück, das mit Un-
terstützung der Städtebauförderung er-
worben werden konnte. Den Schwerpunkt 
für Holzbauweise bekam das Projekt durch 
die Holzbauoffensive, gefördert durch das 
„Bauwerk Schwarzwald“. Baukultur wird in 
diesem Projekt von Seiten der Stadt nicht 
nur über Themen wie Holzbau, Erhalt und 
Berücksichtigung klimatischer Anforde-
rungen transportiert, sondern dezidiert 
auch über den Diskurs und die Auseinan-
dersetzung.

Eine positive Haltung der Kommune zur 
Baukultur könne sich auch in der Aufstel-
lung der Jury abbilden, indem der Prozess 
vom Ende her gedacht werde und das bau-
ausführende Gewerbe ebenfalls in der Jury 
mit vertreten sei. Mit qualitativen Kriteri-
en und einer im Vergabeprozess stetig aus-
gedrückten Haltung könne ebenso die Bau-
kultur gestärkt werden. 

Eine dezidierte Haltung der Kommune zur 
Baukultur könne sich auch in der Schaf-
fung von Reallaboren oder Experimen-
tierräumen widerspiegeln. 

Ein Grund für die mancherorts fehlen-
de Haltung zu baukulturellen Themen sei 
ferner die Angst der Vergabestellen, Feh-
ler im Vergabeverfahren zu machen. So 
werde mit den geringen finanziellen Mit-
teln und der Personalknappheit in Gemein-
den eher darauf geachtet, fehlerfreie „Stan-
dardverfahren“ durchzuführen, die nur 
wenig Spielraum für die Berücksichtigung 
baukultureller Belange böten. Eine besse-
re Fehlerkultur, die Mut zu qualitativ an-
spruchsvolleren Vergabeverfahren nicht 
bestrafe, könne daher auch der Baukultur 
dienlich sein.

Aus der öffentlichen Wohnungswirtschaft 
wurde unterstrichen, dass in der Praxis ein 
entscheidender Bruch an der Schnittstel-
le zwischen Planen und Bauen bestehe. Es 
sei für die Umsetzung auch baukultureller 
Ideen entscheidend, ein frühzeitiges „Part-
nering“ schon mit der Baufirma hinzube-
kommen. Ein gesetzgeberisches Erzwingen 
einer baukulturellen Haltung sei kontrapro-
duktiv und keine Lösung für Auftraggeber, 
bei denen die gebotene Haltung von vorn-
herein nicht bestanden habe.

Für größere Bauaufgaben (beispielhaft 
wurde der Neubau eines Stadtquartiers mit 
etwa 5.000 Wohnungen genannt) müsse 
über partnerschaftliche Konstruktionen 
bei der öffentlichen Hand nachgedacht 
werden. Dies ginge zwar zwangsläufig auf 
Kosten der Entscheidungs-Autonomie. 
Über eine übergeordnete Konstrukti-
on, die baukulturelle Kultur verkörpere, 
könnten sich jedoch Wechselwirkungen er-
geben, die sich neben effizienterem Einsatz 
von Steuergeldern positiv auch auf die Qua-
lität auswirken würden. Hierfür sei das Ver-
gaberecht ausreichend. Allerdings mange-
le es noch an der Prozess-Vereinfachung, 
um für solche Partnering-Konstrukte von 
der Ideenfindung der städtebaulichen Pla-
nung bis hin zum Bauen eine einheitliche 
Linie zu finden.

Als eine Herausforderung wurde die star-
ke Trennung zwischen den Planenden und 
den ausführenden Gewerken genannt. In 
diesem Kontext wurde der Wunsch geäu-
ßert, Baufirmen und Ingenieursbüros zu ei-
nem früheren Zeitpunkt in den Prozess mit 
einbinden zu können. Der Wunsch Prozes-
se im Vergabeverfahren zu verschlanken 
und effizienter zu gestalten spiegelt sich 
auch in den finanziellen Zwängen kleine-
rer Gemeinden wider, die oft an ihre Ka-
pazitätsgrenzen der verfügbaren Zeit kom-
men. Je komplexer eine Planungsleistung 
sei, desto häufiger werde die Vergabe out-
gesourct. Eine Möglichkeit für Gemeinden 
hier handlungsfähiger zu werden, könnte 
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ein Zusammenschluss zu einer zentralisier-
ten Vergabestelle darstellen. 

Einen positiven Effekt auf Baukultur in der 
Vergabe könnten bundes- und landesweite 
Förderungen wie die Städtebauförderung 
oder die Förderung Holzbau durch das 
Kompetenzzentrum für Baukultur „Bau-
werk Schwarzwald“ und die Kooperationen 
der Landes- und Bundesebene haben. Aus-
tausch in Netzwerken förderten die Bau-
kultur im Verfahrensprozess.

Kombinierte Verfahren (VgV und 
Elemente des RPW-Wettbewerbs) und 
innovative Verfahrensansätze

Die Teilnehmenden waren sich in der Dis-
kussion im Anschluss an den Vortrag zu-
nächst einig, dass Art und Struktur der Ver-
gabeverfahren einen großen Einfluss auf die 
Qualität der gebauten Umwelt haben kön-
nen. Eine bereits in der Praxis angewen-
dete Lösung liegt in einer Kombination 
eines Verhandlungsverfahrens mit Teil-
nahmewettbewerb und Teilelementen des 
städtebaulichen Wettbewerbs, etwa der 
Einschaltung einer Jury in das Wertungs-
verfahren, nicht zuletzt, um im Interesse 
der Gemeinde einen effektiven Zeitplan zu 
gewährleisten und damit erhebliche Kos-
ten zu sparen. Aus der Rechtsberatung wur-
de darauf hingewiesen, dass es gerade bei 
VgV-Vergabeverfahren kleinerer Gemein-
den mittlerweile Standard sei, dass Entwür-
fe vorgelegt würden, die dann im Rahmen 
des Wertungsverfahrens durch eine Jury be-
wertet würden.

Demgegenüber wurde darauf hingewiesen, 
dass der RPW-Wettbewerb eine hohe bau-
kulturelle Qualität aufweise und auf zent-
ralen Säulen ruhe: der Anonymität und der 
Gleichbehandlung aller Teilnehmer. Bei den 
genannten kombinierten Verfahren ohne 
RPW-Wettbewerb lasse sich der Auftrag-
geber im Verhandlungsverfahren Entwürfe 
zeigen, die allerdings als Auslobungsunter-
lage oftmals nicht so weitgehend ausgear-
beitet seien wie im RPW-Wettbewerb.

Aus der Praxis der öffentlichen Wohnungs-
wirtschaft wurde aus einem Verfahren be-
richtet, in dem nach Ausschreibung ei-
nes „lernenden Rahmenvertrages“ für 
umfangreichere Generalplanungs- und 
Koordinierungsleistungen im größe-
ren städtebaulichen Maßstab sieben Büros 
vertraglich gebunden wurden. Mit diesen 
Büros werden die relevanten Planungs-
verfahren, die mit Generalplanern entwi-
ckelt werden, in zwei Schritten einer Be-
auftragung zugeführt. Auftraggeber und 
Auftragnehmer sollen in diesem Prozess 
zu verschiedenen Themen, etwa dem se-
riellen Bauen in Holzbauweise, sukzessi-
ve lernen können. So wurde zum Beispiel 
auch ein Rahmenvertrag für Holzhybridty-
pen-Hochhäuser ausgeschrieben, wodurch 
drei der Rahmenvertragspartner gebunden 
werden konnten. Es wurde auf diesem Weg 
ein in erster Prototyp entwickelt, wobei sich 
über die Zeit mehrseitige Lernprozesse etwa 
in den Bereichen Fertigung, Dämmung und 
Montage ergaben.

Auch mit Blick auf das eben geschilderte 
Verfahren wurde erneut als problematisch 
erkannt, dass für solche Vorhaben vor al-
lem kleinere Architekturbüros keine reale 
Chance hätten, was auch innovationshem-
mend wirken könne. Es existiere eine Wett-
bewerbsinitiative aus dem Bereich Archi-
tektur und Planungsbüros, die sich massiv 
dafür einsetze, dass kleinere und jüngere 
Büros mehr an öffentlichen Aufträgen im 
Bereich Planung, auch über Architekturleis-
tungen, partizipieren könnten. Hiergegen 
würde wiederum angeführt, dass je größer 
das Bauprojekt sei, desto eher auch größe-
re Strukturen bei den Planenden erforder-
lich würden, was koordinierende und kauf-
männische Kompetenzen beinhalte. Dies 
sei aber nicht unbedingt die Kernkompe-
tenz kleinerer Architekturbüros. Dem müs-
se man sich stellen, wenn man baukultu-
rell etwa in der Holzbauweise im größeren 
Maßstab weiterkomme wolle. Letztendlich 
kämen die wachsenden Herausforderungen 
auch aus dem technischen Regelwerk und 
aus der Haltung unserer Gesellschaft. 
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Kurze Erwähnung fand die Methode der 
sog. Integrierten Projektallianz (IPA) als 
Verfahrensmodell. Dabei handelt es sich 
um ein modernes Vertragsmodell für die 
Durchführung von meist sehr großen 
und komplexen Bauprojekten. Mit einem 
Mehrparteienvertrag werden alle beteilig-
ten Akteure aus Planung und Bau in einer 
gemeinsamen Allianz vertraglich gebun-
den. Dadurch erhofft man sich ein gemein-
sames Verständnis und eine gemeinsame 
Kultur, welche auch der Baukultur letzt-
lich zu Gute kommen könnte. Von Seiten 
der Architektenschaft wurde sich optimis-
tisch dazu geäußert, dass in den Konsen-
sentscheidungen im Team im Rahmen von 
IPA-Verfahren auch baukulturelle Quali-
tät ihren Niederschlag finden könne, zumal 
Ausführende und Planende gemeinsam an 
einem Tisch säßen und nach Stundenauf-
wand und nicht nach einem Werkvertrags-
konstrukt vergütet würden. 

4.5	 Vergaberechtliche 
Hemmnisse für die Beför­
derung von Baukultur

Bevor auf Einzelaspekte des Vergaberechts 
eingegangen wird, ist festzuhalten, dass 
sich die Bandbreite der Auffassungen zur 
ermöglichenden oder hemmenden Wir-
kung des Vergaberechts an sich in puncto 
Baukultur von „bietet hinreichend Spielräu-
me und Instrumente, die man im Interesse 
baukultureller Qualität nutzen kann, wenn 
man will“ bis hin zu „geht am tatsächlichen 
Markt und den aktuellen Bedürfnissen vor-
bei“ erstreckt.

Ebenfalls vorab ist zu konstatieren, dass der 
regulative Rahmen des Vergaberechts – in ei-
ner Gesamtsicht – ganz überwiegend nicht 
als das entscheidende Problem angesehen 
wird (beim Sonderthema des nachhaltigen, 
insbesondere Zirkulären Bauens besteht al-
lerdings eine kritischere Haltung, s. o. 4.3.4). 
Entscheidend seien vor allem eine klare Hal-
tung und der klare Wille der öffentlichen 

Auftraggeber, baukulturelle Qualität in der 
Beschaffung als gesetzt zu begreifen, sie von 
Anfang an „mitzudenken“ und dies in den 
vergaberechtlichen Instrumenten (vor al-
lem Leistungsbeschreibung, Eignungs- und 
Zuschlagskriterien, siehe oben 4.2.1–4.2.3) 
sowie in den geeigneten Ausschreibungs-
verfahren (Verhandlungsverfahren mit Teil-
nahmewettbewerb, Planungswettbewerbe, 
s. o. 4.2.4. und 4.2.5) abzubilden.

Zurückhaltung beim Setzen bau­
kultureller Anforderungen bei  
mangelnder Fehlerkultur

Das Problem liege – abgesehen von spezifi-
schen Hemmnissen, auf die sogleich näher 
eingegangen wird – aus Sicht der kommu-
nalberatenden Anwaltschaft eher in einer 
zu großen Zurückhaltung der öffentlichen 
Auftraggeber, im Rahmen ihrer Beschaf-
fungsfreiheit ihre Definitionsmacht stärker 
zu nutzen und baukulturelle Qualitäten zu 
setzen und einzufordern. Hier spiele auch 
eine gewisse Angst in den Vergabestellen 
vor allem kleinerer Gemeinden, Fehler zu 
machen, eine große Rolle, verbunden mit 
einem gewissen Misstrauen der regulati-
ven Ebene in die Leistungsfähigkeit ei-
ner rechtmäßig und effizient handelnden 
Verwaltung – ein Hindernis, das übrigens 
auch in diversen anderen Handlungsfel-
dern der Verwaltung aktuell besteht und als 
„mangelnde Fehlerkultur“ bezeichnet wird.

„Mangelnde Differenzierung zwischen 
„Routine-Vergaben“ und Leuchtturm­
projekten“

Grundsätzliche Kritik am Regelungsan-
satz des Vergaberechts an sich wird dahin-
gehend geäußert, dass das Vergaberecht in 
seiner detaillierten Regelung des Verfah-
rensablaufs keine Differenzierung vorneh-
me zwischen dem Routine-Planungs- und 
Routine-Baubeschaffungsbedarf in den vor 
allem kleineren Gemeinden und größeren 
Bauprojekten sowie „Leuchtturmprojek-
ten“. Die Komplexität der Regelungen und 
der darauf basierenden Verfahrensschritte 
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sei in beiden Beschaffungsvarianten gleich 
hoch. Dies sei aber bei den routinemäßi-
gen Beschaffungen von Planungs- und 
Bauleistungen im kleineren Stil nicht 
sachgerecht. Die Überfrachtung der Ver-
fahren verenge auch Möglichkeiten, grö-
ßere baukulturelle Anforderungen in die 
Routine-Auftragsvergaben einzubringen. 
Die Art und Weise des sehr kleinteiligen 
vergaberechtlichen Regulierens (Umset-
zung EU-Recht plus Spezifika der Detail-
regelungen der VOB/A) entspreche auch 
nicht mehr der Realität eines zusehends in-
dustrialisierten oder auch seriellen Bauens. 
So erforderten die HOAI-Leistungsphasen 
1–9 nahezu 40–50 Einzelvergaben, was ein-
fach nicht mehr der gängigen Praxis ent-
spreche. Der rechtliche Rahmen gehe da-
mit am Markt vorbei.

Vor diesem Hintergrund wäre es vom 
grundsätzlichen Ansatz der vergaberecht-
lichen Regulierung her ein richtiger Re-
formschritt, mehr Gleichwertigkeit bei den 
Ausschreibungsarten zu erreichen, was 
vor allem die Erleichterung von Verhand-
lungsverfahren und eine erleichterte Ge-
samtlosvergabe bedeute. Diese Neuaus-
richtung der Regulierung müsse aber Hand 
in Hand gehen mit mehr Zutrauen in die 
Entscheidungsqualität der öffentlichen Be-
schaffungsverwaltung, vor allem in den Ge-
meinden, so die Auffassung der im Vorha-
ben konsultierten Rechtsanwälte.

Problem Losaufteilung

In diesem Kontext ist schon zuvor eines 
der offenbar zentralen vergaberechtlichen 
Hemmnisse angesprochen worden, das 
von mehreren Expertinnen und Exper-
ten teilweise vehement vorgebracht wurde: 
Im Kern geht es um den Befund und die 
Kritik, dass die Regelungen über die Fach- 
und Teillosvergabe – also im weiteren Sin-
ne die vergaberechtlichen Regelungen über 
den Mittelstandsschutz nach §  97 Abs.  4 
GWB und den §§ 5 VOB/A bzw. VOB/A 
EU, 22 UVgO bzw. 30 VgV, nach denen 
die Begründung einer Gesamtvergabe nur 

ausnahmsweise aus wirtschaftlichen oder 
technischen Gründen zulässig ist – bau-
kulturelle Qualität aufgrund von erprob-
ten und gut funktionierenden Teams un-
terlaufen. Dass hierdurch die Gleichung 
„Gute Teams = gute Baukultur“ Gefahr 
läuft, nicht mehr richtig aufzugehen, wur-
de schon oben unter dem Kapitel „vergabe-
rechtliche Zielkonflikte“ (unter 4.1.3) ein-
gehend thematisiert.

In Bezug auf die Regelungen der Losauftei-
lung wird hieraus teilweise die regulative 
Forderung abgeleitet, baukulturelle Aspek-
te neben „wirtschaftlichen“ und „techni-
schen“ Gründen in den Katalog der Grün-
de aufzunehmen (entweder ausdrücklich 
oder eingebettet in qualitative oder innova-
tive Gesichtspunkte), die das Absehen der 
Auftragsteilung in Lose im Wege einer Ge-
samtvergabe rechtfertigen.

Starrheit von Zuschlagskriterien und 
Wertungsmatrixen über den gesamten 
Verfahrensablauf

Ein weiterer, konkreter vergaberechtlicher 
Aspekt, der mitunter eine bestmögliche 
bauqualitative bzw. baukulturelle Beschaf-
fung verhindere, liege – so eine Auffassung 
aus der öffentlichen Wohnungswirtschaft 
– im Bereich der Zuschlagskriterien, na-
mentlich in einer gewissen Starrheit einer 
aufgestellten Wertungsmatrix. Das Verga-
berecht und vor allem auch die in diesem 
Rechtsgebiet sehr praxisrelevante Recht-
sprechung verhinderten aus nachvollzieh-
baren Gründen einer nachträglichen Mani-
pulation des Rankings der Bieter, dass der 
öffentliche Auftraggeber die Wertungskrite-
rien nach Angebotsabgabe verändere. Dies 
führe allerdings zuweilen zu Situationen, 
die dem Zuschlag auf das qualitativ-baukul-
turell ansprechendste Angebot entgegen-
stünden, etwa in Fällen, in denen der Auf-
traggeber erkenne, dass Angebote bessere, 
evtl. sogar nachhaltigere Entwürfe oder 
Lösungen (beispielsweise in der Holzbau-
weise) geliefert hätten, die allerdings auf-
grund der gewichteten Wertungskriterien 
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in der bestehenden Matrix nicht zuschlags-
fähig seien. Die regulative Forderung wäre 
daher, den Auftraggebern mehr Flexibili-
tät bei der Anpassung der Wertungsmatrix 
nach Angebotsabgabe zu geben. Allerdings 
wird zugegeben, dass eine solche flexib-
le Anpassung nach Abgabe der Bieteran-
gebote mit den übergeordneten Prinzipen 
des Wettbewerbs und der Gleichbehand-
lung im Verfahren aus § 97 Abs. 1 und 2 
GWB schwer zu vereinbaren ist. Die Mani-
pulationsmöglichkeiten zugunsten oder zu-
lasten bestimmter Bieter durch das „Drehen 
an der Schraube der gewichteten Wertungs-
kriterien“ seien als hoch einzuschätzen. Um 
dem zu begegnen, wäre es eventuell ein be-
denkenswerter Ansatz, den Innovations-
spielraum über das stärkere Zulassen von 
Nebenangeboten zu vergrößern.

Zu weitgehende EU-Ausschreibungen 
über additive Betrachtung aller Lose

Kritik am Regelwerk der VgV, die sich zu-
mindest mittelbar auch auf baukulturelle 
Aspekte auswirken kann, wird von Seiten 
der Architektur und Stadtplanung geäußert. 
Hierbei geht es vor allem um die zwingen-
de Addierung aller Planungsleistungen in 
Losen bei der Schätzung des Auftragswerts 
gemäß § 3 VII VgV. Die Norm trifft folgen-
de Regelung: Kann das beabsichtigte Bau-
vorhaben oder die vorgesehene Erbringung 
einer Dienstleistung zu einem Auftrag füh-
ren, der in mehreren Losen vergeben wird, 
ist der geschätzte Gesamtwert aller Lose zu-
grunde zu legen. Erreicht oder überschrei-
tet der geschätzte Gesamtwert den maßgeb-
lichen Schwellenwert, gilt diese Verordnung 
für die Vergabe jedes Loses.

Durch die Addierung der unterschiedlichen 
Fachlose werde der relevante und als insge-
samt zu niedrig eingeschätzte EU-Schwel-
lenwert für Planungsleistungen schnell 
überschritten. Es müsse eine klare Tren-
nung bei den Schwellenwerten nach § 3 VII 
VgV für die unterschiedlichen Planungs-
leistungen geben, da Konzepterstellung 

und Planungsleistung sehr unterschiedli-
che Leistungen seien.

Durch ein sachwidriges Addieren dieser 
Leistungen komme es auch bei kleineren 
Projekten zu vergleichsweise bürokra-
tisch überladenen EU-Ausschreibungen. 
Als konkretes Beispiel wird seitens der kom-
munalen Stadtplanung eine in Folge der 
Addition notwendige EU-weite Ausschrei-
bung von Artenschutz- oder Lärmgutach-
ten genannt. Für eine „Eidechsenerfassung 
in Lörrach“ oder ein Lärmgutachten nach 
der TA Lärm kämen aber wegen der benö-
tigten Erfahrungen, Kenntnisse und Exper-
tise vor Ort und aufgrund vorausgesetzter 
landesbaurechtlicher Spezialkenntnisse eh 
nur nationale Planungsbüros in Frage. 

Die Regelung könne auch dazu führen, dass 
Gemeinden auf den Wettbewerb verzich-
teten, um unter dem Schwellenwert zu blei-
ben. Wenn dann auch andere, etwa privat-
rechtliche Wege der Bebauung außerhalb 
des Vergaberechts gewählt würden, wür-
den zumindest die baukulturellen Chan-
cen des Planungswettbewerbs nicht 
genutzt. Wenn zum Beispiel Artenschutz- 
oder Lärmschutz-Gutachten EU-weit aus-
geschrieben werden müssten, so schwin-
de häufig das Interesse der Büros, sich zu 
beteiligen, da man hierin zu großen Auf-
wand infolge langer Fristen und Formalitä-
ten der EU-Vergabe sehe. Manchmal werde 
es schwer, dann überhaupt noch gute Ange-
bote zu bekommen.

Defizitäre Abbildung von Nachhaltig­
keitskriterien im Vergabeverfahren und 
inkompatible Systematik der HOAI

Was die Beförderung von Nachhaltigkeits-
anforderungen im Interesse einer nach-
haltigen Bau- und Umbaukultur angeht, 
so bestehen in Vergabeverfahren prakti-
sche Probleme bei der Bewertung von 
Nachhaltigkeit. Dies gilt neben den üb-
lichen Ausschreibungsverfahren auch in 
Planungswettbewerben, wenn die entspre-
chenden Parameter zum Beispiel für Dichte, 
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Versickerung, Baustoffe, Versiegelungsanteil 
oder Fragen der Mobilität, nicht in der nöti-
gen Tiefe behandelt würden. Besonders pro-
blematisch sei nach wie vor die Berechnung 
eines CO₂-Schattenpreises für die Bauleis-
tungen im Rahmen der Zuschlagskriterien. 
Ferner bestünden ungelöste Fragen bei der 
Objektivität und damit Vergleichbarkeit der 
vom Bieter bereitgestellten Nachweise.

Gerade auch bei größeren Bauvorhaben sei 
es häufig problematisch, die entsprechen-
den gebäudetechnischen Leistungen, etwa 
in der Energieeffizienz, messbar und für das 
Vergabeverfahren angebotsvergleichend 
handhabbar zu machen (hierzu schon nä-
her oben unter 4.3.2).

Will ein öffentlicher Auftraggeber einen re-
gionalen Bezug von Leistungen setzen, über 
den er Stoffströme und Emissionen nach-
haltig klima- und ressourcenschonend zu 
verringern sucht, so gerät er nach wie vor 
schnell in den Konflikt des EU-weit Gel-
tung beanspruchenden Wettbewerbsprin-
zips: Denn Vorteile von Bietern, die – ggf. 
mit Sitz in der Region – stärker auf regio-
nale Ansätze setzen und hierüber Vortei-
le im Wettbewerb generieren können, ge-
raten auf der Basis des geltenden Rechts in 
Konflikt mit dem Verbot der Diskriminie-
rung im Wettbewerb (hierzu schon näher 
oben unter 4.1.2).

Speziell hinsichtlich des ressourcenscho-
nenden Ansatzes des Zirkulären Bau-
ens wird als Hemmnis die Inkompa-
tibilität des rein linear aufgebauten 
Systems der HOAI-Planung mit den ite-
rativen Planungsprozessen des Zirkulä-
ren Bauens erkannt. Die hierbei relevan-
ten Themen „Materialkauf “ und „Logistik/
Materialtransport“ könne das geltende Ver-
gaberecht in seinen Bewertungskriterien 
und seinen Verfahrensarten derzeit nicht 
adäquat abbilden (hierzu schon näher oben 
unter 4.3.4).

4.6	 Fazit

Als Fazit lassen sich folgende wesentli-
chen Punkte zum Verhältnis von Baukul-
tur und Vergaberecht festhalten: Zunächst 
wird ganz überwiegend der vergaberechtli-
che Rahmen im Allgemeinen nicht als das 
wesentliche Problem für die Beförderung 
qualitativ-baukultureller Inhalte angese-
hen. Vielmehr hält das Vergaberecht sowohl 
geeignete Verfahrensarten – unter anderem 
auch in der Kombination von Planungs-
wettbewerben nach RPW und Verhand-
lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
nach der VgV – als auch hinreichende Ver-
fahrensansatzpunkte bereit, um Baukultur 
in öffentlichen Ausschreibungen zu beför-
dern. Entscheidend sei vor allem eine dezi-
dierte Haltung des öffentlichen Auftragge-
bers sowie die Bereitschaft, Baukultur von 
Anfang an mitzudenken und mit der rich-
tigen Gewichtung in das Vergabeverfahren 
zu integrieren. Wichtiger als zusätzliche ge-
setzliche Regelungen sei es deshalb, den Ge-
meinden Best-Practice-Beispiele und bau-
kulturelle Leitfäden an die Hand zu geben.

Kontrovers wurden dagegen die Regelun-
gen über die Aufteilung von öffentlichen 
Aufträgen in Lose diskutiert. So wurde be-
tont, dass funktionierende Teams eine Ga-
rantie für baukulturelle Qualität seien; die 
Losaufteilung führe jedoch im Nachhinein 
im Vergabeverfahren zur Zerschlagung die-
ser Teams, die sich in den vorausgegange-
nen Wettbewerben beworben haben, und 
diskriminiere zudem qualitativ hochwerti-
ge Systemanbieter. Demgegenüber wurde 
jedoch eingewandt, dass die Ausschreibung 
nach Fachlosen ein breiteres Feld eröffne, 
da der öffentliche Auftraggeber über eine 
transparente Ausschreibung und die Zu-
ordnung des besten Fachplaners ebenfalls 
das beste Team erhalten könne. Baukultur 
stehe im Spannungsverhältnis zwischen ei-
ner Vergabe an einen Generalunternehmer 
(GU) oder Generalübernehmer (GÜ) ei-
nerseits und der Chancengleichheit klei-
nerer und mittlerer Planungs- und Archi-
tekturbüros andererseits. Der baukulturelle 
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Kontext und die damit verbundene Heraus-
forderung bezögen sich hierbei auch auf die 
dringende Frage, wie möglichst schnell be-
zahlbarer Wohnraum im größeren städ-
tischen Zusammenhang geschaffen und 
dennoch baukulturelle Qualität im seriel-
len oder modularen Bauen realisiert wer-
den könne.

In diesem Kontext wurde aber auch auf den 
aktuellen Trend verwiesen, dass internatio-
nale Planungskonzerne zunehmend mittel-
ständische Unternehmen aufkaufen und als 
Generalplaner – ausgestattet mit kaufmän-
nischen, organisatorischen und administ-
rativen Funktionen – oftmals erfolgreich 
agieren. Darin wurde ein gewisser Verlust 
an Baukultur erkannt, da eine einseitige 
Betonung wirtschaftlicher Leistungsfähig-
keit Risiken in Bezug auf die baukulturel-
le Planungsqualität berge. Hinzu komme, 
dass Baukultur auch Prozesskultur sei: Ver-
gibt man an einen GÜ oder GU, der seine 
Nachunternehmer selbst auswählt, unter-
fielen die Handwerksbetriebe nicht länger 
dem öffentlichen Vergaberecht, sondern 
den harschen Konditionen des Generalun-
ternehmers, wodurch ein wesentlicher Teil 
des Baukulturbegriffs aus verfahrensbezo-
gener Perspektive unterlaufen werde.

Im Hinblick auf die aktuelle Anforderung 
der Städte und Gemeinden, rasch bezahl-
baren Wohnraum durch vorgefertigtes se-
rielles oder modulares Bauen zu schaffen, 
wurde zudem eine hinderliche Asynchro-
nität zwischen dem bauindustriellen Stand 
der Technik und dem im „alten Bauen“ ver-
hafteten technischen Regelwerk bemängelt. 
Die relevanten DIN-Normen hinkten ins-
besondere im Bereich des nachhaltig seriel-
len Bauens dem dynamischen „State of the 
art“ der Bauindustrie hinterher. Dies er-
schwere die Nachweisführung seitens der 
Bieter und verhindere eine angemessene 
Berücksichtigung ambitionierter und bau-
kultureller Standards im Vergabeverfahren.

Mit Blick auf die Anforderungen ei-
ner nachhaltigen Umbaukultur wurden 

– insbesondere anhand des Beispiels des 
Zirkulären Bauens – weitere Aspekte her-
vorgehoben. So müssten die vergaberecht-
lichen Anforderungen geändert werden, 
um Nachhaltigkeit beim Zirkulären Bau-
en zu gewährleisten, vor allem im Hin-
blick auf Materialkauf sowie Logistik und 
Materialtransport. Europaweite Ausschrei-
bungen erweisen sich hier aufgrund po-
tenziell europaweiter Transportwege für 
Recycling-Baustoffe als kontraproduktiv 
für den Klimaschutz, während das Kri-
terium der Regionalität im Vergaberecht 
als diskriminierend gilt. Darüber hinaus 
liege das relevante technische Regelwerk 
nicht auf der Höhe der Entwicklung; ins-
besondere der klassisch-lineare Aufbau 
der HOAI sei ungeeignet, die iterativen, 
loop-artigen Arbeitsschritte beim Zirku-
lären Bauen abzubilden. Auch könne der 
qualitative Mehraufwand, der insbesondere 
beim ressourcensparenden Ansatz entste-
he, durch die HOAI nicht angemessen er-
fasst und vergütet werden. Zudem bestehe 
im aktuellen Regelwerk ein Defizit an tech-
nischen Normen, um ökologische Quali-
täten – etwa beim CO₂-Fußabdruck oder 
einem Ressourcenindex – neutral und ver-
gaberechtskonform zu beschreiben, was die 
Beschaffung entsprechender Produkte ein-
schließlich Baustoffen blockiere.

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft 
die durch § 3 VII VgV gebotene Additi-
on der unterschiedlichen Fachlose, die 
insgesamt schnell zu unverhältnismäßi-
gen EU-weiten Ausschreibungen von zu-
dem sehr unterschiedlichen Planungsleis-
tungen führt. Dies könne baukulturelle 
Qualität schwächen, da Gemeinden an-
gesichts der hohen Verfahrenskomple-
xität auf Wettbewerbe verzichteten und 
stattdessen andere Realisierungswege wie 
Grundstückskaufverträge wählten. Hieran 
knüpft auch die grundsätzliche Kritik am 
Ansatz eines einheitlichen Vergabeverfah-
rensrechts an: Ohne eine verfahrensrecht-
liche Unterscheidung zwischen alltägli-
chen und größeren Vergabevorgängen 
werde der Gesetzgeber der tatsächlichen 
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Routinebeschaffung kleinerer Gemeinden 
nicht gerecht. Ein überkomplexes Verfah-
ren fördere aus Angst vor Fehlern zudem 
die Zurückhaltung der Gemeinden, bau-
kulturell-qualitative Vorgaben zu formu-
lieren.

Vor diesem Hintergrund wurde mit Sorge 
auf das aktuelle vergaberechtliche „Trans-
formationspaket“ geblickt: Eine weitere 
Aufladung des Vergabeverfahrens mit An-
forderungen, die von öffentlichen Auftrag-
gebern kaum überprüfbar seien, werde der 
– auch baukulturellen – Qualität der Ver-
fahren voraussichtlich abträglich sein. Aus 
kommunaler Sicht stellte sich darüber hin-
aus die Frage, ob das komplexe Regelwerk 
die Gemeinden nicht eher davon abschre-
cke, selbst aktiv Baukultur zu betreiben. Es 
sei deutlich aufwändiger, eigene Wettbe-
werbe zu initiieren und die Planungsleis-
tung zu vergeben, als qualitative Vorgaben 
in Grundstückskaufverträge aufzunehmen 
und diese mit Bauleitplanungsfestsetzun-
gen zu harmonisieren – was letztlich eher 
Renditeerwartungen als baukulturellen Kri-
terien folge.

Im Ausblick auf die weitere vergaberecht-
liche Entwicklung wurde schließlich ein 
„Denken in kleineren Räumen“ angeregt. 
Das Verfolgen von Quartiersansätzen kön-
ne ein interessanter Weg sein, um über lokal 
begrenzte Quartiersentwicklungspläne bau-
kulturellen Fortschritt zu ermöglichen. Dies 
setze jedoch auch Änderungen im Baupla-
nungsrecht voraus, etwa verfahrensmäßig 
einfache und schnelle Nutzungsänderun-
gen – beispielsweise die Umwandlung einer 
funktionslosen Kita in einen Supermarkt 
oder ein Seniorenheim – ohne Durchfüh-
rung eines neuen Bauplanungsverfahrens.

Abschließend seien zwei wesentliche Aussa-
gen hervorgehoben, die einen übergeordne-
ten Einfluss auf öffentliche Entscheidungen 
haben könnten: Zum einen werde der Mehr-
wert von Baukultur in der gesellschaftlichen 
Wertung in Deutschland zu geringgeschätzt, 
während in Ländern wie der Schweiz oder 
den Niederlanden ein höherer Anspruch be-
stehe. Zum anderen müsse aus baukulturel-
ler Sicht bereits in der Konzeption öffentli-
cher Auftragsvergaben wieder der Mensch 
stärker in den Mittelpunkt rücken.
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5	 Gesamtfazit und regulative Vorschläge
Abschließend lassen sich auf Grundlage 
der im Bau- und Vergaberecht gewonnenen 
Erkenntnisse zu Potenzialen und Hemm-
nissen für die Baukultur zunächst einige 
übergeordnete Diskussionsstränge zusam-
menfassen. Daraus abgeleitet enthält dieses 
Kapitel auch die im Projekt hervorgebrach-
ten regulatorischen Anpassungsvorschlä-
ge für beide Rechtsrahmen. Da diese auch 
mit Forderungen baukultureller Initiativen 
korrelieren, erfolgt zum Abschluss ein Ab-
gleich mit den Erkenntnissen aus dem For-
schungsprojekt.

5.1	 Übergreifende  
Erkenntnisse zum Bau- 
und Vergaberecht

Beim Vergleich der gewonnenen Erkennt-
nisse aus dem bau- bzw. vergaberechtlichen 
Instrumentarium ergeben sich an einigen 
Stellen gewisse Parallelen. Der bestehende 
Rechtsrahmen bietet grundsätzlich sowohl 
im Bau- als auch im Vergaberecht ausrei-
chend Möglichkeiten, baukulturelle Belan-
ge zu befördern. Einzelne Einschränkungen 
bestehen lediglich in bestimmten Vor-
schriften des Bauplanungs- und Bauord-
nungsrechts bzw. in den vergaberechtlichen 
Vorschriften, etwa bei der Losvergabe und 
bei der Präzisierung der Zuschlagskriteri-
en in Richtung ressourcenschonendes Pla-
nen und Bauen. Insgesamt wird der Rechts-
rahmen jedoch nicht als grundlegendes 
Hemmnis für die Baukultur wahrgenom-
men. Eine Forderung nach neuen rechtli-
chen Instrumenten oder zusätzlichen Vor-
schriften wird daher weder im Bau- noch 
im Vergaberecht erhoben. Vielmehr würde 
eine zusätzliche Regulierungsdichte zu ei-
ner weiteren Belastung der ohnehin kom-
plexen Bau- und Vergabeverfahren führen 
und Bürokratie erhöhen sowie zusätzli-
chen Aufwand bedeuten. Das betrifft ins-
besondere kleinere Kommunalverwal-
tungen, die mit zusätzlichen gesetzlichen 

Anforderungen zunehmend überfordert 
sind und dies aufgrund der knappen Per-
sonalkapazitäten nicht leisten können. Da-
her lautet das Credo eher die Komplexität 
der Verfahren und Vorschriften im Bau- 
und Vergaberecht zu reduzieren, um da-
durch das Bauen insgesamt zu erleichtern. 
Diese Erkenntnis deckt sich auch mit den 
Handlungsempfehlungen im Rahmen der 
baukulturellen Leitlinien (BMWSB 2024b).

Im Kontext der Förderung von Baukultur 
erweist sich nicht primär die Ausgestaltung 
des rechtlichen Rahmens als ausschlagge-
bend, sondern vielmehr die Haltung und 
das Selbstverständnis der Kommunen so-
wie der öffentlichen Auftraggeber inner-
halb des Planungs-, Bau- und Vergabever-
fahrens. Eine baukulturell orientierte Praxis 
setzt voraus, dass die Sensibilität für Qua-
lität beim Planen und Bauen nicht erst in 
nachgelagerten Planungsphasen zum Tra-
gen kommt, sondern von Beginn an inte-
graler Bestandteil des Verfahrens ist. Dies 
wurde im Projekt von den Expertinnen und 
Experten vielfach betont. Dies impliziert 
die bewusste und frühzeitige Auseinander-
setzung mit Fragen der architektonischen 
und städtebaulichen Gestaltung sowie die 
Einbindung relevanter Akteure, etwa aus 
Verwaltung, Politik, Fachöffentlichkeit 
und Zivilgesellschaft. Sofern diese Voraus-
setzungen gegeben sind, lässt sich auch das 
Potenzial der bau- und vergaberechtlichen 
Vorschriften besser ausschöpfen.

Die Erkenntnisse zu den Tendenzen einer 
Vereinfachung und Beschleunigung von 
Verfahren waren in beiden Leistungsbau-
steinen im Hinblick auf die Auswirkungen 
auf die Qualität der gebauten Umwelt am-
bivalent. Die aktuellen Herausforderungen 
bei Bauvorhaben liegen nach wie vor in ei-
ner schnellen und kostengünstigen Schaf-
fung von Wohnraum. Zentrale gesetzgebe-
rische Vorhaben – etwa die Einführung des 
§ 246e BauGB, der Gesetzentwurf zum Ge-
bäudetyp E sowie die geplante Novellierung 
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des Baugesetzbuches – verfolgen vorran-
gig dieses Ziel. Das ist vor dem Hinter-
grund der in den Städten und Ballungs-
zentren herrschenden Wohnungsknappheit 
nachvollziehbar. Dennoch lassen sich die-
se Entwicklungen aus baukultureller Sicht 
durchaus unterschiedlich bewerten: Einer-
seits eröffnen die erweiterten Befreiungs- 
und Abweichungsmöglichkeiten Potenzia-
le für Umbaukultur und Nachverdichtung. 
Und auch die Einführung des § 246e BauGB 
kann unter Umständen längere Planverfah-
ren umgehen und somit zu einer Beschleu-
nigung beitragen. Andererseits bedeuten 
diese Gesetzesänderungen auch die Abkehr 
von einer bestehenden Planungskultur, wel-
che im Kern die Abwägung verschiedener 
Belange beinhaltet und gewissermaßen ei-
nen für die Baukultur wichtigen Aushand-
lungsprozess in sich trägt. Die Verlagerung 
der Prozesse für bauliche Vorhaben von 
der Planungs- auf die Genehmigungsebe-
ne – etwa im Kontext von § 246e BauGB 
oder Befreiungen nach § 31 BauGB – ver-
deutlicht das. Insofern bestehen hier auch 
Risiken für die Qualität der gebauten Um-
welt, insbesondere wenn (baukulturelle) 
„Steuerungsinstrumente“ wie Öffentlich-
keitsbeteiligung und planungsrechtliche 
Festsetzungen hinter das Dogma der Be-
schleunigung zurücktreten müssen.

Auch im Vergaberecht zeigten sich die He-
rausforderungen von Verfahrensbeschleu-
nigungen und die damit verbundenen qua-
litativen Auswirkungen in der Debatte um 
die Beauftragung von Generalüberneh-
mern. Die zunehmende Marktkonzentra-
tion zugunsten großer, internationaler Ge-
neralunternehmer wird aus baukultureller 
Sicht kritisch gesehen, da wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und die einfachere Ko-
ordinierung mit nur einem Auftragnehmer 
häufig über gestalterische Qualität gestellt 
wird und insbesondere bei GÜ-Vergaben 
die Architektur und Planung in den Hinter-
grund rücken. Zudem untergräbt diese Ver-
gabepraxis die baukulturelle Prozessquali-
tät, da Transparenz, fairer Marktzugang 
und handwerkliche Ausführung durch die 

Verlagerung an Nachunternehmer außer-
halb des öffentlichen Vergaberechts erheb-
lich geschwächt werden.

Interessanterweise betrachten die baukul-
turellen Leitlinien des Bundes das Thema 
Beschleunigung bei der Planungs- und Ge-
nehmigungspraxis auch als Stärkung der 
Baukultur. So heißt es etwa in der Leitli-
nie 3: „Der Bund stärkt die Baukultur durch 
die Beschleunigung von Planungs- und Ge-
nehmigungsprozessen insbesondere im Zu-
sammenhang mit städtebaulichen Maß-
nahmen.“ Damit soll auch dem Argument 
der Wind aus den Segeln genommen wer-
den, dass Baukultur lediglich ein „Add-on“ 
ist, welches zusätzliche Kosten verursacht. 
Schlankere Prozesse im Bau- und Vergabe-
recht – etwa durch zeitlich stringente Ver-
gabeverfahren, in denen qualitätsfördern-
de Elemente des Planungswettbewerbs mit 
dem Verhandlungsverfahren kombiniert 
werden – können also möglicherweise auch 
dazu beitragen, dass der Baukultur dienen-
de Maßnahmen kostengünstig umgesetzt 
werden können. In eine ähnliche Richtung 
argumentiert der beschriebene „Hambur-
ger Standard“, der zwar als Hauptziel kos-
tenreduzierte und beschleunigte Prozesse 
beim Bauen hat, aber dennoch den An-
spruch einer qualitätvollen Stadtgestaltung 
aufrechterhält.

Schließlich wurden untergesetzliche tech-
nische Regelwerke sowohl im Vergabe- als 
auch im Baurecht als Hemmnis für kos-
tengünstiges, nachhaltiges und innovati-
ves Bauen identifiziert. Im Vergaberecht 
kam dies insbesondere bei der Diskussion 
um Hemmnisse im Bereich seriellen und 
zirkulären Bauens am Beispiel nicht kom-
patibler Regelungen in der HOAI zu Tage. 
Im Bereich des Baurechts spielte die The-
matik insbesondere beim Thema Umbau-
kultur und Erleichterungen für den Um-
bau von Bestandsgebäuden eine Rolle. 
Bei beiden Themenkomplexen zeigte sich, 
dass DIN-Normen und sonstige unter-
gesetzliche Vorschriften häufig nicht den 
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Anforderungen gerecht werden, um das 
Bauen im Bestand nachhaltiger zu gestal-
ten.

5.2	 Regulative Vorschläge  
im Baurecht

Ausgehend von den im Kapitel 3.5 genann-
ten Hemmnissen werden nachfolgend Re-
gelungsvorschläge geschildert, die im Rah-
men des Projektes mit den Expertinnen 
und Experten diskutiert wurden.

Dabei ist zunächst festzuhalten, dass der be-
stehende Rechtsrahmen im Bauplanungs- 
und Bauordnungsrecht grundsätzlich eini-
ge Möglichkeiten bietet, baukulturelle Ziele 
zu befördern und zu unterstützen. Im Be-
reich des Bauplanungsrechts gibt es dabei 
gewisse Abstufungen zwischen der pla-
nungsrechtlichen Ebene und der Ebene der 
Genehmigung von Bauvorhaben. Bei Letz-
terer sind die baukulturellen Einflussmög-
lichkeiten eher gering, können aber durch 
die Anwendung unterschiedlicher Satzun-
gen (Erhaltungs- oder Gestaltungssatzun-
gen) zumindest in einem gewissen Um-
fang gestärkt werden. Ein grundsätzliches, 
strukturelles Defizit etwa durch fehlende 
gesetzliche Grundlagen lässt sich auf Basis 
der gesammelten Erkenntnisse dagegen – 
jedenfalls für die planerische Ebene nicht 
feststellen. Bestehende Potenziale müss-
ten– so die Auffassung einiger Interview-
ter – vor allem im Vollzug noch besser aus-
geschöpft und nach außen kommuniziert 
werden. Dennoch wurde im Projekt auch 
einige regulatorische Vorschläge diskutiert, 
die im Folgenden aufgeführt sind.

Beschleunigung und Vereinfachung

Aufgrund der aktuellen Baukrise und des 
nach wie vor dringenden Bedarfs an be-
zahlbarem Wohnraum wurde im Projekt 
an verschieden Stellen das Thema der Be-
schleunigung und Deregulierung ange-
sprochen. Sowohl im Bauplanungsrecht als 
auch im Bauordnungsrecht zeigt sich, dass 

der wachsende Detaillierungsgrad der Vor-
schriften einerseits zur Sicherung von Stan-
dards beiträgt, andererseits die Komplexität 
auch die Verfahren verlangsamt. Die Fra-
ge, wie viel Regulierung notwendig und wie 
viel Deregulierung verträglich ist, berührt 
dabei auch die Grundlagen einer qualität-
vollen Baukultur.

Im Bauplanungsrecht lässt sich die Komple-
xität der Verfahren ganz gut an dem An-
wachsen der zu berücksichtigenden Belan-
ge im Rahmen der Bauleitplanung in § 1 
BauGB erkennen. Zwar sei es nach Auffas-
sung der Projektbeteiligten der Anspruch 
des Planungsrechts viele verschiedene Be-
lange miteinander in Einklang zu bringen. 
Dennoch müssten die in der Abwägung zu 
prüfende Belange auf ein Maß reduziert 
werden, welches eine schnelle Durchfüh-
rung des Verfahrens ermöglicht. Eine Re-
duzierung der Anforderungen könne bei-
spielsweise dadurch erreicht werden, dass 
Bebauungspläne mit einem begrenzten the-
matischen Fokus über bestehende Bebau-
ungspläne gelegt werden. In diese Richtung 
geht etwa auch der Vorschlag von Bunzel & 
Faller, indem sie etwa für die Zwecke der In-
nenentwicklung oder der Klimaanpassung 
vereinfache Bebauungsplanverfahren oder 
sonstige Satzungsermächtigungen fordern 
(vgl. Bunzel & Faller 2025: 18 f.). Die Be-
schleunigung von regelhaften Planverfah-
ren wird auch in der geplanten BauGB-No-
vellierung Thema sein. Hiervon betroffen 
sind insbesondere eine Verschlankung der 
Umweltprüfung und einer effizienteren 
Ausgestaltung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung. Konkrete Vorschläge hierzu sind al-
lerdings bislang noch nicht bekannt.

Auch im Bauordnungsrecht ist das Thema 
Deregulierung bestimmend. In den letzten 
Jahren haben viele Länder Novellierun-
gen ihrer Landesbauordnungen durchge-
führt. Dabei wurde insbesondere die Aus-
weitung der verfahrensfreien Vorhaben, die 
Abschaffung von bestimmten Bauvorgaben 
oder Fiktionsfristen für die Bauverwaltung 
vorgenommen, um zur Beschleunigung 
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beim Bauen beizutragen. Auch hier wur-
de im Projekt jedoch kritisert, dass Bau-
genehmigungsverfahren grundsätzlich da-
für da sind, bestimmte bauliche Standards 
zu gewährleisten. Darüber hinaus geht mit 
der Reduzierung der Anzahl an genehmi-
gungspflichtigen Vorhaben auch eine Ver-
ringerung der Beratungsleistungen einher. 
Bauberatungsgespräche wurden aber als 
wichtiger informeller Ansatz für baukultu-
relle Belange und Sicherung von Qualitä-
ten bewertet.

Flexible Lösungen im Bestand im Sinne 
der Umbaukultur

In vielen Städten liegt der Schwerpunkt des 
baulichen Geschehens auf dem Umgang mit 
dem Bestand. Gerade im städtischen Kon-
text – etwa in Frankfurt oder Karlsruhe – 
wurde betont, dass der Bestand als baukul-
turelle Ressource zunehmend ins Zentrum 
rückt. Um Neuausweisungen von Flächen 
auf der „grünen“ Wiese zu verhindern, 
müssen Anpassungen im Gebäudebestand 
möglichst schlank und einfach ermöglicht 
werden. Entsprechend kritisch wird die Tat-
sache bewertet, dass gesetzliche Grundla-
gen in der Bauleitplanung vorrangig für 
Neubauten ausgelegt sind. Die gegenwärti-
ge Gesetzeslage wird vielerorts als unzurei-
chend empfunden, um Nachverdichtung, 
Umbau oder Aufstockung im Bestand an-
gemessen zu fördern. Die Kommunen nut-
zen daher vielfach Abweichungs- und Be-
freiungstatbestände, um Bauvorhaben 
dennoch zu ermöglichen.

Auch der Gesetzgeber erkennt das Potenzi-
al dieser Vorschriften für Bestandsentwick-
lungen wie Aufstockungen, Umbauten oder 
Nutzungsänderungen. Bestandteil des Ge-
setzes zum „Bau-Turbo“ sind auch Ände-
rungen bei Befreiungen nach § 31 Abs. 3 
BauGB und bei Abweichungen vom Einfü-
gensgebot nach § 34 Abs. 3 b) BauGB. Da-
nach sollen Befreiungen bzw. Abweichun-
gen zugunsten des Wohungsbau nicht mehr 
nur im Einzelfall möglich sein, sondern 
auch in mehreren vergleichbaren Fällen. 

Mit der Ausweitung der Befreiungs- und 
Abweichungsmöglichkeiten kann grund-
sätzlich ein Beitrag für eine Stärkung der 
Umbaukultur geleistet werden, weil da-
durch der Dachgeschossausbau oder Auf-
stockungen in größerem Umfang und eine 
Nachverdichtung des baulichen Bestandes 
ermöglicht werden. Insofern wurden die ge-
planten Gesetzesänderungen von den Pro-
jektbeteiligten überwiegend befürwortet. 
Gleichzeitig kann die Anwendung dieser 
Vorschriften auch mittelfristigen zu einer 
Veränderung der städtebaulichen Struk-
tur führen und daher auch Auswirkungen 
auf die Baukultur in den Wohnquartieren 
haben. Daher bedarf es eines verantwor-
tungsbewussten Umgangs mit den zusätz-
lichen rechtlichen Spielräumen, damit hier-
aus keine negativen städtebaulichen Folgen 
entstehen.

Vereinfachte Aufhebung oder  
Überplanung von Bebauungsplänen

Eine Erkenntnis aus dem Projekt ist, dass 
bestehende Bebauungspläne den aktu-
ellen kommunalen Herausforderungen 
nicht mehr gerecht werden. Neben einer 
Ausweitung von Befreiungs- und Abwei-
chungstatbeständen bedarf es daher auch 
einer vereinfachten Aufhebung von Be-
bauungsplänen, wenn diese keinen geeig-
neten Rahmen mehr für Themen wie Kli-
maanpassung, Schaffung von zusätzlichem 
Wohnraum, ausreichende Grünausstat-
tung etc. bieten. Eine vereinfachte Aufhe-
bung von Bebauungsplänen wurde bereits 
bei der BauGB-Novelle 2023/2024 vorge-
schlagen (vgl. BMWSB 2024a). Inwieweit 
dieser Vorschlag auch von der anstehen-
den BauGB-Novelle der neuen Bundesre-
gierung aufgegriffen wird, ist aktuell noch 
nicht abzusehen. Fakt ist, dass in der kom-
munalen Praxis aufgrund des bestehenden 
Planungsschadensrechts bislang selten ge-
gen die Interessen der Eigentümerinnen 
und Eigentümer ein B-Plan aufgehoben 
wird.
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Neben einer vereinfachten Aufhebung wur-
den alternativ auch schlanke Bestandsüber-
planungen thematisiert. Die Idee verein
fachter Bestandsüberplanungen ist auch im 
Zuge von Vorschlägen zur Weiterentwick-
lung des Städtebaurechts bereits hervorge-
bracht worden (vgl. Bunzel/Faller 2025). 
Danach soll für bestehende Gebiete der Zu-
lässigkeitsrahmen erweitert werden, um zu-
sätzliche Nutzungen (z. B. für die Schaffung 
von Wohnraum) zu ermöglichen.

Anpassung der Festsetzungsmöglich­
keiten des Bebauungsplans?

Inwieweit eine Loslösung des Bebauungs-
plans von den vorgegebenen Festsetzungs-
möglichkeiten des §  9 Abs.  1 BauGB zu 
einer Flexibilisierung und Stärkung der 
Baukultur beiträgt, wurde im Rahmen des 
Forschungsvorhabens ebenfalls diskutiert. 
Der Vorschlag nimmt insbesondere Be-
zug auf den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan, beim dem die Kommune nicht 
an den Festsetzungskatalog gebunden ist. 
Gleichzeitig ist eine erweiterte Flexibilisie-
rung mit rechtlichen und inhaltlichen Ri-
siken verbunden. Der Festsetzungskatalog 
des § 9 Abs. 1 BauGB bildet eine zentrale 
Grundlage für die rechtssichere und trans-
parente Steuerung städtebaulicher Entwick-
lungen. Seine Begrenzung dient nicht nur 
der Systematisierung kommunaler Ein-
griffsbefugnisse, sondern auch dem Schutz 
des Eigentumsgrundrechts nach Art. 14 
GG. Eine zu weitgehende Loslösung von 
den klar definierten Festsetzungsinhalten 
könnte zu rechtlicher Unsicherheit führen 
und den Bestimmtheitsgrundsatz verlet-
zen, der verlangt, dass Eingriffe in die Nut-
zungsmöglichkeiten privater Grundstücke 
hinreichend vorhersehbar und nachvoll-
ziehbar sind. Auch aus baukultureller Per-
spektive besteht die Gefahr, dass eine zu 
offene Handhabung der Festsetzungsmög-
lichkeiten nicht zwangsläufig zu einer Stei-
gerung der Qualität des Plangebietes führt. 
Insofern ergab sich aus dem Projekt auch 
kein eindeutiges Votum für einen solchen 
Vorschlag.

Zeitliche Begrenzung von  
Bebauungsplänen

Schließlich wurde auch der Vorschlag dis-
kutiert, die Rechtswirkung von B-Plänen 
zeitlich zu begrenzen, wenn nach einer be-
stimmten Frist keine Überarbeitung erfolgt. 
Bei B-Plänen handelt es sich um Rechtsnor-
men, die grundsätzlich keiner zeitlichen 
Beschränkung unterliegen. Nur wenn der 
B-Plan nicht mehr umgesetzt werden kann, 
verliert er seine Wirksamkeit (Funktions-
losigkeit). Das Bundesverwaltungsgericht 
stellt an die Funktionslosigkeit aber strenge 
Anforderungen, weswegen das in der Praxis 
eher selten vorkommt. Sofern keine Über-
arbeitung oder Bestätigung des B-Plans 
erfolge, könnte sich die Zulässigkeit von 
Vorhaben anschließend nach § 34 BauGB 
richten. Insofern sei es notwendig darü-
ber nachzudenken, die Geltungsdauer von 
B-Plänen zu begrenzen. Sofern eine Aktu-
alisierung von B-Plänen nicht vorgenom-
men wird, könnte stattdessen § 34 BauGB 
gelten. Damit hätten Kommunen auch ei-
nen Anreiz tätig zu werden, wenn die Fol-
gen von einer unbeplanten Bebauung nach 
§ 34 BauGB nicht gewünscht sind.

Mindeststandards und technische 
Regelwerke

Die technischen Regelwerke für das Bau-
en waren im Projekt nicht Bestandteil ei-
ner vertiefenden Untersuchung. Dennoch 
wurde sie an einigen Stellen immer wie-
der thematisiert, da die Normierung tech-
nischer Anforderungen – insbesondere 
im Bereich der DIN-Vorgaben – erhebli-
che Auswirkungen auf die Umsetzbarkeit 
von Bauprojekten habe. Sie stellt insbeson-
dere bei bestandsbezogenen Vorhaben ein 
Hemmnis dar, da die Erfüllung sämtlicher 
normativer Anforderungen oftmals zu ei-
nem unverhältnismäßigen Aufwand führt 
und die Wirtschaftlichkeit des Umbaus in 
Frage stellt. In der Folge erscheint der Neu-
bau vielfach als die pragmatischere und fi-
nanziell attraktivere Option, was langfris-
tig zu einem Verlust an (ggf. baukulturell 
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wertvoller) Bausubstanz führen kann. Die-
se Tendenz verweist auf ein strukturelles 
Ungleichgewicht in den untergesetzlichen 
Regelwerken, das eher auf Neubauprozesse 
ausgerichtet sei als auf den Erhalt und die 
Weiterentwicklung des Bestands. Aus Sicht 
vieler kommunaler Akteure und Planen-
der ist daher ein Paradigmenwechsel erfor-
derlich: Die über die Landesbauordnungen 
eingeführten untergesetzlichen techni-
schen Vorschriften, sollten deutlicher zwi-
schen tatsächlich sicherheitsrelevanten und 
optionalen Anforderungen differenzieren, 
um Umbau und Nachverdichtung im Sin-
ne einer ressourcenschonenden Baukultur 
zu fördern.

Ein viel diskutiertes Beispiel sind in diesem 
Zusammenhang auch die Anforderungen 
an den Schallschutz in Gebäuden. Die tech-
nischen Regelwerke gingen dabei teilweise 
über das hinausgehen, was zur Vermeidung 
gesundheitlicher Gefährdungen erforder-
lich wäre. Zwar sollen die anerkannten Re-
geln der Technik Mindeststandards sichern, 
doch in der Praxis wird der Schallschutz 
häufig auf ein Niveau angehoben worden, 
das für viele Umbaumaßnahmen weder 
wirtschaftlich noch baupraktisch vertret-
bar ist. Die Teilnehmenden betonten daher 
die Notwendigkeit, den Schallschutz stär-
ker nach Gebäudetyp und Nutzung zu dif-
ferenzieren: Ein erhöhter Standard solle nur 
dort gelten, wo er tatsächlich erforderlich 
ist – etwa bei besonderen Gebäudetypen 
oder vertraglich vereinbarten Qualitäts-
standards. Für den Bestand hingegen könn-
ten ein Beibehalten des aktuellen Schutzni-
veaus oder die Einführung eines einfachen 
Verbesserungsgebots ausreichend sein. 
Denkbar wäre zudem, die Schallschutzan-
forderungen als „Kann“-Vorschrift auszu-
gestalten, um der Behörde im Einzelfall 
mehr Ermessensspielraum zu geben.

Obwohl der rechtliche Rahmen in einigen 
Bereichen noch stark neubauorientiert ist, 
zeigen verschiedene Länder bereits Ansät-
ze, die eine erleichterte Umnutzung oder de 
Umbau bestehender Gebäude ermöglichen. 

Dazu zählen etwa der Verzicht auf Stell-
platzpflichten bei Um- oder Ausbauten von 
Wohngebäuden (z. B. in Berlin und Ham-
burg) sowie eine Reduzierung des Prüfum-
fangs bei Abstandsflächen, Lärm- oder 
Wärmeschutz. In Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen oder Berlin sollen 
Abweichungen erteilt werden, wenn dies 
der Weiternutzung von (Wohn-)Gebäu-
den dient (vgl. § 56 Abs. 2 LBO, § 69 Abs. 1 
BauO NRW, § 67 Abs. 1 BauO Bln).

Besonders hervorzuheben ist hierbei der 
neu eingeführte §  85a Bauordnung Nie-
dersachsen, der materielle Erleichterungen 
für Aufstockungen, Umbauten und Aus-
bauten vorsieht. Danach müssen die betrof-
fenen Bauteile in bestimmten Fällen ledig-
lich den allgemeinen Anforderungen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung ge-
nügen. Die zur Konkretisierung ergange-
nen technischen Regelwerke müssen für die 
betroffenen Bauteile ausdrücklich nicht er-
füllt sein (vgl. § 85a Abs. 1 S. 2 BauO Nds). 
Diese Regelung könnte – sofern sie sich in 
der Praxis bewährt – zu einer erheblichen 
Vereinfachung der Verfahren und zur Re-
duzierung von Komplexität beitragen. Zu-
gleich wurde kritisch angemerkt, dass mit 
einer solchen Deregulierung auch eine Ver-
schiebung der Verantwortung einhergeht: 
Die Einhaltung der Mindestanforderungen 
liegt zunehmend in der Verantwortung der 
Entwurfsverfassenden, was insbesondere 
für kleinere Büros oder weniger erfahrene 
Planende ein Risiko darstellen kann.

5.3	 Regulative Vorschläge  
im Vergaberecht

Ausgehend von den im Kapitel 4.5 genann-
ten vergaberechtlichen Hemmnissen wer-
den nachfolgend Regelungsvorschläge ge-
schildert, die teilweise von den Expertinnen 
und Experten selbst, teilweise vom Pro-
jektteam entwickelt wurden. Hierbei geht 
es um den vergaberechtlichen Rahmen, 
teilweise auch um bauplanungsrechtliche 
Regelungen im Umfeld der öffentlichen 
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Auftragsvergabe und um technisches Re-
gelwerk für das Planen und Bauen. 

Grundsätzliche Tauglichkeit des  
bestehenden vergaberechtlichen  
Regelwerks

Eine der grundsätzlichen Fragen des Vorha-
bens, die in Interviews und Workshops mit 
Expertinnen und Experten aus der Praxis 
diskutiert wurden, war, ob die Regelungen 
des Vergaberechts bezüglich der Berück-
sichtigung von Baukultur ausreichend sind 
oder Anpassungsbedarfe bestehen. Inso-
weit zeichnete sich die Auffassung ab, dass 
der grundsätzliche Regelungsrahmen den 
Gemeinden in ihren öffentlichen Vergabe-
verfahren hinreichende Einflussmöglich-
keiten auf die Belange der Baukultur biete. 
Dies stand im Einklang mit der zuvor schon 
erwähnten Auffassung, dass es bei den ver-
schiedenen im Vergaberecht vorhandenen 
Verfahrensarten grundsätzlich keine regu-
lativen Defizite gebe. Hilfreich seien eher 
Unterstützungsangebote wie Handbücher, 
Leitfäden für Baukultur im Vergabeverfah-
ren und Best-Practice Beispiele, um den 
Einfluss von Baukultur im Vergabeverfah-
ren zu erhöhen. Eine Erhöhung der Büro-
kratie durch zusätzliche Regelungsmög-
lichkeiten würde auch weniger Wettbewerb 
und damit weniger Innovation und Quali-
tät bedeuten

Im Übrigen waren sich die Expertinnen 
und Experten grundsätzlich einig, dass das 
Vergaberecht hinreichend Möglichkeiten 
bereithalte, damit die öffentliche Hand so 
beschaffen könne, wie sie es qualitativ für 
richtig halte. Wenn der Baukultur in diesem 
Rahmen eine besondere Bedeutung beige-
messen werde, dann stehe diese Umsetzung 
jedem Auftraggeber frei. Weitere Regelun-
gen würden das Vergabeverfahren nur zu-
sätzlich überlasten, eher wieder zu mehr 
Bürokratie und Aufwand und letztlich viel-
leicht sogar zu weniger Wettbewerb führen. 
Wichtiger als zusätzliche gesetzliche Rege-
lungen sei es, so der erneute Hinweis, den 
Gemeinden Best-Practice-Beispiele und 

Leitfäden an die Hand zu geben. Andere 
Auffassungen und auch regulative Kritik 
wurden allerdings zur Thematik des nach-
haltigen Bauens und Umbauen, insbeson-
dere zum „Zirkulären Bauen“ vertreten (s. 
oben unter 4.3.4).

Bauplanungsrecht und serielles Bauen

Außerhalb des Vergaberechts wurde seitens 
der öffentlichen Wohnungswirtschaft auf 
problematische Aspekte im Bauplanungs-
recht und bei dessen Anwendung hinge-
wiesen, die zu Hemmnissen für die Umset-
zung beim aktuell gebotenen, schnelleren 
seriellen Bauen führen können. So würden 
zu häufig bei Bebauungsplänen im Außen-
bereich sehr detaillierte Festsetzungen ge-
troffen, bis hin zu den Baukörpern. Dies 
können dann aber dazu führen, dass die-
se detaillierten Planungsparameter von Bie-
tern des seriellen oder modularen Bauens 
nicht abgebildet werden könnten. Noch 
problematischer sei es aus Gründen der Pro-
duktneutralität, wenn nur ein einziger Bie-
ter die Vorgaben erfüllen könne. Es beste-
he also eine Vorwirkung des Planungsrechts 
für die anschließende öffentliche Auftrags-
vergabe. Schon im Bauplanungsrecht müs-
se also bei den Festsetzungen darauf geach-
tet werden, dass beispielsweise eine 75%ige 
seriell-nachhaltige Errichtung in den pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen ermög-
licht werde, und zwar ohne, dass bereits zu 
detaillierte Festsetzungen für bestimmte 
Bauformen, -körper u. Ä. das skalierte Bau-
en behinderten. Hierfür seien nicht konkre-
tere Festsetzungsmöglichkeiten, sondern 
mehr Freiheitsgrade im Bauplanungsrecht 
für ein „vorgefertigtes nachhaltiges Bauen“ 
nötig. Das Bauplanungsrecht müsse hierfür 
beim umfangreichen kaum noch abzuar-
beitenden Katalog der Abwägungsbelange 
eher entschlackt werden, um mehr Flexi-
bilität für nachhaltig-serielles Bauen in der 
Planung zu erhalten.
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Technisches Regelwerk, „alte“ und 
„neue“ Baukultur

Außerhalb der gesetzlichen Regelungen des 
Vergabe- und Bauplanungsrechts wurde die 
erhebliche Praxisrelevanz des technischen 
Regelwerks (DIN-Normen etc.) für die Re-
alisierung von Baukultur betont. Die der-
zeitige Herausforderung schnellen Bauens 
in Zeiten der Wohnungsnot und des An-
spruchs an Nachhaltigkeit – so die Wahr-
nehmung eines städtischen Wohnungsbau-
unternehmens – sei die Entwicklung der 
Bautätigkeit hin zum seriell-nachhaltigen 
Bauen. Allerdings sei das technische Re-
gelwerk aber noch in der „alten“ Baukultur 
verhaftet, was in den konkreten öffentlichen 
Auftragsvergaben zu Problemen führe. Es 
existiere noch kein technisches Regelwerk, 
was den aktuell sich entwickelnden Stand 
der seriellen Bauweise von Systemanbietern 
entspreche, das Regelwerk hinke der Ent-
wicklung quasi hinterher. Hier seien auch 
funktionale Ausschreibungen keine Hilfe, 
denn eine Berücksichtigung ambitionier-
terer Parameter werde von den Planern 
und Ingenieuren aufgrund des Bezugs auf 
die bestehenden DIN-Normen in den Aus-
schreibungen kaum angenommen. In der 
Situation der öffentlichen Auftragsverga-
be sei es eigentlich geboten, ambitionierte-
re Standards und entsprechende Nachwei-
se unter Berücksichtigung der zukünftigen 
Weiterentwicklung in der Ausschreibung zu 
verankern. Die Ausschreibungsunterlagen 
müssten aber auf die alten Standards und 
Werte Bezug nehmen, um Angebote zu be-
kommen.

Im Grunde sei es in der derzeitigen Pha-
se der Entwicklung nachhaltig-seriellen 
Bauens angezeigt, dass Bauindustrie, Ver-
gaberecht und DIN-Ingenieure ein dyna-
misch- kommunikatives Verfahren etab-
lierten, um sich auf baulich machbare und 
verständliche Parameter sowie Standards 
für die öffentliche Beschaffung zu eini-
gen. Hierbei müsse man aber auch über-
kommene „Komfortparameter“ (etwa bei 
Türen, Schall- und Brandschutz sowie im 

Vergleich von Beton- und Holzbauweise) 
kritisch hinterfragen und das Regelwerk in 
DIN-Normen, Bauordnungen und auch im 
Planungsrecht anpassen. Dies müsse auch 
einen Kontrollmechanismus hinsichtlich 
ständig ansteigender Komfortparameter 
beinhalten, was nämlich erhebliche Kos-
tensteigerungen induziere, die letztendlich 
auch keine Mittel mehr für die Realisierung 
von Baukultur übrigließen.

Hinsichtlich der gewollten Verwendung 
von nachhaltigen Baustoffen wird seitens 
der in diesem Feld engagierten Architek-
tenschaft zudem der Mangel an verlässli-
chen Zulassungsverfahren kritisiert. Dies 
ziehe Unsicherheiten für die Bauunterneh-
men nach sich, da sich vor allem Haftungs-
fragen stellten.

Nachhaltige Bau- und Umbaukultur 
und Vergaberecht

Zunächst müsse man das Kriterium der Re-
gionalität unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten aus dem strengen Verdikt der 
Wettbewerbsbehinderung und Diskrimi-
nierung überregionaler Anbieter herauslö-
sen. In diesem Kontext steht aus vergabe-
rechtlicher Sicht auch das Problem, dass das 
Zirkuläre Bauen auf nahegelegene Materi-
allager für den Re-Use angewiesen sei, was 
aber durch den Zwang zu EU-weiten Aus-
schreibungsverfahren konterkariert werde. 
In der Konsequenz wären somit Sonderre-
gelungen oder auch Ausnahmen von den 
Schwellenwerten der europaweiten Vergabe 
für stoffstrom- und emissionsärmere Auf-
tragspakete, etwa auch auf der Linie des Zir-
kulären Planens und Bauens denkbar. Auch 
mehr Handlungsspielräume für Direktver-
gaben wären eine regulative Option.

Was eine stärkere regulative Beförderung 
von nachhaltiger Bau- und Umbaukul-
tur und hierbei insbesondere das Zirku-
läre Bauen nach dem Grundgedanken der 
Kreislaufwirtschaft anbetrifft, so ist schon 
oben unter 4.3.4 festgehalten worden, dass 
neben einer Abkehr von der rein linearen 
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HOAI-Planung auch ein Bedarf an verga-
berechtlichen Änderungen besteht. Dies 
betrifft zunächst die Abbildung von Nach-
haltigkeitskriterien im Vergabeverfahren, 
insbesondere auch bei den zirkulär relevan-
ten Themen „Materialkauf “ und „Logistik/
Materialtransport“. 

Die grundsätzliche Linie einer rechtlichen 
Argumentation wäre also, nachhaltig res-
sourcenschonendes Planen und insbeson-
dere Zirkuläres Bauen mit Materialien aus 
der Region zu fördern, damit Leistungen 
erfolgreicher Bieter aus dem europäischen 
Ausland im Zuge EU-weiter Ausschrei-
bungen, verbunden mit erheblichen Trans-
port-Emissionen, übergeordnete Nachhal-
tigkeitsziele nicht konterkarieren. Das Ziel 
wäre, die Anforderungen des Vergaberechts 
künftig so zu verändern, dass auch nachhal-
tige regionale Produkte ohne den Verstoß 
gegen das Verbot der Diskriminierung be-
schafft werden dürften. Hierfür müsste al-
lerdings schon auf der Ebene des EU-Ver-
gaberechts angesetzt werden.

Grundsätzliche Reformvorschläge im 
Vergaberecht

Trotz der ganz überwiegenden Auffas-
sung, dass es nicht ein defizitärer gesetzli-
cher Rahmen ist, der eine Beförderung von 
Baukultur behindert, ergaben sich aus dem 
Vorhaben auch grundlegende Vorschlä-
ge für die Erweiterung des vergaberechtli-
chen Regulariums.

Ein sehr grundsätzlicher Reformvorschlag, 
der das Verfahrensrecht der öffentlichen 
Auftragsvergabe stark verändern, aber sehr 
wahrscheinlich auch praxisgerecht verein-
fachen würde, wäre eine Differenzierung 
in den Verfahrensanforderungen der Aus-
schreibung, die zwischen dem Routine-Pla-
nungs- und Routine-Baubeschaffungsbe-
darf in vor allem kleineren Gemeinden und 
größeren Bauprojekten sowie „Leuchtturm-
projekten“ ansetzen würde. Hierbei wäre 
eine vereinfachte Auftragsvergabe durch 
eine Reduzierung der Komplexität der 

Verfahrensschritte bei den routinemäßigen 
Beschaffungen von Planungs- und Bauleis-
tungen im kleineren Stil vorzunehmen, um 
die Vergabeprozesse in den Gemeinden zu 
erleichtern. Auch würde eine Abkehr von 
dem sehr ausgefeilten und kleinteiligen 
Vergaberegime der Realität auf der Bieter-
seite, die vor dem Hintergrund des Bedarfs 
an schnell realisiertem und bezahlbarem 
Wohnraum zusehends zu einer industri-
ell-vorgefertigten, seriellen oder modularen 
Bauweise tendiert, entgegenkommen. Eine 
solcher Reformansatz wäre ein anspruchs-
voller, aber evtl. auch sehr lohnender An-
satz, der in einem selbständigen Vorhaben 
im Trialog von Recht, Bauindustrie und öf-
fentlichen Auftraggebern ausgelotet werden 
müsste, um zu konkreten Erleichterungen 
im Vergabeverfahrensrecht zu kommen.

Aus der in den Interviews von mehreren 
Seiten teils vehement vorgetragenen Kritik, 
dass die Regelungen der Losaufteilung zur 
Zerschlagung qualifizierter und erprobter 
Teams und zur Diskriminierung von Sys-
temanbietern über die Gewerke hinweg 
führten, wäre in regulativer Konsequenz 
abzuleiten, eine Justierung der Regelungen 
über die Losvergabe in § 97 Abs. 4 GWB 
und den §§ 5 VOB/A bzw. VOB/A EU, 22 
UVgO bzw. 30 VgV vorzunehmen. Insofern 
müssten konsequenterweise Aspekte der 
Baukultur, die nach Überzeugung diverser 
Expertinnen und Experten gerade von der 
Qualität funktionierender Teams bestimmt 
werde, ausdrücklich ihren Niederschlag als 
zulässige Rechtfertigung einer Gesamtver-
gabe finden, sei es selbständig unter qua-
litativ-innovativen Aspekten der Baukul-
tur heraus (was vorzugswürdig wäre) oder 
ergänzt innerhalb der bislang bestehenden 
wirtschaftlichen oder technischen Gründe. 
Darauf, dass es allerdings aus Sicht kleine-
rer und mittlerer Planungs- und Architek-
turbüros, insbesondere auch in der Kon-
kurrenzsituation zu GU und GÜ, deutliche 
Vorbehalte gegenüber einer ausgeweiteten 
Begründungsmöglichkeit der Gesamtver-
gabe aus „baukulturellen Gründen“ gibt, 
wurde oben in Kapitel 4.1.3 hingewiesen.
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Für den Bereich des skalierten Bauens in se-
riellen Einheiten oder Modulen wurden sei-
tens der öffentlichen Wohnungswirtschaft 
mehr Freiheiten im Vergaberecht gefordert, 
um das Spannungsverhältnis zwischen dem 
Gebot der Produktneutralität einerseits 
aber auch der Chancengerechtigkeit für 
Systemanbieter mit eben spezifischen Pro-
duktpaletten andererseits aufzuheben und 
evtl. auch mehr alternative Vorschläge und 
Angebot ohne eine Gefahr der Bieterdiskri-
minierung erhalten zu können.

Teilweise wurde deutliche Kritik an der 
Regelung des § 3 VII VgV geäußert, nach 
welcher fachlich sehr unterschiedliche und 
teilweise spezifisch ortsbezogene Planungs-
leistungen in Losen addiert würden und da-
mit schnell der – als insgesamt zu niedrig 
eingeschätzte – EU-Schwellenwert erreicht 
werde. Daher wird seitens der Stadtpla-
nung und aus der Architektenschaft gefor-
dert, dass es eine klare Trennung bei den 
Schwellenwerten für die unterschiedlichen 
Planungsleistungen, etwa Konzepterstel-
lung oder Planungsleistung, geben müsse 
und eine Addierung nicht zu unangemes-
sen überladenen EU-weiten Verfahren für 
kleinere Planungsleistungen führen dürfe.

Ein weiterer regulativer Vorschlag, der sich 
auf die Zuschlagskriterien bezog, wurde da-
hingehend geäußert, dass man das Kriteri-
um der Wirtschaftlichkeit stärker in Rich-
tung Gemeinwohl definieren müsse. Die 
qualitativen Zuschlagskriterien müssten 
in Richtung Bau- oder Umbauwende kon-
kretisiert werden, so dass mehr Spielräume 
zur Berücksichtigung sozialer und ökologi-
scher Kriterien geschaffen werden könnten.

5.4	 Anschlussfähigkeit an 
Debatten zur Stärkung 
der Baukultur

Die Debatte um eine Stärkung von Bau-
kultur wird durch vielfältiges Engagement 
auf institutioneller und privater Ebene 

beeinflusst. Das Ziel kostengünstiger und 
schneller Wohnungsbau zu ermöglichen, 
aber auch klimaangepasst und nachhaltig zu 
bauen, hängt eng mit dem Belang der Bau-
kultur zusammen. Baukulturelle Initiativen 
weisen dabei immer wieder auch Bezüge 
zum Baurecht auf. Abschließend soll daher 
thematisiert werden, inwieweit die regula-
torischen Vorschläge aus dem Projekt mit 
den Forderungen zur Stärkung der Baukul-
tur zusammenhängen. Im Folgenden wer-
den – ohne Anspruch auf etwaige Vollstän-
digkeit – einige ausgewählte Vorhaben und 
Initiativen zum Stand der Veröffentlichung 
dieser Publikation hervorgehoben.

Anknüpfungspunkte an die Leitlinien 
des Bundes

Die Baukulturellen Leitlinien des Bundes 
(„Gemeinsam Räume für gutes Zusam-
menleben gestalten“) wurden vom Kabinett 
der vergangenen Koalition am 13. Novem-
ber 2024 beschlossen (vgl. BMWSB 2024b). 
Der ausführliche Diskussionsprozess und 
die Erarbeitung der Leitlinien gehen da-
bei ebenfalls explizit auf die Erklärung von 
Davos (Schweizerische Eidgenossenschaft 
2018) zurück, durch deren Unterzeichnung 
sich die Bundesrepublik zu einer Stärkung 
der Baukultur im Sinne der dort darge-
legten Forderungen verpflichtet hat. Ziel 
der Leitlinien ist es, „Baukultur als gesell-
schaftlichen Wert stärker im öffentlichen 
Bewusstsein zu verankern und die Qua-
lität und Prozesse zur Entstehung, Pflege 
und Weiterentwicklung der gebauten Um-
welt und des baukulturellen Erbes zu ver-
bessern“ (BMWSB 2024c).

Thematisch fokussieren die Leitlinien ins-
besondere auf die Umbaukultur, die Schaf-
fung von Identifikationsräumen, eine 
Kompetenzstärkung, eine vorausschauen-
de Bodenpolitik, die Stärkung blau-grü-
ner Infrastruktur, die Bedeutung gemisch-
ter Quartiere, Beteiligung und Partizipation 
sowie die Schaffung von Experimentier-
räumen durch Reallabore. Die Ziele und 
Maßnahmen der Baukulturellen Leitlinien 
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entfalten als Selbstverpflichtung allerdings 
direkte Wirkung nur für die Planungs- und 
Bauaufgaben des Bundes – dies nicht nur in 
Deutschland, sondern im besten Fall auch 
international wie beispielsweise bei Bot-
schaftsbauten. 

Darüber hinaus enthalten die Baukulturel-
len Leitlinien auch Handlungsempfehlun-
gen, die sich an die Bundesländer und die 
deutschen Städte und Gemeinden richten 
und können diesen einen Orientierungs-
rahmen für die Stärkung der Baukultur – 
auch über das Bau- und Vergaberecht – ge-
ben. Ein großer Teil der Leitlinien betonen 
die rechtlichen Handlungsmöglichkeiten 
der Kommunen zum Beispiel bei der Leit-
linie 1 etwa im Bereich des Umbaus von 
Bestandsgebäuden, der Innenentwicklung 
oder bei der Vergabe öffentlicher Aufträ-
ge unter Berücksichtigung ressourcen-
schonender, klimafreundlicher und regi-
onaler Materialien (vgl. BMWSB 2024b: 
47). Auch die Leitlinie  4 zur verantwor-
tungsbewussten Bodenpolitik weist Bezü-
ge zu den Rechtsinstrumenten des BauGB 
(Vorkaufsrechte, Umlegung, SEM etc.) auf. 
Das Gründungsviertel in Lübeck zeigte 
beispielsweise kommunale Einflussmög-
lichkeiten auf die Baukultur auf, wenn die 
Flächen im Eigentum der Stadt liegen. Da-
neben sind Qualifizierung und Ausbau 
von blau-grünen Infrastrukturen (Leitli-
nie 5) und die Entwicklung von gemischt 
genutzten Quartieren (Leitlinie  6) eben-
falls Aspekte, die mit den Instrumenten des 
BauGB und der BauNVO begleitet werden 
können. Im Forschungsvorhaben ließ sich 
das etwa am Tabakquartier in Bremen il-
lustrieren, wo eine Industriebrache in ein 
gemischt genutztes Quartier umgebaut und 
baukulturelle Qualitäten durch den Erhalt 
und die Wiedernutzung von historischer 
Bausubstanz geschaffen wurden. Hierbei 
wurden auch Ansätze einer wassersensib-
len Stadtentwicklung durch die Integra-
tion blau-grüner Infrastrukturen berück-
sichtigt. Schließlich liefert die partizipative 
Arbeit an der Gestaltungssatzung in Ober-
hausen ein Beispiel für die Bedeutung von 

Beteiligungsprozessen bei der Stärkung von 
Baukultur (s. Leitlinie 8).

Baukulturelle Initiativen und 
Positionen zum Baurecht

Das Spektrum an baurechtlichen und bau-
kulturellen Initiativen und Positionen ist 
bundesweit sehr groß und vielfältig. Mit 
dem Baukulturverständnis, das dem For-
schungsvorhaben zu Grunde liegt (vgl. Ka-
pitel 2), und den Ergebnissen der bearbeite-
ten Bausteine, ergeben sich zu vielen dieser 
Ansätze und Forderungen Anknüpfungs-
punkte (z. B. Fokus stärker auf den Bestand 
ausrichten, Umbaukultur stärken, qualität-
volleres Bauen). Einige dieser Initiativen 
sind hier exemplarisch dargestellt.

Beim durch die von der Hamburger Behör-
de für Stadtentwicklung und Wohnen ini-
tiierten „Initiative kostenreduziertes Bau-
en“ entwickelten sogenannten „Hamburger 
Standard“ sollen durch Veränderungen bei 
den Standards, den Planungs- und Ma-
nagementprozessen und einer schnelleren 
Erteilung von Genehmigungen deutliche 
Einsparungen von bis zu einem Drittel der 
Neubaukosten erreicht werden. Hauptziel 
der Veränderungen ist es, die Baukosten im 
Wohnungsneubau so deutlich zu senken, 
damit weiterhin bezahlbaren Wohnraum 
geschaffen werden kann. Der „Hambur-
ger Standard“ umfasst drei zentrale Hand-
lungsfelder: „kostenreduzierende Baustan-
dards“, „optimierte Prozesse und Planung“, 
„beschleunigte Verfahren“. Dabei hebt die 
Initiative immer wieder hervor, dass trotz 
der Vereinfachungen der Anspruch einer 
qualitätvollen Stadtgestaltung unberührt 
bleibe und es explizit auch um eine Stär-
kung der Baukultur gehe (vgl. Initiative kos-
tenreduziertes Bauen 2025b: 5). So wurde 
im Rahmen des Hamburger Prozesses auch 
diskutiert, inwieweit im Bebauungsplanver-
fahren durch eine Verringerung des Fest-
setzungsumfangs die Komplexität der Pla-
nung reduziert werden kann (vgl. Initiative 
kostenreduziertes Bauen 2025a: 5). Diese 
Deregulierungsdiskussionen in Hamburg 
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ähneln dabei insbesondere den Diskussio-
nen in den Workshops und in einigen In-
terviews zum Forschungsvorhaben, bei de-
nen sich die Positionen zum Umfang der 
Festsetzungen zwischen lediglich rahmen-
gebenden Bebauungsplänen und einer die 
Baukultur stärkenden Detailtiefe bewegten.

Die Initiative „Architects for Future 
Deutschland e. V.“ hat zehn zentrale Forde-
rungen für eine Bauwende aufgestellt, die 
für die Tätigkeiten des Vereins handlungs-
leitend sind. Dabei geht es unter anderem 
um ein Überdenken der Bedarfe (Ressour-
cenverbrauch), eine stärke Umbaukultur 
und ein Abrissmoratorium (Lebenszyklus 
und graue Energie), die Beschleunigung der 
energetischen Sanierungsrate, mehr kreis-
lauffähige und klimapositive Gebäudekon-
struktionen, die Schaffung zukunftsfähiger 
baulicher Qualität (sozialer, ökologischer 
und ökonomischer Mehrwert) sowie ein in-
tegriertes Planen und Handeln (vgl. Archi-
tects for Future e. V. o. J.). Ähnliche Forde-
rungen haben auch weitere Initiativen wie 
„Bauwende Allianz“, „Anti-Abriss-Allianz“, 
„HouseEurope!“ sowie das Hochschulnetz-
werk „Gemeinsam für die Bauwende“ for-
muliert. Diese Initiativen fokussieren ins-
besondere auf den Bestandserhalt und eine 
verstärkte Umbaukultur – weg vom Para-
digma des Abrisses und Neubaus hin zur 
einer Wiederverwertung und (histori-
schen/baukulturellen) Inwertsetzung des 
Bestandes (vgl. Anti-Abriss-Allianz 2024; 
Bauwende Allianz 2025; Dekane- und Ab-
teilungsleiterkonferenz für Architektur, 
Raumplanung und Landschaftsarchitek-
tur in der Bundesrepublik Deutschland 
[DARL] 2024; HouseEurope! 2024). Damit 
einher gehen Forderungen nach einem stär-
keren Einsatz zirkulärer Bauprodukte und 
einem Fokus auf ökologisches wie soziales 
Bauen (u. a. langfristige Bezahlbarkeit von 
Wohnraum). Ziel der Initiativen ist es auch, 
Einfluss auf die Ausgestaltung von Richtli-
nien und die Gesetzgebung auf nationaler 
bzw. europäischer Ebene zu nehmen, ins-
besondere um dem Gebäudeerhalt Priorität 

einzuräumen und einen Umbau zu verein-
fachen. 

Auch die Bundesarchitektenkammer (BAK) 
und viele der Landesarchitektenkammern 
stellen immer wieder ebenfalls vergleichba-
re Forderungen auf und betonen die gene-
relle Bedeutung von Baukultur im Prozess 
und in der Schaffung einer qualitätvollen 
gebauten Umwelt. Bereits im 2021 erschie-
nenen Positionspapier „Zukunft ist eine 
Frage der Planung – Entwurf für eine Bau-
kultur der Verantwortung“ der BAK wird 
festgestellt, dass das aktuelle deutsche Bau-
recht auf den Neubau und seine Standards 
ausgerichtet sei. Die BAK fordert daher die 
Überarbeitung und Anpassung der „regu-
latorischen Grundlagen auf Bundes- und 
Landesebene“ (Bundesarchitektenkammer 
2021: 14), um die Umbaukultur zu stärken. 
Diese Forderungen betreffen zum einen das 
BauGB, aber auch die zahlreichen, für den 
Umbau im Bestand hinderlichen Regelun-
gen in den Landesbauordnungen (u. a. Bar-
rierefreiheit, Brandschutz, Schall- und Wär-
meschutz, Stellplatznachweis). 

Baukulturelle Initiativen und 
Positionen im Vergaberecht

Wirklich anschlussfähige Initiativen, die 
das Thema „Baukultur“ explizit in den Zu-
sammenhang mit dem Vergaberecht stellen, 
sind aktuell nicht zu erkennen. Zumindest 
Berührungspunkte sind allerdings punktu-
ell auf der verbandspolitischen Ebene der 
Architektenschaft wahrnehmbar: Hierbei 
geht es um Stellungnahmen vor allem in 
den Architektenkammern im Zusammen-
hang mit dem aktuellen „Vergabetransfor-
mationspaket“ des Bundes zur Umsetzung 
von EU-Vergaberecht (Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie). Die Diskussi-
on dreht sich im Kern um sichtliche Ver-
änderungen auf dem Markt der Bau- und 
Planungsleistungen, unternehmerisch wie 
industriell. 

So unterstreicht etwa die Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen, es sei eine starke 
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Tendenz hin zu Generalübernehmer-Ver-
fahren (GÜ) und Totalunternehmer-Ver-
fahren (TU) zu erkennen. Im Zuge der 
gesetzlichen Umsetzung dürfe weder der 
baukulturelle Anspruch noch die besonde-
re Struktur der mittelständischen Planungs-
wirtschaft in Deutschland ignoriert werden 
(vgl. Rose 2024).

Die Debatte fokussiert sich damit auf das 
Spannungsfeld zwischen GÜ/TU-Verga-
ben versus Mittelstandsschutz und somit 
vergaberechtlich zugespitzt auf das Thema 
„Gesamtvergabe versus Losvergabe“. Dem-
entsprechend hat auch die Bayrische Ar-
chitektenkammer im Dezember 2024 eine 
Petition an den Bundestag und den Bun-
desrat erhoben, in dem sie die Auffassung 
vertritt, das Vergabetransformationsgesetz 
gefährde die mittelstandsfreundliche, los-
weise Vergabe am Bau und führe zu einer 
flächendeckenden, undifferenzierten Quasi- 
Abschaffung der losweisen Vergabe (vgl. 
Bayerische Architektenkammer o. J.). Hin-
tergrund dürfte sein, dass der Referente-
nentwurf neben den traditionellen wirt-
schaftlichen und technischen Gründen nun 
auch zeitliche Gründe aufführt, die eine Ge-
samtvergabe rechtfertigen können.

Dieses Spannungsfeld schlug sich auch im 
Projekt in der Debatte um die „Losvergabe“ 
für KMU versus Gesamtvergabe an Teams 
oder eben Generalüber- oder Generalun-
ternehmer (GÜ oder GU) nieder. Hierbei 
wurde die Losvergabe aus gemeindlicher 
und fachplanerischer Sicht teils als Hemm-
nis für die Schaffung von Baukultur in er-
fahrenen Teams gesehen, teils aber auch – 
vor allem von der Architektenschaft – die 
Zementierung und Verschärfung von bau-
wirtschaftlicher Machtkonzentration zu-
gunsten der GÜ/GU kritisiert. Konkret 
fanden die genannten aktuellen Diskus
sionslinien zu den Diskussionspunkten 
„GÜ/GU/TU versus Mittelstandsschutz“ 
bzw. „Gesamtvergabe versus Losvergabe“ 
dann auch deutlich ihren Niederschlag so-
wohl in den Expertinnen- und Experten-
interviews als auch im Online-Workshop 

„Baukultur und Vergaberecht“: Auf der ei-
nen Seite wurde klar und deutlich der Be-
darf an schnellen und kosteneffizienten 
Lösungen für die Herausforderung im all-
täglichen gemeindlichen Beschaffungsbe-
darf (etwa Bau von Schulen, Kitas u. Ä. im 
„Brot-und-Butter-Geschäft“), aber auch 
bei der schnellen Schaffung von bezahlba-
rem Wohnungsraum (Stichworte: modula-
res und serielles Bauen, insbesondere auch 
seitens der öffentlichen Bauwirtschaft), un-
terstrichen. Auf der anderen Seite wurde je-
doch große Sorge seitens der kleineren und 
mittleren Planungs- und Architekturbüros 
geäußert, im Wettbewerb mit GÜ, GU und 
TU, die Planungs-, Bau- und Management-
leistungen aus einer Hand anbieten können, 
nicht bestehen zu können, was auch baukul-
turell zu Qualitätseinbußen führen könne.

Im Übrigen ist auf die zum Thema „Bau-
recht“ genannten Initiativen zum Thema 
„Umbaukultur“ zu verweisen, die – auch 
dies haben die Interviews und der On-
line-Workshop „Vergaberecht und Baukul-
tur“ gezeigt – mittelbar Bezüge zum Ver-
gaberecht aufweisen: Gemeint ist hiermit 
die Frage, inwieweit sich qualitative As-
pekte von „Bau- und Umbaukultur“ sowie 
„Nachhaltigkeit“ in öffentlichen Ausschrei-
bungen verankern lassen, etwa im Rahmen 
der Leistungsbeschreibung sowie den Eig-
nungs- und Zuschlagskriterien (vgl. Kapi-
tel 4.2.2.).

Sehr interessant, wenn auch nicht unbe-
dingt anschlussfähig im Sinne einer natio-
nalen Strategie, ist in der Kombination von 
(Um)Baukultur und Nachhaltigkeit die In-
itiative der Schweizer Bundesverwaltung, 
Bundesamt für Kultur, „Strategie Baukul-
tur“, die neben der eigentlichen Strategie in 
einem „Aktionsplan Baukultur“ an diver-
sen Stellen unter anderem auch den öffent-
lichen Beschaffungsprozess mit in den Blick 
nimmt (vgl. Bundesamt für Kultur, Sektion 
Baukultur [BAK] 2024).

Der Entwurf eines Gesetzes zur Beschleu-
nigung der Vergabe öffentlicher Aufträge 
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(Vergabebeschleunigungsgesetz, BT-Drs. 
21/1934 vom 1.10.2025: 1 ff.) zielt schließ-
lich offensichtlich vor allem auf eine ver-
fahrensmäßige Beschleunigung der öffent-
lichen Auftragsvergabe von enthält keine 
erkennbaren spezifischen Bezüge zum Ver-
hältnis von Vergaberecht und Baukultur. Le-
diglich die in einem neuen § 97 Abs. 4 GWB 
eröffnete Möglichkeit, bei Infrastruktur-
vorhaben vom Losgrundsatz abzuweichen, 
wenn zeitliche Gründe dies erfordern, weist 
mittelbare Bezüge zu dem im Vorhaben dis-
kutierten Spannungsverhältnis zwischen 

Mittelstandsschutz für kleinere Planungs- 
und Architekturbüros durch Losaufteilung 
und einer vor allem wirtschaftlich begrün-
deten Gesamtvergabe an GÜ oder GU auf 
(s. o. Kapitel 4.5). Allerdings wird die erwei-
terte Ausnahme, über wirtschaftliche oder 
technische Gründe hinaus auf die Losauf-
teilung zu verzichten, im Gesetzesentwurf 
auf Infrastrukturvorhaben begrenzt, deren 
geschätzter Auftrags- oder Vertragswert das 
Zweieinhalbfache der EU-Schwellenwerte 
erreicht oder überschreitet.
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Anhang
Liste mit Instiutionen aus Interviews und Workshops

Baurecht
	� Karlsruhe: Bauordnungsamt, Stadt Karlsruhe; 

Volkswohnung GmbH Karlsruhe
	� München: Referat für Stadtplanung und Bauord-

nung Stadtsanierung, Stadt München
	� Bremen: Stadtplanungsamt Hansestadt Bremen; 

Justus Grosse Immobilien
	� Frankfurt: Bauordnungsamt, Stadt Frankfurt
	� Quedlinburg: qbatur Architekturbüro
	� Oberhausen: Stadtplanungsamt Oberhausen
	� Lübeck: Fachbereich Planen und Bauen, Hanse-

stadt Lübeck; HHL Architekten Lübeck; Bauherr 
& Eigentümer im Gründungsviertel
	� Deutscher Städtetag, DST
	� Bayerischer Gemeindetag
	� Architektenkammer Berlin
	� Bundesstiftung Baukultur
	� Anwaltskanzlei Frank Reitzig
	� GSF Gesellschaft für Immobilienberatung Ham-

burg; Frauen in der Immobilienwirtschaft e. V.
	� MWS Projektentwicklungsgesellschaft, Mann-

heim
	� Lokalbaukommission Landeshauptstadt München
	� Bauaufsichtsamt Stadt Köln
	� Stadtplanungsamt Mitte zu Berlin
	� Baubürgermeister a. D., Stadt Biberach an der Riß

Vergaberecht
	� Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, 

Referat A2 und A4
	� Architektenkammer Rheinland-Pfalz
	� LXSY Architektur, Berlin 
	� Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB
	� Leinemann & Partner Rechtsanwälte mbB
	� Pirmin Jung Deutschland GmbH
	� Stadtplanungsamt, Stadt Lörrach
	� Vergabemanagment, Stadt Freiburg
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